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11-~ der Beilagen zu den <;tenographischen Protokollen 

des NalWnalraje~ X V 1. Ge~etzgebung~perlOde 
A n t rag 

. 
der Abgeordneten 

Präs.: 1983 -05- 3 1 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz über die Führung des 

Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ••...••••..••• I über di~ Führung des 

Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

No. ~/fl , 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für alle Organe des 

Bundes, die an der Führung des Bundeshaushaltes beteiligt sind 

(Organe der Haushaltsführung). 
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(2) Die Haushaltsführung umfaßt 

1. die Vorarbeiten für die Veranschlagung in künftigen Fi­

nanzjahren (Finanzplan und Investitionsprogramm): 

2. die Vorbereitung und Erstellung des Entwurfes für das 

Bundesfinanzgesetz: 

3. die Einnahmen- und Ausgabengebarung: 

4. die Bundesvermögens- und Schuldengebarung: 

5. den Zahlungsverkehr: 

6. die Verrechnung: 

7. die Innenprüfung: 

8. die Rechnungslegung. 

(3) Auf die Besonderheiten, die sich für die Haushalts­

führung der Bundesbetriebe (§ 4 Abs. 5) aus deren Aufgaben­

steilung und Struktur ergeben, ist bei Erlassung der in diesem 

Bundesgesetz vorgesehenen Durchführungsvorschriften und für zu­

lässig erklärten abweichenden Regelungen von einzelnen Vor­

schriften dieses Bundesgesetzes Bedacht zu nehmen, wobei im 

letzteren Falle insbesondere darauf zu achten ist, daß hiedurch 

die sich aus diesem Bundesgesetz ergebenden Ziele und allgemeinen 

Grundsätze der Haushaltsführung nicht beeinträchtigt werden. 

Werden solche Sonderregelungen für Bundesbetriebe nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht vom haus­

haltsleitenden Organ selbst getroffen, so ist das Einvernehmen 

mit diesem herzustellen. 

zwischen 

(4) In jenen Fällen, in denen nach diesem Bundesgesetz 

dem Bundesminister für Finanzen und einem anderen 

Bundesminister das Einvernehmen herzustellen ist, findet bei 

Nichteinigung § 5 Abs. 3 letzter Satz des Bundesministerienge­

setzes 1973 Anwendung. 

(5) Richtlinien, die gern. §§ 15, 43, 45, 46, 55 und 58 

vom Bundesminister für Finanzen erlassen wurden, können von jedem 

Bundesminister zum Gegenstand der Beratung und Beschlußfassung 

durch die Bundesregierung gemacht werden. Der Bundesminister für 

Finanzen hat die einer solchen BeschluBfassung entsprechenden 

Xnderungen der Richtlinien unverzüglich vorzunehmen. 
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Ziele der Haushaltsführung 

§ 2. (1) Die Haushaltsführung hat der Erfüllung der Aufgaben 

des Bundes durch die Ermittlung und Bereitstellung der hiefür 

benötigten Geldmittel unter Beachtung der Grundsätze der Spar­

samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu dienen, wobei 

die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes 

sowie die 

Länder und 

sind. 

Verbundenheit der Finanzwirtschaft des Bundes, der 

der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen 

( 2 ) Den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen 

Gleichgewichtes ist durch Vorkehrungen Rechnung zu tragen, die zu 

einem ausgewogenen Verhältnis zwischen einem hohen Beschäftigten­

s tan d, einem hi n re i chen d stabi len Ge ld·we rt , der Si cherung de s 

Wachstumspotentials und der Wahrung des aUßenwirtschaftlichen 

Gleichgewichtes beitragen. 

(3) Zeichnet sich im Laufe des Finanzjahres eine we­

sentliche Änderung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder 

der Entwicklung der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben gegen­

über den der Erstellung des Bundesfinanzgesetzentwurfes zugrunde­

gelegten Annahmen (§34 Abs. 3) ab, sind die in einern solchen Fall 

erforderlichen Steuerungsrnaßnahmen (§§ 29 und 42) unverzüglich in 

die Wege zu leiten. 

Haushaltszeitraum 

§ 3. Der Bundeshaushalt ist für jedes Finanzjahr gesondert 

zu fUhren. Finanzjahr ist cas Kalenderjahr. Die Bestimmungen über 

die zeitliche Abgrenzung ~§ 52) werden hiedurch nicht berührt. 
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11. Abschnitt 

Organisation der Haushaltsführung 

Organe der Haushaltsführung 

§ 4. (1) Organe der Haushaltsführung sind anordnende und 

ausführende Orqane. Anordnende Organe sind die haushaltsleitenden 

und die anweisenden Organe. Ausführende Organe sind die Buch­

haltungen, die Kassen und die Wirtschaftsstellen. 

( 2 ) Al s Or gane der Ha usha 1 ts führun g werden Amtsorgane 

sowie Organe der betriebsähnlichen Einrichtungen und der Bundes­

betriebe tätig. 

(3) Amtsorgane im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle 

Organe der Haushaltsführung einschließlich jener, die die Rechte 

des Bundes 

sofern sie 

als Träger von Privatrechten 

nicht mit Angelegenheiten der 

wahrzunehmen haben, 

Haushaltsführung be-

triebsähnlicher 

sind. 

Einrichtungen oder der Bundesbetriebe betraut 

unter 

ABGB) 

gegen 

(4) Organisatorische Einrichtungen 

Beachtunq wirtschaftlicher Grundsätze 

an andere Organe des Bundes oder an 

des Bundes, die 

Leistungen (§ 859 

andere Re chtsträger 

Entgelt 

soferne dadurch 

trächtigt wird, 

erbringen, wobei 

die öffentliche 

können durch 

Einrichtungen erkl ärt werden. 

Kostendeckung anzustreben ist, 

Aufgabenerfüllung nicht beein­

Verordnung zu betriebsähnlichen 

Die Verordnung ist vom zuständigen 

Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 

zu erlassen, wenn dadurch die Aufgaben dieser Einrichtungen 

zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer erfUllt werden. 

(5) Bundesbetriebe sind die durch Bundesgesetze hiezu 

erklärten Einrichtungen des Bundes, die nach kaufmännischen Grund­

sätzen zu führen sind, soweit nicht bundesgesetzliche Bestimmungen 

im Interesse öffent 1 icher Aufgabenerfüll ung hievon Abweichungen 

erfordern. Bundesbetriebe sind jedenfalls die Bsterreichischen 

Bundesbahnen , die Bsterreichischen Bundesforste , der Bster-
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reichische Bundestheaterverband, die Österreifhische Glücksspiel­

monopolverwaltung, das österreichische Hauptmünzamt, die Öster­

reichische Post- und Te legraphenverwaltung und die Verwertungs­

stelle des Bsterreichischen Branntweinmonopols. 

(6) nie anordnenden Organe dürfen die in den §§ 7, 9 

und 10 genannten Aufgaben nur durch die ausführen~en Organe 

vornehmen lassen. 

(7) Mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Haushalts­

führung dürfen Bedienstete nur dann betraut werden, wenn die 

volle Unbefangenheit und Gebarungssicherheit gewährleistet sind. 

Haushaltsleitende und anweisende Organe 

, 5. (1) Haushaltsleitende Organe im Sinne dieses Bundesge­

setzes sind 

sind 

1. der Bundespräsident, der Präsident des Nationalrates: 

2. der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, der Präsident 

des Verwaltungsgerichtshofes, der Vorsitzende der Volks­

anwaltschaft, der Präsident des Rechnungshofes: 

3. der Bundeskanzler und die übrigen Bundesminister, soweit 

sie mit 

sind. 

der Leitung eines Bundesmin1steriums betraut 

(2) Anweisende Organe 1m Sinne dieses Bundesgesetzes 

1. der Vors i t zen de des Bundesrates und die im Abs. 1 ge-

nannten Organe: 

2. die Landeshauptmänner, soweit sie als Organe des Bundes 

tätig werden; 

3. die geschäftsführenden Organe der Bundesbetriebe 

Aba. S); 

(§ 4 
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4. Organe des Bundes, denen vom zuständigen haushalts-

leitenden Organ im Einvernehmen mit- dem Bundesminister 

für Finanzen und nach Anhörung des Rechnungshofes durch 

Verordnung Aufgaben gemäß Abs. 4 übertragen sind; 

5. alle übrigen Organe des Bundes, denen vom zuständigen 

haushaltsleitenden Organ einzelne der im Abs. 4 genannten 

Aufgaben übertragen sind und die in einem Abrechnungsver­

hältnis zu einem anderen Organ stehen (anweisungser­

mächtigte Organe). 

(3) Die Aufgaben der haushaltsleitenden Organe sind 

1. die Mitwirkung an der Finanzplanung (§§ 12 und 13); 

2. die Mitwirkung an der Vorbereitung des Bundesvoran-

schlagsentwurfes (§ 30) und des Entwurfes des Stellen­

planes (§ 31); 

3. die Übermittlung von Unterlagen für die Durchführung des 

Stellenplanes an den Bundeskanzler und den Bundesminister 

für Finanzen auf deren Ersuchen; 

4. die Aufstellung seiner Monatsvoranschläge (§ 51); 

5. die Überwachung der Inanspruchnahme der voranschlags­

beträge; 

6. die Aufstellung und 

sungen (§§ 83 bis 

§§ 93 bis 96 und 98). 

Erläuterung seiner Monatsnachwei-

86 ) und seiner Abschlußrechnungen 

Das haushalts leitende Organ kann für Bundesbetriebe unter Be­

achtung ihrer Besonderheiten im Sinne des § 1 Abs. 3 im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Teile seiner Aufgaben 

gemäß Z. , bis 6 an die geschäftsführenden Organe eines Bundes­

betriebes übertragen; von solchen Übertragungen ist der Rech­

nungshof vom haushaltsleitenden Organ zu verständigen. 

(4) Die Aufgaben der anweisenden Organe sind 

1. die Mitwirkung an den im Abs. 3 Z. 1 bis 6 genannten Auf­

gaben; 
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die Erteilung und der Widerruf Ge-

barungsvollzug, wenn Einnahmen 

von Anordnungen im 

anzunehmen, Ausgaben 

leisten oder Buchungen vorzunehmen sind, 

in den Verrechnungsaufschreibungen ändern; 

·zu 

die das Ergebnis 

die Begründung und Aufhebung von Berechtigungen und 

derungen sowie von Verpflichtungen und Schulden 

Bundes; 

For­

des 

4. die Anordnung der Zu- oder Abgänge der Bestandteile des 

Bundesvermögens oder fremden Vermögens; 

(5) Von den im Abs. Z. 3 genannten haushaltsleitenden 

Organen sind für die Besorgung der im Abs. 3 Z. 1 bis 5 genannten 

Aufgaben Haushaltsreferenten zu bestellen. 

Aufgaben 

(6) Zur Besorgung der im Abs. 4 Z. 2 bis 4 genannten 

soll bei iedem anweisenden rrgan für jede einzelne 

seiner Veranschlagsposten jeweils nur eine Organisationseinheit 

bestellt werden. 

Organisation der Buchhaltungen 

§ 6. (') Bei jedem anweisenden Organ im Sinne des § 5 Abs. 2 

z. 1 bis 4 ist eine Buchhaltung zu errichten und vom übrigen Ver­

waltungsdienst zu trennen. Sofern es jedoch der Verwaltungsver­

einfachung dient, hat jedes haushaltsleitende Organ innerhalb 

seines Wirkungsbereiches die Buchhaltungsaufgaben mehrerer an­

weisender Organe einer Buchhaltung durch Verordnung zu über­

tragen. Unter der gleichen Voraussetzung sind diese Aufgaben von 

einer Buchhaltung im Wirkungsbereich eines anderen haushalts­

leitenden Organes mitzubesorgen. Hiebei haben die zuständigen 

haushaltsleitenden Organe untereinander sowie mit dem Bundes­

minister für Finanzen und dem Rechnungshof das Einvernehmen her­

zustellen. 
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(2 ) Die Buchhaltung ist bei der Erfüllung der ihr 

obliegenden Aufgaben nur an die 

Aufgaben 

Anor dn ungen des anweisenden 

Organes gebunden, dessen sie ausführt; sie verkehrt 

hiebei mit diesem unmittelbar. 

(3) Im Falle einer Änderung des Aufbaues oder der Auf­

gaben eines anweisenden Organes oder im Interesse der Verwal-

tungsvereinfachung 

im Einvernehmen 

ist 

mit 

vom zuständigen haushalts leitenden 

dem Bundesminister für 

ob die Beibehaltung 

ist. Trifft dies für 

Finanzen und 

Organ 

dem 

Rechnungshof zu 

wirtschaftlich 

prüfen, 

vertretbar 

einer 

eine 

Buchhaltung 

Buchhaltung 

nicht zu, ist sie aufzulassen. 

halb der 

(4) Für die 

Buchhaltung 

he range zogen 

gelten. Die 

werden, 

Abwicklung des Barzahlungsverkehrs außer­

können Organe des Bundes als Zahlstellen 

die hiebei als Teile der Buchhaltung 

Zahlstellen können organisatorisch den Dienststellen 

zugehörig sein, bei denen sie eingerichtet werden. 

(5) Das zuständige haushaltsleitende Organ kann im Ein­

vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen für Bundesbetriebe 

unter Beachtung des § 1 Abs. 3 Abweichungen von den vorsteh! nden 

Bestimmungen hinsichtlich der Anzahl und der Bezeichnung der nach 

den vorstehenden Bestimmungen zu errichtenden ausführenden 

Or gane vor seh en. 

Aufgaben der Buchhaltungen 

§ 7. (1) Den Buchhaltungen obliegen 

1. die Ordnung, Erfassung und Aufzeichnung der Ver-

deren Weitergabe; 

2. 

rechnungsdaten sowie 

die Übe rwa ch un g de r Einhaltung der Voranschlagsbe-

träge; 

3. die Vorbereitung der Monatsnachweisungen und der 

Jahresabschlußrechnungen; 

4. die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (§§ 71 bis 73); 
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5. die Innenprüfung (§§ 90 bis 92); 

6. die Ube rwachun g der Er füll un g der For der un gen un d 

Schulden des Bundes nach Maßgabe ~hrer Fälligkeit; 

7. die sichere Verwahrung der Zahlungsmittel und 

der Wertsachen; 

8. die Mitwirkung bei der Finanzplanung (§§ 12 und 13) 

und der Voranschlagserstellung; 

( 2) Zu an der e n als zu den im Ab s. 1 gen a n n t e n Auf gab e n 

darf die Buchhaltung nach Anhören ihres Vorstandes nur vom an­

weisenden Organ mit zustimmung des zuständigen haushaltsleitenden 

Organes herangezogen werden, soweit dadurch die ordnungsgemäße 

Ausführung der im Abs. 1 genannten Aufgaben nicht beeinträchtigt 

wird. 

(3) Die Aufgaben der Zahlstelle sind vom anweisenden 

Organ mit Zustimmung des haushaltsleitenden Organs zu regeln. 

anderen 

(4) Führt ein 

Re c h t s t r ä ger s, so 

anweisendes Organ 

s i n d die im Ab s • 

die Geschäfte eines 

1 genannten Aufgaben 

des Rechnungswesens von der Buchhaltung des anweisenden 

besorgen; hiebei sind die einschlägigen Vorschriften 

Haushaltsführung des Bundes sinngemäß anzuwenden. 

Organs zu 

für die 

(5) Das zuständige haushaltsleitende Organ kann im Ein­

vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen für Bundesbetriebe 

unter Beachtung des § , Abs. 3 Abweichungen von der Aufgabenver­

teilung gern. Abs. in der Weise vorsehen, daß einzelne dieser 

Aufgaben anderen ausführenden Organen Ubertragen werden. 

( 6 ) Der Bundesminister für Finanzen hat hiezu im 

Einverne hmen mi t dem Rech nun gshof di e nähe ren Be s timmun gen dur ch 

Verordnung zu erlassen. 

Organisation der Kassen 

§ 8. (1) Bei jedem anweisenden Organ im Sinne des § 5 Abs. 2 

Z. 5 ist eine Kasse zu errichten. Sofern es jedoch der Ver­

waltungsvereinfachung dient, hat jedes haushaltsleitende Organ 
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innerhalb seines Wirkungsbereiches die Kassenaufgaben mehrerer 

anweisender Organe einer Kasse zu übertragen.' Unter der gleichen 

Voraussetzung 

bereich eines 

Hiebei haben 

sind diese Aufgaben von einer Kasse 

anderen haushalts leitenden Organes 

die zuständigen haushalts leitenden 

im Wirkungs-

mitzubesorgen. 

Organe unter-

einander und mit dem Bundesminister für Finanzen das Einvernehmen 

herzustellen. 

(2) Die Kasse ist bei der Erfüllung der ihr obliegenden 

Aufgaben nur an die Anordnungen 

dessen Aufgaben sie ausführt; 

unmittelbar. 

des anweisenden Organes gebunden, 

sie verkehrt hiebei mit diesem 

(3) Im Falle einer Änderung des Aufbaues oder der Auf­

gaben eines anwe. senden Organes oder im Interesse der Verwal­

tungsvereinfachung ist vom zuständigen haushaltsleitenden Organ 

zu prüfen, ob die Beibehaltung einer Kasse wirtschaftlich ver­

tretbar ist. Trifft dies für eine Kasse ~icht zu, ist sie auf­

zulassen; dies ist dem Bundesminister' für Finanzen und dem Rech­

nungshof mitzuteilen. 

(4) Für die Abwicklung des Barzahlungsverkehrs außer­

halb der Kassen gilt § 6 Abs. 4 sinngemäß. 

(5) § 6 Abs. 5 und § 7 Abs. 6 gelten sinngemäß. 

Aufgaben der Kassen 

§ 9. (1) Den Kassen obliegen 

1. die Ordnung, Erfassung und Aufzeichnung der Ver-

rechnungsdaten; 

2. die Uberwachung der Einhaltung der Voranschlagsbe­

träge; 
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3. die Aufs::ellung der Kassenabrechnungen und deren 

T,\eit;::;rsabei 

4. die Ab~icklung des Zahlungsverkehrs (11 71 bis73); 

5. die Innenp~~fung (§§ 90 bis 92); 

6. die Üb2n.:achung der Erfüllung der Forderungen und 

Schulden des Bundes nach Maßgabe ihrer Fälligkeit; 

7. die sichere Verwahrung der Zahlungsmittel und der 

Wertsachen. 

(2) Zu anderen als zu den im Abs. 1 genannten Aufgaben 

darf die Kasse nach Anhörung ihres Leiters nur vom anweisenden 

Organ mit Zustimmung des zuständigen haushalts leitenden Organs 

herangezogen werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der im 

Abs. 1 genannten Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Die Aufgaben der Zahlstelle sind vom anweisenden 

Organ mit Zustimmung des haushalts leitenden Organs zu regeln. 

(4) Führt ein anweisendes Organ die Geschäfte eines 

anderen Rechtsträgers, so sind dessen Aufgaben des Rechnungs­

wesens von der Kasse des anweisenden Organs zu besorgen; hiebei 

sind die einschlägigen vorschriften für die Haushaltsführung des 

Bundes sinngemäß anzuwenden. 

(5) § 7 Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß. 

Wirtschaftsstellen 

'0 • ( , ) Be i den anweisenden Organen sind 

Wirtschaftsstellen zu errichten. Sofern es jedoch der 

Verwaltungsvereinfachung dient, hat jedes haushaltsleitende Organ 
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innerhalb seines 

Aufgaben mehrerer 

Wirkungsbereiches die im &!:Js. 2 genannten ",-_ 

anweisender Organe einer Tilirt.:::-:~:z.ftsstelle zu 

Ubertragen. Unter der gleichen Voraussetzung.si~~ ~iese Aufgaben 

von einer Wirtschaftsstelle im Wirkungsbereich ~ines anderen 

haushaltsleitenden Organes mitzubesorgen. 

(2) Den wirtschaftsstellen obliegen 

1. die Ausführung der 

Anordnungen, sofern 

im § 

sie 

5 Abs. '" '$, .• 

Bestaodte'::Je. 

4 genannten 

des beweg-

lichen und des unbeweglichen Bnnl!ies't.""ermögens und 

des in der Verwahrung des Bundes stehenden fremden 

beweglichen und unbeweglichen Vermögens be­

treffen, sowie die Pflege und Erhaltung dieser 

Vermögensbestandteile, soweit diese Aufgaben nicht 

den Buchhaltungen oder Kassen übertragen sind, 

2. die Führung von Aufzeichnungen über die Bestand­

teile des beweglichen und unbeweglichen Bundesver-

mögens, deren 

-Änderungen, 

Verbleib und über eintretende 

3. die Feststellung der Übereinstimllu.:.ng- der in den 

Aufzeichnungen ausgewiesenen mit d~n tatsächlichen 

Beständen. 

(3) Führt ein anweisendes Organ die Geschäfte eines 

anderen Rechtsträgers, so sind die im Abs. 2 g-eQ3.llcten Aufgaben 

von der Wirtschafts stelle des 

hiebei sind die einschlägigen 

anweisenden 

Vorschriften 

Ox: gans zu 

rur die 

besorgen: 

Haushalts-

führung des Bundes sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die § 6 Abs. 5 und § 7 Abs. 5 umd 6 q~lten sinnge-

mäße 

Maßnahmen bei der Verwendung yom 

Datenverarbeitungsanlagen im Rahmen der Kausha~tsführung 

§ 11. Jedem für die Verarbeitung von Daten der 

haltsfUhrung zuständigen Organ obliegen 

Haus-

2/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)12 von 129

www.parlament.gv.at



- 13 -

1. die richtige und vollständige Ubernahme der Daten zur 

Verarbeitung, 

2. die richtige und vollständige technische Durchführung der 

Datenverarbeitung, 

3. die Sicherung der Daten und Programme, 

4. die richtige und vOllständige weiterleitung der Verar­

beitungsergebnisse an das zuständige Organ. 

111. ABSCHNITT 

Finanzplanung: finanzielle Auswirkungen 

rechtsetzender und sonstiger grundsätZlicher Regelungen 

Finan zpl an 

§ 12. (1) Der Finanzplan stellt eine Ubersicht über die 

Grundlagen der veranschlagung für den zeitraum der nächsten vier 

Jahre dar und hat zu enthalten 

1. die Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung; 

2. Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen 

Ausgaben in dem Zeitraum der nächsten vier Jahre, 

getrennt nach Jahresbeträgen und gegliedert nach 

ökonomischen Gesichtspunkten und Aufgabenbereichen 

unter Bedachtnahme auf die organ orientierte 

Gliederung: 

3. die Bedeckungsmaßnahmen unter Bedachtnahme auf die 

hauptsächlichsten Einnahmenarten: 

4. die sonst erforderlichen Erläuterungen. 

Die Erläuterungen haben insbesondere Aussagen Uber 

a) Vorbelastungen künftiger Finanzjahre; 

b) aUßerbudgetäre Sonderfinanzierungsvorhaben mit 

Auswirkungen auf den Bundeshaushalt; 
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c) die voraussichtliche Entwicklung der Finanz-

schulden 

zu enthalten. 

(2) Die das erste Jahr des Finanzplanes betreffenden 

An ga ben haben i nha I t 1 i eh mi t dem im Ab sa tz 3 genannten En twur f 

des Bundesfinanzgesetzes übereinzustimmen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat den Finanzplan 

alljährlich zu erstellen und der Bundesregierung zur Beschluß­

fassung so rechtzeitig vorzulegen, daß diese ihn gemeinsam mit 

dem Entwurf des Bundesfinanzgesetzes, spätestens jedoch bis Ende 

Oktober jedes Jahres dem Nationalrat zur Kenntnis bringen kann. 

( 4 ) Jedes haushaltsleitende Organ hat die für die 

Erstellung des Finanzplanes erforderlichen Unterlagen dem Bundes­

minister für Finanzen nach Maßgabe der von diesem aufzustellenden 

Grundsätze zu übermitteln. 

Investitionsprogramm 

§ 13. (1) Das Investitionsprogramm stellt eine Übersicht 

über die vom Bund für den mindestens die nächsten vier Jahre 

umfassenden Zeitraum geplanten Investitionen dar. Es hat die 

bereits in Durchführung befindlichen und die beabsichtigten Vor­

haben zu enthalten; hiebei ist insbesondere Aufschluß zu geben 

über 

1. die In ve sti ti on svorhaben des Bundes, wobei der Er­

werb von Liegenschaften gesondert darzustellen ist1 

2. die Darlehen oder Zuwendungen, die der 

oder Herstellung von Wirtschaftsgütern 

vermögens gewidmet sind C§ 20 Abs. 4); 

An schaffung 

des Anlage-
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3. sonstige investitionsähnliche Vorhaben ( z • B • Aus-

gaben für den Schutzwasserbau, für das Schulraumbe-

schaffungsprogramm, -<= •• -,-ur die Forschungsförderung 

sowie für Zwecke der Landesverteidigung) • 

(2) D2S Investitionsprogramm ist nach voranschlagsan­

sätzen und Aufga~enbereichen zu gliedern und nach Jahresbeträgen 

zu unterteilen. 

(3) Bei der Erstellung des Investitionsprogrammes ist 

der Zusammenhang mit dePl Finanzplan (§ 12) zu beachten. Die Vor-

haben des Investitionsprogrammes sind nach der Dringlichkeit 

zu reihen. Die erforderlichen Erläuterungen und Begründungen sind 

anzuschließen; diese sollen auch eine Darstellung der Einzelvor­

haben im Sinne des § 23 Abs. 2 enthalten. 

(4) § 12 hbs. 2 bis 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

Finanzielle Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen 

§ 14. (1) Jedem Entwurf f~r ein B'.Jndesgesetz oder eine Ver­

ordnung ist von dem Bundesminister. i~ de~sen Wirkungsbereich der 

Entwurf ausgearbeitet. wurde, eine St,::lll:ngnahme zu den finan-

z i eIl e n Aus wir k u n 9 E: n a n z u s c h 1 J. e Ger., .3 '.' S ::1 e !:" ins b e S 0 TI der ehe r vor -

zugehen hat, 

1. ob und ir:"-tli.efe:-n Du r c hf Ü :-j r U TI g der vorgeschlagenen 

Vorschriften voraussichtlich vermehrte Ausgaben für den 

Bund verur5a~hen wird; 

2 • wie 1:.·':>ch c1-LeSe Ausgaben jedes Jahr innerhalb des 

laufenden F~nanzplanungszeitraumes Z1.1 beziffern sein 

werden; 

3. aus welchen Gründen diese Ausgaben notwendig sind und 

welcher Nutzen hievon erwartet wird; 

4 • we 1 c h e Vor s chI ä ge zur Be d eck u n g die s e rAu 5 gab eng e mac h t 

werden. 
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(2) Auf Bundesgesetze und Verordnungen, die zu Minder-~~-

einnahnen des Bundes führen, ist Abs. sinngemäß anzuwenden. 

( 3) Erg e ben 5 ich aus ein e r i n den Ab sät zen un d 2 ge-

nannten rechts2tzenden Maßnahme für eine am Finanzausgleich be­

teiligte andere Gebietskörperschaft Ausfälle an Steuern, an deren 

Ertrag sie bet.eiligt sind, oder Mehrausgaben, sind auch diese 

finanziellen Auswirkungen in der Stellungnahme darzustellen. 

( 4 ) Vor der Erlassung einer Verordnung, die Auswir-

kungen auf den Bundeshaushalt hat, ist vorn jeweils zuständigen 

Bundesminister mit. dem Bundesminister fiir Finanzen insoweit das 

Einvernehmen herzustellen, als die finanziellen Auswirkungen 

einer solchen Rejelung dem Grunde und der Höhe nach in einern 

Bundesgesetz nicht bereits eindeutig festgelegt sind. Der Bundes­

minister für Finanze~ ~at hiebe! darauf zu achten, daß die im § 2 

Abs. genannten Ziele der Haushaltsführung gewahrt bleiben. 

Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 

§ 15. (1) Vor der Inkrafts-2-:zung sonstiger nicht unter § 14 

fall end e r Re gel u n gen hat der je'" eil s z u 5 t ä n d i ge B und e sm i n ist e r 

mit dem Bundesminister für Finanzen Einvernehmen herzu-

stellen, wenn es sich hiebei U~ 

1. die Festsetzung V0!1 Entgelten (insbesondere 

Tarifen) für Leistu~gen des B~ndes, 

2. d; '" solcher E:nL:gelte, insoferne dadurch 

Einnahmenminderungen oder zusätzliche Ausgaben 

b~~~rkt werden können, oder 

3. Maßr.ahmen grundsätz.licher Art handel!:, insoferne 

di.Ese zu Einnahmenminderungen oder zusätzlichen 

Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung 

f;.ihren können. Für die Beurteilung, wann die fi-

nanzielle Bedeutung als erheblich anzusehen ist, 

hat der Eundesminister & •• ... ur Finanzen unter Bedacht-

nah m e auf die Ei gen art der be t r e f fe n den Maß nahm e n 

Richtlinien aufzustellen. 
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(2) Auf die Mitwirkung des Bundes an Maßnahmen auf­

grund überstaatlicher oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen ist 

Absatz 1 sinngemäß anzuwenden. 

IV. ABSCHNITT 

Ver ans chI a gun g 

Gegenstand der Veranschlagung 

§ 16. (1) In den Bundesvoranschlagsentwurf sind sämtliche im 

folgenden Finanzjahr zu erwartende Einnahmen und voraussichtlich 

zu leistende Ausgaben des Bundes voneinander getrennt und in der 

vollen Höhe (brutto) aufzunehmen. Als Einnahmen oder Ausgaben 

sind auch zu veranschlagen 

1. Vergütungen für von den Organen des Bundes untereinander 

erbrachte Leistungen; 

2. Uberweisungen der Organe des Bundes an andere Organe des 

Bundes, sofern sie auf Grund von Gesetzen vorgesehen 

sind1 

3. Zuführungen zu und Entnahmen aus Rücklagen1 

4. Sachbezüge der öffentlich Bediensteten, Tauschvorgänge, 

Erlöscllen von Forderungen und Schulden durch Aufrechnung 

oder Leistung an Zahlungs Statt. 

(2) Zu den gemäß Abs. 

und Ausgaben gehören nicht 

zu veranschlagenden Einnahmen 

1. Gutschriften entrichteter Abgaben und Rückzahlungen von 

Abgaben gemäß der Bundesabgabenordnungi 

2. Rückzahlungen anderer Abgaben oder abgabenähnlicher Ein­

nahmen des Bundes: 

3. Abgaben und Zuschläge zu Abgaben, die der Bund für 

sonstige Rechtsträger des öffentlichen Rechtes einhebti 

4. VergUtungen auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften: 

2/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 17 von 129

www.parlament.gv.at



18 -

s. Rückzahlungen von Geldleistungen, die auf Grund der für 

die öffentlich Bediensteten geltenden dienst-, besol­

dungs- oder sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 

erbracht werden, mit Ausnahme der Rückzahlungen von Vor­

schüssen oder Abfertigungen; 

6. Rückzahlungen von wiederkehrenden Geldleistungen des 

Bundes; 

7. Rückzahlungen von Geldleistungen, die irrtümlich erbracht 

worden sind oder für die nachträglich der Rechtsgrund 

wegfällt; 

8. empfangene Ersatzleistungen im Sinne nes § 50; 

9. Einnahmen aus kurzfristigen Verpflichtungen des Bundes, 

die zur vorübergehenden Kassenstärkung eingegangen 

werden, und Ausgaben zu 

noch innerhalb desselben 

deren Tilgung, insoweit diese 

Finanzjahres erfolgt, ausge-

nommen diesbezügliche Spesen und Zinsen; 

1 O. die Aus gab e n z um Z w eck e der An leg u n g von Gel dm i t tel n des 

Bundes 

solcher 

hebung 

(§ 40 Abs. 3) und die Einnahmen 

angelegter Mittel, sofern· die 

innerhalb desselben Finanzjahres 

aus der Abhebung 

Anlegung und Ab­

vereinbart ist, 

ausgenommen diesbezügliche Spesen und Zinsen; 

11. Einnahmen und Ausgaben, die nicht endgültig solche des 

Bundes sind. 

(3) Die an Länder, Gemeinden und sonstige Rechts­

träger des öffentlichen Rechtes zu überweisenden Abgaben oder An­

teile an solchen, die bundesgesetzlieh geregelt sind und von 

Abgabenbehörden des Bundes eingehoben werden, sind gesondert als 

Verminderungen der Einnahmen an öffentlichen Abgaben zu veran­

schlagen. 

(4) Von dem im ersten Satz des Absatzes 1 aufge­

stellten Grundsatz kann bei Bundesbetrieben und rechtlich unselb­

ständigen Sondervermögen des Bundes abgegangen werden, wenn dies 

VOm sachlich zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen im Hinblick auf die Eigenart der 

betreffenden Gebarungen als zweckmäßig erachtet wird. In einem 
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solchen Falle sind in den Bundesvoranschl~gsentwurf nur die 

ZuschUsse zur Abgangsdeckung und die dem Bund zufließenden Uber­

schüsse aufzunehmen: dessenungeachtet sind jedoch die Einnahmen 

und Ausgaben des betreffenden Bundesbetriebes oder Sondervermö­

gens in einer Anlage des Bundesfinanzgesetzes voneinander ge­

trennt und in voller Höhe (brutto) auszuweisen. 

Besondere Bestimmungen über die Veranschlagung 

, 1 7 • ( 1) Die Vor ans chI a g s b e 17 r ä ge si n d zu e r re c h ne n , wen n 

dies aber nicht möglich ist, zu schätzen. 

(2) Der Veranschlagung der Ausgaben ist nur das sach­

lich zulässige, im jeweiligen Finanzjahr unabweisliche Erforder­

nis zugrundezulegeni hiebei ist auf den Stellenplan (§ 26), den 

Fahrzeugplan (§ 27) und den Plan für Datenverarbeitungsanlagen 

(§ 28) Bedacht zu nehmen. 

(3) Ausgaben für Einzelvorhaben des Bundes (§ 23), für 

deren Durchführung Ausgaben in mehreren Finanzjahren zu leisten 

sein werden, sind mit dem auf das jeweilige Finanzjahr ent-

fallenden Teil der voraussichtlichen Gesamtausgaben zu veran­

schlagen. Bei der erstmaligen Veranschlagung sind in den Teil­

heften (§ 25) die voraussichtlichen Gesamtausgaben sowie die in 

den folgen den Fi nan zj ahren vora uss i chtl i ch zu le istenden Te i lbe­

träge, bei jeder folgenden Veranschlagung außerdem die bisher 

geleisteten Ausgaben und allfällige Änderungen im Zahlungsplan 

darzulegen. 

(4) Die Veranschlagung eines Einzelvorhabens in der 

gemäß § 23 Ahs. 3 näher zu bestimmenden Größenordnung ist über­

dies nur zulässig, wenn dem Bundesminister für Finanzen eine 

Kosten-Nutzen-Untersuchung Ubermittelt wurde, der ergänzende 

Erläuterungen anzuschließen sind, aus denen insbesondere 

die Art der AusfUhrung, die vorgesehene Finanzierung, der 
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voraussichtliche zeitliche Ablauf und die Höhe allfälliger 

j ähr lieher Fol ge kos ten de s betre f fe nden Vorhabens, sowe i t di e se 

endgültig den Bund belasten, ersichtlich sein müssen. Die bei 

Vornahme von Kosten-Nutzen-Untersuchungen zu beachtenden 

Grundsätze sind von der Bundesregierung auf An trag des 

Bundesministers für Finanzen festzulegen, wobei insbesondere auch 

1m ijinblick auf die Eigenart bestimmter Vorhaben oder Gruppen von 

Vorhaben Ausnahmen von der Vornahme einer Kosten-Nutzen­

Untersuchung vorgesehen werden können. In einem solchen 

Ausnahmefall sind dem Bundesminister für Finanzen, soweit dies 

mit der Eigenart des Vorhabens vereinbar ist, Unterlagen 

über die Planung und Kostenberechnung sowie ergänzende Er­

läuterungen zu übermitteln, aus denen zumindest der erwartete 

Nutzenl die voraussichtlichen Gesamtausgaben, die Finanzierung, 

der zeitliche Ablauf und die Höhe allfälliger Folgekosten des 

Vorhabens hervorzugehen haben. 

( 5 ) Ausgaben nach Maßgabe zweckgebundener Einnahmen 

Ausgaben) sind als solche zu veranschlagen, wenn 

Einnahmen aufgrund eines Bundesgesetzes nur für 

(zweckgebundene 

die betreffenden 

bestimmte Zwecke zu verwenden sind. Als zweckgebundene Ausgaben 

können überdies vom Bundesminister für Finanzen .im Einvernehmen 

mit dem zuständigen haushalts leitenden Organ veranschlagt werden: 

1. Ausgaben, die aufgrund eines Vertrages oder einer 

letztwilligen Verfügung einem bestimmten Verwendungs­

zweck , der von dem zuständigen Organ des Bundes ein­

seitig nicht abänderbar ist, zu dienen haben und die 

der Höhe nach durch die aufgrund derselben Rechtsgrund­

lage hiefür anfallenden Einnahmen begrenzt sind1 

2. Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung von Wirt­

schaftsgütern des Anlagevermögens nach Maßgabe der aus 

der Veräußerung eines vom gleichen haushaltsleitenden 

Organ des Bundes verwalteten Bestandteiles des un­

bewe gl i ehe n Bun de svermögens er zie 1 ten Ei nna hmen, so fe rn 

der wirtschaftliche Zusammenhang dies rechtfertigt. 
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( 6 ) Gewinnabfuhren verstaatlichter oder sonstiger 

Unternehmungen und Einrichtungen, an denen der Bund Anteilsrechte 

besitzt, sind mit den Beträgen zu veranschlagen, die voraussicht­

lich im folgenden Finanzjahr dem Bund zufließen werden. 

18. ( 1 ) 

Dezimalsystems 

Gliederung des Bundesvoranschlages 

Der 

nach 

Bundesvoranschlag 

Gruppen, Kapiteln, 

ist unter Beachtung 

Titeln, Paragraphen 

Unterteilungen zu gliedern. 

des 

und 

( 2 ) 

Einnahmen und 

(§ 19) sowie 

Den Gliederungseinheiten gemäß Abs. 1 sind die 

Ausgaben nach organorientierten Gesichtspunkten 

nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten (§ 20) 

unter Voranschlagsansätzen (§ 21) zuzuordnen. 

(3) Die Einnahmen sind den Ausgaben unter Berücksich­

tigung der organorientierten Gesichtspunkte gegenüberzustellen. 

(4) Bei den Voranschlagsansätzen sind die jeweils in 

Betracht kommenden Aufgabenbereiche (§ 22) anzumerken. 

Gliederung nach organorientierten Gesichtspunkten 

§ 19. (1) Die Einnahmen und Ausgaben der haushaltsleitenden 

Organe sind in Gruppen zu gliedern, wobei die Einnahmen und Aus­

gaben haushaltsleitender Organe, die verwandte Angelegenheiten zu 

besorgen haben, jeweils einer Gruppe zuzuordnen sind. Die Bundes­

betriebe sind jedenfalls in einer Gruppe zusammenzufassen. 

(2) Di e Gr uppen sind na ch Maß gabe der zu be sor genden 

Angelegenheiten in Kapitel zu gliedern. 
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(3) Innerhalb der Kapitel sind die Einnahmen und Aus­

gaben aufgrund ihrer durch den Entstehungsgrund oder den Zweck 

be stimmten Zugehö ri gke i t zu gle i chen Sa chgebieten den Ti te In zu­

zuordnen. 

(4) Die Titel sind bei Bedarf nach Teilbereichen eines 

Sachgebietes in Paragraphen zu gliedern. 

(5) Die Einnahmen 

Einrichtungen sind von jenen 

stellen. 

und Ausgaben der betriebsähnlichen 

der übrigen Organe gesondert dar zu-

Gliederung nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten 

20. ( 1 ) Die jeweils unterste Gliederungseinheit des 

Bundesvoranschlages nach organorientierten Gesichtspunkten (§ 19) 

ist weiter -in unterte~lungen zu gliedern. Der Gliederungseinheit 

Unterteilung sind 

1. die Ausgaben für Anlagen (Abs. 

(Abs. 

4) , Förderungen 

6) unter Berück-(Abs. 5 ) 

sichtigung 

(Abs. 2 

und Aufwendungen 

ihrer Erfolgs- und Bestandswirksamkeit 

und 

pflichtungen 

: ) , 
und 

Gebarungsgruppeni 

getrennt nach Gesetzlichen 

Er m e s sen sau 5 gab e n ( Ab s • 7) , 

Ver­

als 

2. die Einnahmen unter Berücksichtigung der Erfolgs­

und Bestandswirksamkeit (Abs. 2) sowie einer allfäl­

ligen Zweckbindung (§ 17 Abs. 5) 

zuzuordnen. 

(2) Al s erfol gswi rksame Ei nnahmen oder Ausgaben sind 

so lche zu veransch la gen, die im Ze i tpun kt de r Ge ldei nnahme oder 

-ausgabe den Unterschied zwischen dem Vermögen und den Schulden 

des Bundes vermehren oder vermindern, als bestandswirksame Ein-

2/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)22 von 129

www.parlament.gv.at



- 23 -

nahmen oder Ausgaben solche, die diesen Unt.erschied nicht ver­

ändern. Als erfolgswirksame Ausgaben gelten auch die Ausgaben zur 

Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlagever­

mögens, soweit sich diese Ausgaben auf geringwertige Wirtschafts­

güter des Anlagevermögens im Sinne der einkommensteuerrechtlichen 

Bestimmungen beziehen. 

(3) Die erfolgswirksamen Ausgaben sind nach Personal­

und Sachausgaben zu unterscheiden. Zu den Personalausgaben ge-

hören alle im Dienstrecht der Bundesbediensteten vorgesehenen 

Geldleistungen einschließlich der außerordentlichen Versorgungs­

leistungen und der mit allen diesen Geldleistungen in ursäch-

lichem Zusammenhang stehenden Ausgaben für die gesetzlichen 

Dienstgeberb~iträge und Uberweisungsbeträge, jedoch mit Ausnahme 

der Ausgaben für Reisegebühren und sonstige Aufwandsentschädi-

gungen sowie für Vorschüsse. 

übrigen Ausgaben. 

Zu den Sachausgaben zählen alle 

(4) Als Ausgaben für "Anlagen" sind die Ausgaben zJlr 

Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlagever­

mögens des Bundes zu veranschlagen, soferne diese Ausgaben im 

einzelnen die nach den jeweils geltenden einkommensteuerrecht­

lichen Bestimmungen für geringwertige Wirtschaftsgüter des An­

lagevermögens festgesetzten Betragsgrenzen übersteigen. Nicht als 

"Anlagen" zu veranschlagen sind Ausgaben für die Herstellung von 

beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens in Eigenregie. 

Inwieweit Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung von Wirt­

schaftsgütern des Anlagevermögens für Zwecke des Heeres und der 

Heeresverwaltung als "Anlagen" zu veranschlagen sind, bestimmt 

der Bundesminister für Finanzen im Rahmen des Kontenplanes (§ 24 

Ab s. 4). 

(5) Als Ausgaben für "Förderungen" sind die Ausgaben 

für zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen, Annui-

täten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse sowie sonstige Geldzu­

wendungen zu veranschlagen, die der Bund einer natürlichen oder 

juristischen Person für eine von dieser erbrachte oder beabsich­

tigte Leistung, an d~r ein erhebliches, vom Bund wahrzunehmendes 
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öffentliches Interesse besteht, gewährt, ohne dafür unmittelbar 

eine angemessene, geldwerte Gegen leistung zu erhalten. Ausgenom­

men von dieser Veranschlagung sind Ausgaben für Finanzzuweisungen 

und sonstige Zuschüsse an Gebietskörperschaften gem. § 12 F-VG 

1948 sowie für Zuschüsse mit Sozialleistungscharakter. 

(6) Als Ausgaben für "Aufwendungen" sind alle übrigen 

nicht für An lagen und Förderungen bestimmten Ausgaben zu veran­

schlagen. 

(7) Innerhalb der in den Absätzen 4 bis 6 genannten 

Gliederungseinheiten sind die Ausgaben 

die sich 

als 

auf 

"Gesetzliche Ver-

pflichtungen" 

die dem Grunde 

zu veranschlagen, 

und der Höhe nach 

Ansprüche gründen, 

in einem Bundesgesetz so ein-

deutig festgelegt sind, daß sie in dieser Hinsicht weder bei der 

Erstellung des Bundesfinanzgesetzes noch bei der Vollziehung des 

betreffenden Bundesgesetzes beeinflußbar sind. Die gemäß Abs. 3 

zu den Personalausgaben zählenden Ausgaben und die Ausgaben für 

die Zahlung öffent"! :cher Abgaben sind den Ausgaben für Gesetz­

liche Verpflichtunger: gleichzusetzen. Alle übrigen Ausgaben sind 

als "Ermessensausgaben" zu veranschlagen. 

Voranschlagsansätze 

§ 21. (1) Unter einem Voranschlagsansatz sind grundsätzlich 

die ihrem Entstehungsgrund nach gleichartigen Einnahmen sowie 

Ausgaben für denselben Zweck oder derselben Art zusammenzu­

fassen. Hiebei sind unter Beachtung der in den §§ 19, 20 und 22 

vorgesehenen Gliederungen der Betrag, der Entstehungsgrund, der 

Zweck oder die Art anzugeben. 

schlagen 

(2) Unter eigenen Ansätzen sind jedenfalls zu veran-

1. als Einnahmen 

a) die Rückzahlung von Gelddarleheni 

b) die Rückzahlung von Bezugs- oder 

schüssen; 

Pensionsvor-
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c) die .Erlöse aus der .yeräußerung von Anteilsrechten 

des Bundes; . 
d) die Einnahmen aus der Eingehung von Finanz-

schulden (§ 65); 

e) die Entnahmen aus Rücklagen; 

f) die zweckgebundenen Einnahmen (§ 17 Abs. 5); 

2. als Ausgaben 

22. 

a) die Personalausgaben (§ 20 Abs. 3); 

b) die Gelddarlehen; 

c) die Bezugs- und pensionsvorschüsse; 

d. die Ausgaben für den Erwerb von Anteilsrechten 

durch den Bund; 

e) die Ausgaben aus der Finanzschuldengebarung; 

f) die Zuführungen zu Rücklagen; 

g) die Geldzuwendungen. 

Aufgabenbereiche 

Gleichartige Einnahmen und Ausgaben sind nach 

kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen oder sonstigen staats-

oder gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten einem Aufgaben-

bereich zuzuordnen. 

Einzelvorhaben 

§ 23. (') Als Einzelvorhaben ist ein vorhaben zu behandeln, 

das einen in wirtschaftlicher, rechtlicher und finanzieller Hin­

sicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand hat. 

(2) Soweit ein Einzelvorhaben die Anschaffung oder 

Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens oder die 

Erbringung sonstiger Leistungen zum ~egenstand hat, umfaßt das 

2/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 25 von 129

www.parlament.gv.at



- 26 -

Vorhaben alle sich hierauf beziehenden sachlich abgrenzbaren und 

wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel auf 

Grund einer einheitlichen Planung erbracht werden. 

(3) Ausgaben für Einzelvorhaben, die im Hinblick auf 

die Eigenart des Vorhabens rechtlich oder wirtschaftlich gleich­

artige Ausgaben betreffen, sind unter Voranschlagsposten (§ 24), 

sonst unter Voranschlagsansätzen gesondert zu veranschlagen, 

so ferne dem nicht Interessen der Sicherung der Einsatzbereit­

schaft des Bundesheeres oder der umfassenden Landesverteidigung 

entgegenstehen. Mit einem Einzelvorhaben unmittelbar zusammen­

hängende Einnahmen können unter gesonderten Voranschlagsansätzen 

oder voranschlagsposten veranschlagt werden. Im Rahmen der gema § 
36 zu erstellenden Richtlinien hat der Bundesminister für Fi-

nanzen hinsichtlich der 

Eigenart der Vorhaben 

Veranschlagung 

oder Gruppen 

von Einzelvorhaben auf die 

von Vorhaben Bedacht zu 

nehmen und dementsprechend auch die jeweils maßgeblichen Betrags­

grenzen festzulegen. 

Voranschlagsposten 

§ 24. (1) Zu den Voranschlagsansätzen ist in den Teilheften 

(§ 25) die erforderliche Anzahl von Voranschlagsposten zu 

bilden. Hiebei sind rechtlich oder wirtschaftlich gleichartige 

Einnahmen oder Ausgaben betragsmäßig unter eigenen Voranschlags­

posten zusammenzufassen. Bei der Bildung der Voranschlagsposten 

sind auch die Erfordernisse des Investitionsprogrammes (§ 13), 

der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der Finanzstatistik 

zu beachten. 

(2) Eigene Voranschlagsposten sind jedenfalls vorzu-

sehen 

1. fUr die Ausgaben nach Maßgabe zweckgebundener Einnahmen; 
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für Förderungsausgaben, die im 

minister für Finanzen nach 

jeweiligen Förderungssparte in 

Einzelfall die vom Bundes­

Maßgabe' der Eigenart der 

den Richtlinien gem.S 36 

festzulegenden Betragsgrenzen übersteigen; 

3. für Ausgaben aus sonstigen Einzelvorhaben im Sinne der 

Grundsätze gemäß S 23 Abs.3. 

(3) Die Bildung der Voranschlagsposten ist für alle 

Organe des Bundes einheitlich und unter Anwendung des Dezimal­

systems in einem Postenverzeichnis vorzusehen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen hat nach Anhörung 

des Rechnungshofes durch Verordnung den dem 

zugrundezulegenden Kontenplan zu erlassen, der 

Postenverzeichnis 

auch Konten für 

die Bestands- und Erfolgsverrechnung (s 80) zu umfassen hat. 

Teilhefte 

S 25. (1) Die Voranschlagsposten eines Kapitels sind nach 

der Gliederung des Bundesvoranschlagsentwurfes vom Bundesminister 

für Finanzen in besonderen Nachweisungen (Teilheften) zusammenzu­

fassen. Die Teilhefte sind nicht Bestandteil des Bundesvoran­

schlagsentwurfes. 

(2) In den Teilheften sind die VoranSChlagsansätze und 

Voranschlagsposten mit Hinweisen und Übersichten zu versehen, 

insofern dies zur Aufzeigung von Zusammenhängen oder zum besseren 

Verständnis angebracht ist. Jedenfalls sind ersichtlich zu machen 

1. die der Veranschlagung zugrunde gelegten Personal-

stände,Fahrzeuge und Datenverarbeitungsanlagen; 

2. die bei bestimmten Werkvertragsposten zugrunde gelegte 

Anzahl der Verträge und durchzuführenden Plan-

stellenbindungeni 

3. die Einzelvorhaben gemäß S 17 Abs. 3; 
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4. die gebundenen Posten gemäß S 48 Abs. 4; 

5. die anweisenden Organe; 

6. die Einnahmen- und Ausgabenposten, die zueinander un­

mittelbar in wechselseitiger Beziehung stehen; 

7. die Änderungen in der Ansatz- und Postengliederung bzw. 

-bezeichnung. 

8. die Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben eines 

Kapitels nach einzelnen Gebarungsgruppen und 

Aufgabenbereichen. 

(3) Die Teilhefte der Bundesbetriebe haben überdies 

Wirtschaftsvoranschläge zu enthalten. Diese haben die Erträge und 

Aufwendungen einschließlich Gewinne oder Verl,uste im folgenden 

und im 

weisen. 

laufenden sowie im vorhergegangenen Finanzjahr aus zu­

Für die Abfassung dieser Vorschau gilt § 96 sinngemäß. 

Stellenplan 

S 26. (1) Die zuläss ige An zahl 

durch den Stellenplan des jährlichen 

zulegen. Hiebei dürfen Planstellen nur 

der Bundesbediensteten ist 

Bundesfinanzgesetzes fest­

in der Art und Anzahl vor-

gesehen werden, die zur Bewältigung der Aufgaben des Bundes 

zwingend notwendig sind. 

(2) Der Stellenplan hat zu enthalten: 

,. Vorschriften über die Planstellenbewirtschaftung, insbe­

sondere über 

a) die Personalreserve, 

b) die Bindung und Umwandlung von Planstellen, 

c) die Aufnahme von Ersatzkräften, 

d) die Höchstanzahl zusätzlicher Bediensteter, die aus 

zwingenden, erst während des Finanzjahres eintretenden 

Anlässen aufgenommen werden dürfen, 
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2. das Planstellenverzeichnis des Bundes,. 

3. das Planstellenverzeichnis des Wirtschaftskörpers "Öster­

reichische Bundesbahnen", 

4. das Planstellenverzeichnis für jugendliche Bundesbe-

dienstete. 

( 3 ) Im S tell e n p la n si nd die P 1 ans tell e n in' An 1 e h nun g 

an die Gliederung des Bundesvoranschlages (§ 18) nach den Be­

reichen der Personalverwaltung (Planstellenbereichen) und inner­

halb dieser nach dienstrechtlichen Merkmalen zu gliedern. 

(4) Die Vertragsbediensteten 

und B aufzugliedern. Planstellen für 

Kategorie A sind solche für ganzjährig 

sind in die Kategorien A 

Vertragsbedienstete der 

vollbeschäftigte und der 

Kategorie B solche für saison- oder teilbeschäftigte Vertrags­

bedienstete. Für Vertragsbedienstete der Kategorie B sind die 

Planstellen mit der auf ganzjährig vOllbeschäftigte Bedienstete 

umgerechneten Zahl festzusetzen. Vertragslehrer 

sowie Vertragsassistenten der Kategorie A sind 

tragsbedienstete der Kategorie B zu behandeln. 

Fahrzeugplan 

der Kategorie A 

hiebei wie Ver-

S 27. (') Dem Entwurf des Bundesfinanzgesetzes ist als An­

lage ein Fahrzeugplan anzuschließen, der neben allgemeinen Ver­

wendungsbestimmungen zusammenfassend die im folgenden Finanzjahr 

zulässige Höchstanzahl der Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge nach 

der Gliederung des Bundesvoranschlagsentwurfes sowie aufge-

gliedert nach Fahrzeugkategorien und Organen des Bundes aus-

zuweisen hat. Auf diese Anzahl sind die bundeseigenen, die vorn 

Bund angemieteten und die dem Bund unentgeltlich zur Benützung 

überlassenen Fahrzeuge anzurechnen. Die anderen Rechtsträgern mit 

derAuflage der Kostentragung zur Verfügung gestellten bundes­

eigenen Fahrzeuge sind im Fahrzeugplan besonders zu kennzeichnen. 
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(2) Im Fahrzeugplan sind nicht zu erfassen 

1. die Fahrzeuge des Bundesheeres und der Heeresverwaltung: 

2. für den vorübergehenden Bedarf des Bundes tageweise ange­

mietete Fahrzeuge; 

3. für Erprobungszwecke dem Bund unentgeltlich zur Verfügung 

gestellte Fahrzeuge; 

4. Fahrzeuge ohne Kraftantrieb einschließlich Fahrzeugan­

hänger, weiters Transport(Elektro)karren, selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen, Anhänger-Arbeitsmaschinen sowie Kraft~ 

fahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr 

als 10 km/h und für deren Lenkung keine Lenkerbe­

rechtigung erforderlich ist, Motorfahrräder und Klein­

motorräder. 

(3) In den Fahrzeugplan sind weiters Bestimmungen 

über den zweckmäßigen und wirtschaftlichen Einsatz der Fahrzeuge 

sowie über die einzelnen Fahrzeugkategorien aufzunehmen. Außerdem 

sind die Voraussetzungen festzulegen, unter denen der Bundes­

minister für Finanzen ermächtigt ist, bei Eintritt eines unvor­

hersehbaren und unabweisbaren Fahrzeugmehrbedarfes die Zustimmung 

zur Verwendung eines zusätzlichen Fahrzeuges zu geben. Ober die 

erteilten Zustimmungen hat der Bundesminister für Finanzen einmal 

jährlich dem HauptausschUß des Nationalrates zu berichten. 

Plan für Datenverarbeitungsanlagen 

S 28. (1) Dem Entwurf des Bundesfinanzgesetzes ist als An­

lage ein Plan. für Datenverarbeitungsanlagen anzuschließen, der 

neben allgemeinen Verwendungsbestimmungen zusammenfassend die im 

folgenden Finanzjahr zulässige Höchstanzahl der Datenverarbei­

tungsanlagen nach der Gliederung des Bundesvoranschlagsentwurfes 

sowie gegliedert nach Anlagentypen und Organen des Bundes auszu­

weisen hat. Auf diese Anzahl sind die bundeseigenen, die vom Bund 

angemieteten und die dem Bund unentgeltlich zur Benützung über­

lassenen Datenverarbeitungsanlagen anzurechnen. 
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(2) In den Plan für Datenverarbeitungsanlagen ist 

jede Anlage aufzunehmen, die als programmierbares System von auf 

elektronischem Wege kommunizierenden Maschinen unabhängig von 

anderen systemen Daten verarbeiten kann. 

(3) Im Plan für Datenverarbeitungsanlagen sind jene 

schulischen oder verwaltungsvereinfachenden Zwecken dienenden 

Anlagen geringeren Wertes nicht zu erfassen, die vom Bundesmi­

nister für Finanzen im Zuge der Vorbereitung des Bundesvoran­

schlagsentwur fes (S 30 Abs. 1) nach Her stellung des Einvernehmens 

mit dem Bundeskanzler zu bestimmen sind. 

. 
(4) Im übrigen ist S 27 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 

Konjunkturausgleichmaßnahmen 

S 29. (1) Dem Entwurf des Bundesfinanzgesetzes kann auch der 

Entwurf eines Konjunkturausgleich-Voranschlages angefügt werden, 

der für den Fall einer im S 2 Abs. 3 umschriebenen Entwicklung 

den Einsatz zusätzlicher Bundesmittel vorsieht und der seiner 

Zielsetzung entsprechend zu gestalten und in seiner Gliederung 

dem Bundesvoranschlagsentwurf anzupassen ist. 

(2) In den Entwurf des Konjunkturausgleich-Voran-

schlages sind auch jene Mehreinnahmen aufzunehmen, mittels deren 

die vorgesehenen Mehrausgaben zu bedecken sein werden. 

(3) In den Entwurf des Bundesfinanzgesetzes können 

weiters für den Fall, daß durch eine im S 2 Abs. 3 umschriebene 

Entwicklung das Ausmaß der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage die 

Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft zu übersteigen droht, 

Bestimmungen darüber aufgenommen werden, welche im Bundesvoran­

schlag vorgesehene Ausgaben zurückzustellen sind. 
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(4) Dem Bundesminister für Finanzen obliegt es , die 

gänzliche oder teilweise Anwendbarkeit einer. in 

oder 3 genannten Konjunkturausgleichmaßnahme nach 

den Abs ät zen 

Maßgabe der im 

Bundesfinanzgesetz hiefür vorgesehenen Voraussetzungen zu ver­

fügen (Art. 51 a Abs. 2 Z. 1 B-VG). 

schuß des 

(5) Der Bundesminister für Finanzen hat 

Nationalrates vierteljährlich über die 

dem Hauptaus­

gemäß Abs. 4 

getroffenen Verfügungen zu berichten. 

Vorbereitung des Bundesvoranschlagsentwurfes 

s 30. ( 1 ) 

schlagsentwurfes 

Zur Vorbereitung der Erstellung 

haben die haushalts leitenden 

Bereich voranschlagsentwürfe 

für Finanzen zu übermitteln. 

auszuarbeiten und 

des Bundesvoran­

Organe für ihren 

dem Bundesminister 

(2) Diesen Voranschlagsentwürfen sind jedenfalls Er­

läuterungen sowie Unterlagen für die Ausarbeitung des Fahrzeug­

planes (S 27), des Planes für Datenverarbeitungsanlagen (§ 28), 

der Teilhefte (S 25) und des Arbeitsbehelfes (S 34 Abs. 3) anzu­

schließen. 

(3) In den Voranschlagsentwürfen, 

Unterlagen sind neben den Voranschlagsbeträgen 

Finanzjahr vergleichbare Voranschlagsbeträge 

Finan zj ah r es sow ie die ta ts äch lichen Einn ahmen 

vorhergegangenen Finanzjahres anzugeben. 

Erläuterungen und 

für das folgende 

des laufenden 

und Ausgaben des 

Vorbereitung des Stellenplanentwurfes 

des 

die 

Stellenplan-

für ihre Be-

S 31. (l) Zur Vorbereitung der Erstellung 

entwurfes haben die haushaltsleitenden Organe 

reiche auszuarbeitenden Stellenplanentwürfe 

dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 

mitteln. 

samt Erläuterungen 

Finanzen zu über-
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(2) Die haushalts leitenden Organe haben außerdem dem 

Bundeskanzler und dem Bundesminister für Finanzen auf deren Er-. 
suchen weitere für die AUfstellung des Stellenplanentwurfes er-

forderliche Unterlagen zu übermitteln. 

Erstellung des Bundesvoranschlagsentwurfes 

S 32. Der Bundesminister für Finanzen· hat die ihm gem. S 30 

übermittelten Voranschlagsunterlagen unter Bedachtnahme auf die 

im S 2 Abs. angeführten Ziele der Haushaltsführung sowie der 

finanziellen Leistungsmöglichkeiten des Bundes zu prüfen und 

sodann den Bundesvoranschlagsentwurf mit den Entwürfen für den 

Fahrzeugplan, den Plan für Datenverarbeitungsanlagen und erfor-

derlichenfalls den Anlagen gemäß § 16 Abs. 4 zu erstellen. 

Gleichzeitig sind von ihm die zur Unterstützung der Beratungen 

des Nationalrates dienenden Teilhefte (s 25) und der Arbeitsbe­

helf (S 34 Abs. 3) zu verfassen. 

Erstellung des Entwurfes des Stellenplanes 

S 33. Unter Beachtung der Bestimmungen des S 31 hat der 

Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 

den Entwurf des Stellenplanes samt Erläuterungen zu erstellen. 

Vorlage des Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes 

S 34. (1) Der Entwurf des Bundesfinanzgesetzes einschließ-

lich der in den 5S 29 und 32 1. Satz genannten Anlagen und des 

Arbeitsbehelfes (Abs. 3) sind der Bundesregierung vom Bundes-

minister für Finanzen, der Entwurf des Stellenplanes (s 33) als 

weitere Anlage vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundes­

minister für Finanzen zur Beschlußfassung vorzulegen. 
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( 2) Nach Vorlage des von der Bundesregierung be-

schlossenen Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes an den Nationalrat 

(Art. 51 Abs. 2 B-VG) sind zur Unterstützung 

die Teilhefte und der Arbeitsbehelf zum Entwurf 

gesetzes vom Bundesminister für Finanzen so 

legen, daß sie entsprechend dem Fortschreiten 

Verfügung stehen. 

seiner Beratungen 

des Bundesfinanz­

rechtzeitig vorzu­

der Beratungen zur 

{3} Der Arbeitsbehelf hat insbesondere einen Überblick 

über die wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung, 

Zusammenfassungen der Einnahmen und Ausgaben des Bundesvoran-

schlagsentwurfes 

punkten sowie die 

die 

nach ökonomischen und funktionellen Gesichts­

Erläuterungen zu den einzelnen Kapiteln zu ent­

letzteren auch eine Gegenüberstellung der bei halten, wobei 

jedem Titel veranschlagten Beträge mit den Voranschlagsbeträgen 

des laufenden Finanzjahres sowie mit den tatsächlichen Einnahmen 

und Ausgaben des vorhergegangenen Finanzjahres, die Begründung 

für die hieraus ersichtlichen wesentlichen Veränderungen sowie 

eine Darstellung der gesetzlichen Grundlagen der betreffenden 

Einnahmen und Ausgaben des Bundes zu umfassen haben. 

Zusätzliche Ober sichten zum geltenden Bundesfinanzgesetz 

S 35. Der Bundesminister für Finanzen hat zur Aufzeigung von 

Zusammenhängen und zum besseren Verständnis zusätzliche 

Übersichten zum geltenden Bundesfinanzgesetz zu verfassen. Diese 

Übersichten haben jedenfalls zu enthalten 

,. eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen und 

Ausgaben des geltenden Bundesvoranschlages nach 

Grundsätzen der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

nung1 

2. eine Zusammenstellung der bei den einzelnen Vor­

anschlagsposten veranschlagten Einnahmen und Aus­

g aben 1 
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3. nach Kapiteln und anderen wesentlichen Gesichts­

punkten aufgegliederte tlbersichten über die der Ver-

anschlagung zugrunde gelegten Stände der aktiven 

Bediensteten und Pensionisten sowie fiber den Aufwand 

für diese Bediensteten: 

4. die Angaben über die Beteiligungen des Bundes an 

anderen Rechtsträgern und über 

Beteiligungen zum Grund- oder 

das Verhältnis dieser 

Stammkapital solcher 

Unternehmungen; 

5. die wesentlichen Angaben aus den durch Gesetz oder 

Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Verlautbarungen 

über die verstaatlichten Unternehmungen und die 

sonstigen Unternehmungen, an denen der Bund mit mehr 

als fUnfundzwanzig vom Hundert des Grund- oder 

Stammko?itals oder der Summe aller Geschäftsanteile 

beteiligt ist; 

6. Nachweisungen über das Vermögen und die Schulden 

sowie die Wirtschaftsvoranschläge jener Stiftungen, 

Fonds, Anstalten und sonstigen, mit eigener Rechts­

persönlichkeit ausgestatteten Einrichtungen, die von 

Organen des Bundes oder Personen (Personengemein­

schaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen 

des Bundes bestellt sind; 

7. Angaben über 

außerbudgetären 

des S 12 Abs. 

die Entwicklung und den Stand 

Sonderfinanzierungsvorhaben 

Z. 4 lit. bi 

im 

der 

Sinne 

8. eine zusammenfassende Darstellung der veranschlagten 

zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben (§ 17 Abs. 

5) • 

Ordnung der Veranschlagung 

S 36. (1) Für die Vorbereitung und Erstellung des Bundesvor­

anschlagsentwurfes, der Anlagen gemäß S 16 Abs. 4, des Kon­

junkturausgleich-Voranschlages (S 29), des Fahrzeugplanes (§ 27), 
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des Planes fÜI" Datenverarbeitungsanlagen (§ 28), deI" Teilhefte 

(S 25), des Arbeitsbehelfes (§ 34 Abs. 3) sowie der zusätzlichen 

Übersichten gemäß § 35 hat der Bundesminister für Finanzen 

nähere Richt.linien aufzustellen; hiebei ist hinsichtlich 

Gliederung des Bundesvoranschlagsentwurfes insbesondere 

der 

die 

innerstaatliche und internationale Vergleichbarkeit zu berück-

sichtigen. 

(2) Für öie Vorbereitung und EI"stellung des Stellen­

planentwurfes (§ 31) hat der Bundeskanzler im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister f .. _ u r Finanzen die näheren Richtlinien über Form 

und Gliederung der Entwür fe und den Zeitpunkt ihrer Obermittlung 

aufzustellen. 

V. Abschnitt 

Einnahmen- und Ausgabengebarung 

Grundlage der Gebarung 

S 37. (1) Jedes Organ der Haushaltsführung hat als bindende 

Grundlage der Gebarung anzuwenden 

1. das Bundesfinanzgesetz, dieses ändernde oder er­

gänzende Bundesgesetze oder ein für die Führung des Bundeshaus­

haltes vorläufige Vorsorge treffendes Bundesgesetz; 

2. bei Vorliegen der im Art. 51 Abs. 5 B-VG genannten 

Voraussetzungen Llftd in den Grenzen der dort getroffenen Regelung 

den von der Bundesregierung dem Nationalrat vorgelegten Entwurf 

eines Bundesfinanzgesetzes beziehungsweise das letzte Bundes-

finanzgesetz. 

(2) Durch eine im Abs. angeführte bindende Grundlage 

der Gebarung werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder be­

gründet noch aufgehoben. 
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(3) Ober einen Voranschlagsansatz oder einen Teil 

eines solchen darf nur jenes Organ verfügen, das auf Grund der 

Gesetze zur Begründung der Einnahmenberechtigung oder Eingehung 

der Ausgabenverpflichtung zuständig ist. Jedes anweisende Organ 

hat die Inanspruchnahme seiner Jahres- und Monatsvoranschlagsbe­

träge derart zu überwachen, daß es die noch verfügbaren Ausgaben­

beträge jederzeit feststellen kann. 

(4) Ausgaben für Bedienstete, die dauernd oder länger 

als zwei Monate bei einem anderen anweisenden Organ verwendet 

werden, als jenem, bei dem die Ausgaben für diese Bediensteten 

veranschlagt sind, hat das anweisende Organ zu leisten, in dessen 

Verwendung sie stehen. 

Gesamtbedeckungsgrundsatz 

S 38. (1) Alle Einnahmen des Bundes haben der Bedeckung 

seines gesamten Ausgabenbedarfes zu dienen. 

stimmte 

( 2 ) 

Zwecke 

heranzuziehen. 

Einnahmen sind zur Bedeckung von 

nur nach Maßgabe der §5 17 Abs. 

Einnahmenaufbringung 

Ausgaben 

5 und 53 

fü r be­

Abs. 5 

S 39. (1) Alle Einnahmen des Bundes sind ohne Rücksicht auf 

die Höhe der Beträge, mit denen sie 

Maßgabe der jeweiligen Rechtsgrundlage 

veranschlagt sind, nach 

zum Fälligkeitszeitpunkt 

aufzubringen. Die Befugnis zu Stundungen, Ratenbewilligungen, 

Aussetzung der Einziehung und zu Verzichten auf Forderungen des 

Bundes richtet sich nach den Bestimmun~ ·n der §5 61 und 62. 

(2) Fällt im Laufe des Finanzjahres eine Einnahme an, 

die ihrer Art nach keinem im Bundesvoranschlag vorgesehenen An­

satz zugeordnet werden kann, ist dies vorn zuständigen haushalts-
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leitenden Organ unverzüglich dem Bundesminister für Finanzen mit­

zuteilen. Dieser hat die Bewilligung des Nati.:Jnalrates zur Er­

öffnung eines diesbezüglichen finanzgesetzlichen Ansatzes ein­

zuholen. Kann diese Bewilligung nicht mehr rechtzeitig eingeholt 

werden, hat der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 

dem zuständigen haushaltsleitenden Organ und dem 

zwecks gesonderter Ausweisung einen neuen Ansatz 

rechnung einer solchen Einnahme zu eröffnen. 

Rechnungshof 

für die Ver-

(3) Für Forderungen des Bundes ist die Fälligkeit 

spätestens einen Monat nach der Entstehung und die Entrichtung 

von Verzugszinsen in Höhe von 4 v.H. über dem jeweils geltenden 

Zinsfuß für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank pro 

Jahr vorzusehen, soferne nicht die Festlegung anderer Zahlungs­

bedingungen im Hinblick auf § 100 Abs. 3 oder wegen der Eigenart 

der betreffenden Forderung und der demgemäß geltenden Regeln des 

wirtschaftlichen Verkehrs erforderlich ist. 

lage 

dafür 

S 40. (1) Mit 

der Gebarung 

zu sorgen, daß 

Ausgaben des Bundes 

reitgestellt werden, 

Geldmittelbereitstellung 

dem Wirksamkeitsbeginn der bindenden Grund­

(S 37) hat der Bundesminister für Finanzen 

den anweisenden Organen die zur Leistung der 

notwendigen Geldmittel in dem Ausmaße be­

als dies zur Erfüllung fälliger Verpflich-

tungen erforderlich ist. 

( 2) 

Bundes ist die 

Geldmittel und 

Für die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen des 

Fälligkeit nach Maßgabe der jeweils verfügbaren 

im Einklang mit den im S 2 Abs. 1 genannten Zielen 

sowie unter Beachtung der Regeln des wirtschaftlichen Verkehrs zu 

vereinbaren. Hiebei ist insbesondere davon auszugehen, daß vor 

Empfang der Gegenleistung Ausgaben des Bundes (z.B. für An- oder 

Vorauszahlungen) nur geleistet werden dürfen, soferne die Ver­

pflichtung zur Leistung gesetzlich bestimmt ist oder vertraglich 

vereinbart wurde. 

- -. 
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(3) Die Anlegung von Geldmitteln obliegt dem Bundes­

minister für Finanzen; er hat sie unter Berücksichtigung der 

gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse so anzulegen, daß er bei 

Bedarf über sie verfügen kann. 

Außer- und überplanmäßige Ausgaben 

S 41. (1) Ausgaben, die im Bundesvoranschlag ihrer Art nach 

nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die eine 

Oberschreitung von Ausgabenansätzen des Bundesvoranschlages er­

fordern (überplanmäßige Ausgaben), dürfen nur auf Grund bundes­

finanzgesetzlicher Bewilligung geleistet werden. 

(2) Bei Gefahr im Verzug dürfen jedoch auf Grund einer 

vom Bundesminister für Finanzen zu beantragenden Verordnung der 

Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Na­

tionalrates unvorhersehbare und unabweisbare außer- oder über­

planmäßige Ausgaben innerhalb der im Art. 51 b Abs. 2 und 7 B-VG 

vorgesehenen Betragsgrenzen geleistet werden. Die vorerwähnten 

qualitativen Voraussetzungen gelten dann und nur insoweit als er­

füllt, wenn im Laufe des Finanzjahres ein unvorhersehbarer Bedarf 

eintritt und die sich daraus ergebende außer- oder überplanmäßige 

Ausgabe so vordringlich ist, daß die ansonsten gemäß Abs. er­

forderliche Bewilligung des Nationalrates nicht mehr rechtzeitig 

eingeholt werden kann. 

(3) Außerdem dürfen überplanmäßige Ausgaben mit Zu­

stimmung des Bundesministers für Finanzen dann geleistet werden, 

wenn diese Mehrausgaben 

1. auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung; 

2. aus einer bestehenden Finanzschuld; 

3. auf Grund einer bereits im Zeitpunkt 

Inkrafttretens des Bundesfinanzgesetzes 

stehenden sonstigen Verpflichtung oder 

des 

be-
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4. infolge unmittelbar damit zusammenhängender 

Mehrleistungen oder Mehreinnahmen 

erforderlich werden. 

(4) Anderen als im Absatz 3 bezeichneten überplan­

mäßigen Ausgaben darf der Bundesminister für Finanzen nur im 

Rahmen einer ihm hiefür gemäß Art. 51 b Abs. 4 B-VG erteilten 

bundesfinanzgesetzlichen Ermächtigung zustimmen. 

(5) Die Bundesregierung darf Verordnungen gemäß Absatz 

2 dem Hauptausschuß des Nationalrates nur vorlegen und der 

Bundesminister für Finanzen der Leistung außer- oder überplan­

mäßiger Ausgaben gemäß Absatz 3 und 4 nur zustimmen, wenn die 

Bedeckung durch Einsparungen oder durch Mehre.innahmen sicherge­

stellt ist. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen hat dem Hauptaus­

schuß des Nationalrates über die gemäß Absatz 2 bis 4 getroffenen 

Maßnahmen vierteljährlich zu berichten. 

Ausgabenbindungen 

S 42. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann mit Zustim­

mung der Bundesregierung nach Maßgabe der im S 2 Abs. 3 vorge­

sehenen Voraussetzungen eine vorläufige Ausgabenbindung für die 

Dauer von jeweils längstens sechs Monate verfügen, sofern dadurch 

die Erfüllung bestehender Verpflichtung.n des Bundes nach Maßgabe 

ihrer Fälligkeit nicht beeinträchtigt wird (Art. 51 a Abs. 2 Z. 2 

B-VG). Das zuständige haushaltsleitende Organ kann in besonders 

begründeten Einzelfällen mit Zustimmung des Bundesministers für 

Finanzen eine derartige Ausgabenbindung ganz oder teilweise auf" 

andere Ausgabenansätze seines Bereiches übertragen. 

(2) Ist damit zu rechnen, daß eine gemäß S 2 Abs. 3 

für die Bindungsverfügung maßgebliche Voraussetzung mindestens 

bis zum Ende des laufenden Finanzjahres gegeben bleiben wird, 
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kann der Bundesminister der Bundes-

regierung 

Abs. 2 Z. 

für Finanzen mit zustimmung 

Ausgabenbindung verfügen eine endgültige 

3 B-VG), wobei die im Abs. enthaltenen 

(Art. 51 a 

Bestimmungen 

über Bindungsausnahmen und -übertragungen anzuwenden sind. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat dem Hauptaus-

schuß des Nationalrates über die gemäß Abs. und 2 getroffenen 

Maßnahmen vierteljährlich zu berichten. 

Vorbereitung eines Vorhabens 

S 43. (1) Ist die Durchführung eines Einzelvorhabens (S 23 

Abs. 1) beabsichtigt, aus der voraussichtlich Ausgaben des Bundes 

erwachsen werden, die im Hinblick auf Art oder Umfang des Vor­

habens von aUßerordentlicher finanzieller Bedeutung sind, so hat 

das zuständige haushaltsleitende Organ mit dem Bundesminister für 

Finanzen hierüber rechtzeitig während der Planung das Einver­

nehmen herzustellen. Die Herstellung des Einvernehmens kann 

entfallen, wenn derartige Vorhaben nach Art und Umfang durch 

Bundesgesetz vorbestimmt sind und ihre Finanzierung durch zweck­

gebundene Einnahmen erfolgt. 

(2) Richtlinien zur Durchführung des Abs. hat der 

Bundesminister für Finanzen aufzustellen, wobei er insbesoi dere 

darauf zu achten hat, daß 

1. die Durchführung eines solchen Vorhabens, 

füllung einer Verwaltungsaufgabe des Bundes 

ist, mit den in § 2 Abs. 1 genannten Zielen 

das zur Er-

erforderlich 

sowie mit dem 

2. 

Finanzplan 

steht, und 

und dem Investitionsprogramm im Einklang 

die zeitgerechte Bereitstellung der zur Bedeckung aller 

aus der Durchführung des Vorhabens voraussichtlich er­

wachsenden Ausgaben erforderlichen Mittel unter Bedacht-

nahme auf die voraussehbare Entwicklung der Bundesfi­

nanzen und der gesamtwirtschaftlichen Lage gesichert er­

scheint. 
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(3) Die Bestimmungen der Absätze und 2 gelten sinn-

gemäß für die beabsichtigte Durchführung eines Einzelvorhabens, 

aus dem eine Berechtigung oder Vorberechtigung (S 46) des Bundes 

entstehen würde. 

Durchführung eines nur das laufende Finanzjahr 

belastenden Vorhabens 

S 44. (') Das zuständige anweisende Organ darf ein Einzel-

vorhaben (S 23 Abs. 1) durchführen und diesbezügliche Verpflich­

tungen, zu deren Erfüllung nach Maßgabe ihrer Fälligkeit Ausgaben 

des Bundes nur im laufenden Finanzjahr zu leisten sind, eingehen, 

wenn 

1. die zur Er füllung einer solchen Verpflichtung erforder­

lichen Bundesrnittel sowohl der Höhe als auch der Art nach 

im Rahmen des betreffenden voranschlagsansatzes insbe­

sonders im Hinblick auf bestehende Verpflichtungen und 

Ausgabenbindungen verfügbar sind, 

2. die Eingehung der Verpflichtung mit den im S 2 Abs. 1 ge­

nannten Zielen im Einklang steht und der Befriedigung 

des tatsächlichen Bedarfes dient, sowie 

3. die Fälligkeit so festgelegt wird, daß die Ausgaben 

rechtzeitig und vollständig geleistet werden können. 

(2) Vor Abschluß eines Vertrages über ein Vorhaben 

und vor Eingehung einer diesbezüglichen Verpflichtung gemäß Abs. 

1 hat das zuständige haushaltsleitende Organ das Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen über das Vorliegen der im Abs. 

vorgesehenen Voraussetzungen herzustellen, wenn die aus solchen 

Verpflichtungen insgesamt erwachsenden Ausgaben die in den 

Richtlinien gemäß § 43 Abs. 2 vorgesehenen Betragsgrenzen über­

schreiten würden. Die Herstellung des Einvernehmens ist nicht 

erforderlich, wenn über dieses Vorhaben bereits das Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen gemäß S 43 hergestellt wurde 
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und seither keine wesentliche Änderung der für die Durchführung 

dieses Vorhabens vorgesehenen Bedingungen ei'ngetreten ist. Für 

die Beurteilung, wann eine Änderung als wesentlich anzusehen ist, 

sind die vom Bundesminister für Finanzen gemäß S 45 Abs. 2 auf­

zustellenden Richtlinien sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Eingehung einer Verpflichtung gemäß Abs. 

bedarf im Hinblick auf S 41 in jedem Falle der vorherigen Her­

stellung des Einvernehmens mit dem Bundesminister für Finanzen, 

wenn die im Abs. 

ist. 

Z. vorgesehene Voraussetzung nicht gegeben 

(4) Abgesehen von dem im Abs. 3 geregelten Fall sind 

Vorhaben, die sich aus einer gesetzlichen Verpflichtung (s 20 

Abs. 7) ergeben, von den sonstigen in den Absätzen 1 und 2 ent­

haltenen einschränkenden Bestimmungen ausgenommen. 

Abs. 

Durchführung eines künftige Finanzjahre belastenden 

Vorhabens; Vorbelastungen 

S 45. (1) Ober die Durchführung eines Einzelvorhabens (§ 23 

1) und die Eingehung diesbezüglicher Verpflichtungen, zu 

deren Erfüllung nach Maßgabe ihrer Fälligkeit in mehreren Finanz­

jahren oder zum: ndest in einem künftigen Finanzjahr Ausgaben des 

Bundes zu leisten sind (Vorbelastungen) , hat das zuständige 

haushaltsleitende Organ mit dem Bundesminister für Finanzen das 

Einvernehmen herzustellen. Dieser hat im Rahmen seiner Mitwirkung 

insbesondere darauf zu achten, daß 

1. die Durchführung eines solchen Vorhabens, das zur Er­

füllung von Aufgaben des Bundes erforderlich ist, mit den 

im S 2 Abs. 1 genannten Zielen sowie mit dem Finanzplan 

und dem Investitionsprogramm im Einklang steht; 

2. die Bedeckbarkeit sämtlicher aus der Durchführung des 

Vorhabens erwachsenden Ausgaben, soweit diese 

2/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 43 von 129

www.parlament.gv.at



3. 

- 44 -

a) im laufenden Finanzjahr fällig werden in sinnge-

mäßer Anwendung des S 44 Abs. z. " und 

b) in künftigen Finanzjahren fällig werden, unter Be­

dachtnahme auf die voraussehbare Entwicklung der 

Bundesfinanzen und der gesamtwirtschaftlichen Lage 

sowie im Hinblick auf bereits bestehende Verpflich-

tungen 
• 

gesichert erscheint1 

mit der Durchführung des Vorhabens keine Finanzschuld 

(§ 65) entsteht1 

4. ein gemäß Abs. 3 erforderlicher Bericht erstattet oder 

eine gemäß Abs. 4 erforderliche bundesgesetzliche Ermäch­

tigung eingeholt wird. 

(2) Die Herstellung des Einvernehmens gemäß Abs. 

ist nicht erforderlich, wenn über dieses Vorhaben bereits das 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen gemäß § 43 

hergestellt wurde und hiebei auch die im Abs. z. 1 bis 3 

angeführten Voraussetzungen als gegeben erachtet worden sind 

sowie seither keine wesentliche Änderung der für die Durch-

führung dieses Vorhabens vorgesehenen Bedingungen eingetreten 

ist. Der Bundesminister für Finanzen hat nähere Richtlinien 

aufzustellen, in denen im Interesse der Verwaltungsvereinfachung 

im Hinblick auf die Eigenart eines Vorhabens insbesondere zu 

regeln ist, wann eine Änderung als wesentlich anzusehen ist und 

darüberhinaus bis zu welchen Betragsgrenzen bei bestimmten Arten 

von Vorhaben die Herstellung des Einvernehmens gern. 

entfallen kann. 

Abs. 1 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat dem Hauptaus­

schuß des Nationalrates binnen einem Monat nach Ablauf jedes 

Kalendervierteljahres über jede Vorbelastung, deren Begründung er 

in dem jeweils abgelaufenen Kalendervierteljahr zugestimmt hat, 

zu berichten, insoferne die Summe der Vorbelastungen, die einen 

finanzgesetzlichen Ausgabenansatz belasten, bei Sachausgaben 

a) für Anlagen insgesamt 200 \, 

b) für Aufwendungen insgesamt 100 \ und 

c) für Förderungen insgesamt SO \ 
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jenes Ansatzbetrages überschreiten, der in dem im Zeitpunkt der 

zustimmung zur Begründung der Vorbelastung geltenden Bundesfi­

nanzgesetzes für einschlägige Verwendungszwecke vorgesehen ist. 

Auf diese Höchstbeträge sind alle bereits vorher eingegangenen 

Verpflichtungen im Ausmaß der in künftigen Finanzjahren ein­

tretenden Fälligkeiten anzurechnen. 

(4) Eine Vorbe~astung, die keinem bundesfinanzgesetz­

lich vorgesehenen Verwendungszweck zugeordnet werden kann oder 

deren zugehörige Ausgaben, die jeweils jährlich ein Kapitel be­

lasten, einen Ante:l von 10 v.H. der bei diesem Kapitel in dem 

zuletzt kundgemac!1ten Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Summe der 

Sachausgaben übersteigen würden, darf nur auf Grund bundesgesetz­

liehet Ermächtigung begründet werden. 

(5) Ausger:ommen von der in den Absätzen bis 4 ent-

haltenen Regelung sind jene 

gesetzlichen Verpflichtung (s 

5chuljverhält~is ergeben. 

Vorbelastungen, die sich aus 

20 Abs. 7) oder aus einem 

Durchführung eines Berechtigungen des Bundes 

begründenden Vorhabens; Vorberechtigungen 

einer 

Dauer-

S 46. (1) Ist die Durchführung eines Einzelvorhabens (§ 23 

Abs. 1) beabsichtigt, aus der voraussichtlich Bereehtigungen des 

Bundes, darunter insbesondere auch Forderungen auf Einnahmen 

erwachsen werden, h:'lt das zuständige haushaltsleitende Organ mit 

dem Bundesminister für Finanzen hierüber das Einvernehmen her­

zustellen, wenn die Begründung einer solchen Berechtigung der Art 

oder dem Umfang nach von erheblicher finanzieller Bedeutung ist 

oder für den Bund 2rhebliche belastende Auswirkungen zur Folge 

hat. Diese BestiDmung ist sowohl auf Berechtigungen fUr das 

laufende Finanzjahr als auch auf solche anzuwenden, die fUr 

mehrere Finanzjahre oder zumindest fUr ein künftiges Finanzjahr 

(Vorberechtigungen) begründet werden. 
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(2) Die näheren Richtlinien zu 

für Finanzen aufzustellen, wobei 

Abs. hat der 

er insbesondere 

Bundes­

darauf 

zu achten hat, daß 

1. die Durchfür:rung eines solchen Vorhabens, das der Er­

f~llung einer Verwaltungsaufgabe des Bundes dient,der Er­

reichung der in § 2 Abs. 1 genannten Ziele dient und 

2. die aus dem Vorhaben erwachsende Berechtigung in einem 

angemessenen Verhältnis zu den damit verbundenen be­

der lastenden Auswirkungen steht und die Bedeckbarkeit 

alleonfalls aus diesen entstehenden Ausgaben des Bundes 

ges_chert erscheint. 

Prüfeng der Durchführung eines Vorhabens 

S 47. (1) Jedes anweisende Organ hat die Durchführung eines 

Einzelvorhaber,s {S 23 Abs. 1) 

Einzelvorhaben umfassenden 

ständen, die nach dessen Art 

oder eines 

Programmes 

oder Umfang 

mehrere zusammenhängende 

in angemessenen zeitab-

zu bemessen sind, dahin-

gehend zu prüfen, ob der mit der Durchführung solcher Vorhaben 

oder Programme angestrebte Er folg und die zu seiner Erreichung 

vorgesehenen Maßnahmen noch mit den im S 2 Abs. 

Zielen im Einklang stehen und erforderlichenfalls die 

genannten 

zur Ein-

stellung oder Abänderung notwendigen Vorkehrungen nach Maßgabe 

der [~chtlichen Möglichkeiten zu treffen. 

(2) Insofern für die Durchführung eines im Abs. ge-

nannten Vorhabens oder Programmes das Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen herzustellen war oder ist, hat das 

haushaltsleitende Or~an auch über eine beabsichtigte Einstellung 

oder wesentliche l-_bänderung oder über die trotz mangelnder Über­

einstimmung mit den 1m § 2 Abs. genannten Zielen für notwendig 

erachtete Fortsetzun~ des betreffenden Vorhabens oder Programmes 

das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen herzu-

stellen; für die Beurteilung, 

anzusehen ist, sind die vom 

wann eine Abänderung als wesentlich 

Bundesminister für Finanzen gemäß S 

45 Abs. 2 aufzustellenden Richtlinien sinngemäß anzuwenden. 
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Postenausgleich und Posteneröffnung 

S 48. (1) Mehrausgaben bei einer Voranschlagspost dürfen 

geleistet werden, wenn gleichhohe Ausgaben bei einer oder 

mehreren Voranschlagsposten desselben Voranschlagsansatzes zu­

rückgestellt werden (Postenausgleich) • Ein Postenausgleich 

zugunsten und zu Lasten einer Voranschlagspost für Ausgaben nach 

Maßgabe zweckgebundener Einnahmen ist nur zulässig, wenn die 

Zweckbestimmung gewahrt bleibt. 

(2) Wenn jedoch ein beabsichtigter Postenausgleich 

1. der Bedeckung von dem freien Ermessen überlassenen Per­

sonalausgaben dient; 

2. Ausgaben ermöglichen würde, die in künftigen Finanzjahren 

3. 

zusätzliche Belastungen des Bundes nach sich 

Einzelvorhaben (§ 23 Abs. 3) betrifft, 

ziehen; 

die Zwecken 

verschiedener haushaltsleitender Organe dienen sollen, 

haben die zuständigen haushaltsleitenden Organe das Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen herzustellen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen darf dem beab-

sichtigten Postenausgleich nur zustimmen, ~enn 

Ausgaben zur Erfüllung der Verpflichtungen des 

die Bedeckung der 

Bundes nach Maß-

gabe ihrer Fälligkeit gesichert ist und die Maßnahme mit den 

2 Abs. 1 genannten zielen im Einklang steht. 

im S 

(4) Weitere Einschränkungen des Postenausgleiches kann 

der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit den jeweilS 

zuständigen haushaltsleitenden Organen vorsehen, wenn 

1. dies zur Sicherung 

Bundes nach Maßgabe 

der Erfüllung der Verpflichtungen des 

ihrer Fälligkeit notwendig ist oder 

einem Organ der Haushaltsführung 

sowie die besonderen Umstände der 

2. die Eigenart der 

obliegenden Aufgaben 

Aufgabenerfüllung dies verlangen 
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und dadurch die Haushaltsführung nicht wesentlich erschwert wird. 

Die davon betroffenen Voranschlagsposten sind im Teilheft ent­

sprechend zu kennzeichnen. 

(5) Fällt im Laufe des Finanzjchres eine Einnahme oder 

Ausgabe an, 

aber keiner 

schlagspost 

die zwar 

unter dem 

zugeordnet 

einem Voranschlagsansatz zuzuordnen ist, 

Voranschlagsansatz vorgesehenen Voran­

werden kann, hat das haushaltsleitende 

Organ mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen hiefür eine 

Post zu eröffnen; hievon ist der Rechnungshof in Kenntnis zu 

setzen. 

Vergütungen zwischen Organen des Bundes; Kostenanteile 

S 49. (1) Organe des Bundes haben für Leistungen (S 859 

ABGB), die sie von einem anderen Organ des Bundes empfangen, eine 

Vergütung zu entrichten. Eine solche Vergütung hat zu entfallen, 

wenn ein Organ nach den bestehenden Rechtsvorschriften die be­

treffende Leistung gegenüber einem anderen Organ zu erbringen hat 

und die Kosten derartiger Leistungen bei dem leistenden Organ 

bereits mitveranschlagt sind, oder weitere Ausnahmen wegen der 

Eigenart oder des Umfanges der Leistung im Interesse der Verwal­

tungsvereinfachung vom Bundesminister für Finanzen im Einverneh­

men mit dem haushaltsleitenden Organ, in dessen Wirkungsbereich 

die Leistung erbracht wird, zugelassen werden. 

(2) Benützen Organe des Bundes 

anderen Organen des Bundes oder 

Anlagen oder 

tungen mit einem 

träger gemeinsam, so sind von den Organen des 

diesen entfallenden Kosten anteilsmäßig zu tragen. 

anderen 

Bundes 

Einrich­

Rechts­

die auf 

(3) Eine Vergütung gemäß Abs. 1 ist unter Zugrunde­

legung des gemeinen Wertes (S 305 ABGB) zu vereinbaren, wobei für 

ständig wiederkehrende gleichartige Leistungen Pauschbeträge 

(Tarife oder dgl.) vorzusehen sind. Von diesem Bewertungsgrund-
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satz kann das haushaltsleitende Organ, in dessen Wirkungsbereich 

die betreffende Leistung erbracht wird, im Eipvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen abgehen, wenn und soweit dies die 

Eigenart der Leistung und der damit verbundenden Aufgabenerfül-

1ung erfordert. 

(4) Ein Ausgleich von Schäden zwischen Organen des 

Bundes hat unbeschadet der gegen die Person, die den Schaden 

verschuldet hat, bestehenden Ersatzansprüche zu unterbleiben, 

soferne der Schadensfall nicht Vermögensbestandteile einer 

betriebsähnlichen Einrichtung oder eines Bundesbetriebes oder 

solche betrifft, deren Anschaffung und Erhaltung durch zweckge­

bundene Einnahmen zu bedecken ist. 

(5) Ergeben 

Kostenanteil oder 

sich über einen gemäß Abs. 2 zu tragenden 

eine gern. Abs. 3 oder Abs. 4 zu entrichtende 

Vergütung dem Grunde oder der Höhe nach Meinungsverschieden­

heiten, so ist unbeschadet der Bestimmungen des S 5 des Bundes­

ministeriengesetzes 1973 zunächst die Vermittlung des Bundes­

ministers für Finanzen anzurufen. 

Vermittlungsweise Leistung von Ausgaben 

S 50. Jedes anweisende Organ darf für ein anderes solches 

Organ auf dessen Ersuchen vermittlungsweise Ausgaben leisten. Ein 

solches Ersuchen darf nur gestellt werden, wenn durch die ver-

mittlungsweise Leistung der 

lieh vereinfacht wird. Das 

Ausgaben der Zahlungsverkehr wesent­

Ersuchen setzt außerdem voraus, daß 

dem ersuchenden Organ für die 

oder ein Teil eines solchen zur 

der Höhe der vermittlungsweise 

satz als gebunden. Ein Ersatz 

Ausgaben 

Verfügung 

ein Voranschlagsansatz 

steht: dieser gilt in 

geleisteten Ausgaben bis zum Er­

hat wegen Geringfügigkeit zu 

2 v.H. der nach den jeweils unterbleiben, wenn diese Ausgabe 

geltenden einkommensteuerlichen Bestimmungen für geringwertige 

wirtschaftsgüter des Anlagevermögens festgesetzten Betragsgrenze 

nicht übersteigt. 
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Monatshaushalt 

S 51. (1) Jedes haushaltsleitende Organ hat die voraussicht­

lichen Einnahmen und Ausgaben des nächsten Monates in einem Mo­

natsvoranschlag zusammenzufassen und diesen bis spätestens Flinf­

zehnten des laufenden Monates dem Bundesminister flir Finanzen zu 

liberinitteln. 

(2) Der Monatsvoranschlag hat die Einnahmen und Aus­

gaben der voranschlagswirksamen Verrechnung (S 78) in der Gliede­

rung des Bundesvoranschlages sowie die Einnahmen und Ausgaben der 

Bestandsverrechnung (5 80) zu umfassen. Der Bundesminister für 

Finanzen hat hiezu nähere Richtlinien zu erlassen. 

(3) Der Bundesminister flir Finanzen hat unter Beach­

tung der flir den nächsten Monat zu erwartenden Einnahmen und 

Finanzierungsmöglichkeiten sowie der im § 2 Abs. genannten 

Ziele die auf die einzelnen haushaltsleitenden Organe entfal­

lenden Ausgabenhöchstbeträge festzusetzen. Das Ergebnis hat er 

den haushaltsleitenden Organen bis zum Beginn des nächsten 

Monates mitzuteilen, das diese unverzliglich an ihre anweisenden 

Organe weiterzuleiten haben. 

(4) Der Bundesminister flic Finanzen ist ermächtigt, 

bei Vorliegen eines entsprechenden wirtschaftlichen oder betrieb­

lichen Bedarfes Abweichungen der in den Monatsvoranschlägen fest­

gesetzen Höchstbeträge und Übertragungen nicht in Anspruch ge­

nommener Ausgabenbeträge auf den nächsten Monat innerhalb des 

Finanzjahres zu genehmigen. 

Zeitliche Abgrenzung 

S 52. (1) Für die Zugehörigkeit zur Rechnung eines Finanz­

jahres ist unter Berücksichtigung der Abs. 2, 3 und 5 der 

Zeitpunkt maßgebend, in dem die Einnahmen tatsächlich zugeflossen 
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und die Ausgaben tatsächlich geleistet worden sind. Die Ausgaben 

gelten im Rahmen der Rechnungslegung auch als tatsächlich ge­

leistet, wenn der für die Zahlung des Bundes bestimmte Daten­

träger oder sein Inhalt von der BUChhaltung oder Kasse an die 

Kreditunternehmung weitergegeben worden ist. 

(2) Ausgaben für Schulden, die im abgelaufenen Finanz­

jahr entstanden und fällig geworden sind und über die entweder 

eine Rechnung bis spätestens zum Ablauf dieses Finanzj~hres ein­

gelangt ist oder die bis zu diesem Zeitpunkt anerkannt worden 

ist, dürfen noch bis zum 20. Jänner des folgenden Finanzjahres zu 

Lasten der Voranschlagsansätze 

gel eis t e t wer den. Die ·Z u f ü h run g 

des abgelaufenen 

zu Rücklagen darf 

Finanzjahres 

nach Maßg abe 

des S 53 bis zum 30. Jänner des folgendes Finanzjahres vorge­

nommen werden. 

(3) Abfuhren 

und Oberweisungen dieser 

der Abr echnung der· im 

an gesetzlich 

Rechtsträger 

Sinne der Abs. 

vorgesehene Rechtsträger 

an den Bund, die sich aus 

und 2 das abgelaufene 

Finanzjahr betreffenden Einnahmen und Ausgaben eines Verwaltungs­

fonds des Bundes oder sonstiger durch Bundesgesetz bestimmte 

Gebarungen ergeben, können bis 25. Jänner des folgenden Finanz­

jahres durchgeführt werden~ die damit verbundenen Einnahmen und 

Ausgaben des Bundes sind für Rechnung der Voranschlagsansätze des 

abgelaufenen Finanzjahres zu verrechnen. 

(4) Die für den Abschluß der Bestands- und Erfolgsver­

rechnung des abgelaufenen Finanzjahres erforderlichen Verrech­

nungen dürfen noch bis zum 30. April des fOlgenden Finanzjahres 

durchgeführt werden. Hierdurch werden die Bestimmungen des 

Rechnungshofgesetzes 1948 nicht berührt. 

(5) Zahlungen des Bundes, die wegen ihrer zeitge­

rechten Leistung im folgenden Finanzjahr vor dessen Beginn ange­

wiesen werden, sind dem Finanzjahr zuzurechnen, in dem der 

Fälligkeitstag liegt. 

Haushaltsrücklagen 

5 53. (1) Der Bundesminister für tin.nt.n kann durch Zah­

lungen nicht in Anspruch genomment Teil. ~ef Ausgabenansätze für 
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1. Konjunkturausgleichsmaßnahmen gemäß S 29 in einem Umfang, 

der dem Gesamtbetrag an Zahlungsverpflichtungen aus den 

Liefer- und Leistungsverträgen 

Ende des laufenden Finanzjahres 

sind, deren Erfüllung aber erst 

erfolgen kann, 

entspricht, die bis zum 

zwar abgeschlossen worden 

im fOlgenden Finanzjahr 

2. bundeseigene und aus Bundesmitteln geförderte Bauvorhaben 

und Liegenschaftsankäufe, wobei die Zweckbestimmung 

dieser Ausgaben aus der Bezeichnung der Voranschlagsan­

sätze oder der Voranschlagsposten ersichtlich sein muß, 

3. Anlagen (S 20 Abs. 4) der Bundesbetriebe und betriebs-

ähnlichen Einrichtungen 

einer Rücklage zuführen, wenn die Übertragung in das folgende 

Finanzjahr eine 

Verwendung der 

gegeben ist. 

sparsamere, wirtschaftlichere und zweckmäßigere 

Mittel fördert und die Zweckbestimmung weiterhin 

( 2) Durch Zahlungen 

( § 17 

nicht 

Abs. 5) 

in Anspruch genommene 

sind jedenfalls einer zweckgebundene Einnahmen 

Rücklage zuzuführen, wenn 

ist. 

die Zweckbestimmung weiterhin gegeben 

(3) Anderen als den in den Absätzen 1 und 2 ange­

führten Rücklagenzuführungen darf der Bundesminister für Finanzen 

nur aufgrund bundesfinanzgesetzlicher Ermächtigung zustimmen. 

s 52 Ab s • 

(4) Die Zuführung der 

2 genannten Frist bei 

schlagsansätzen zu verrechnen. 

Rücklagen ist innerhalb der im 

den hiefür vorgesehenen Voran-

(5) Der Bundesminister für Finanzen ist el:mächtigt, 

die Zu Beginn eines Finanzjahres bestehenden Rücklagen zugunsten 

jener Ausgabenansätze aufzulösen, für die sie in den vorange­

gangenen Finanzjahren bereitgestellt wurden. 
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(6) Der Bundesminister für Finanzen hat von der Er-

mächtigung gem. Abs. 

Erfüllung fälliger 

5 insoweit Gebrauch zu machen, 

Verpflichtungen erforderlich 

als dies 

ist. Ist 

zur 

die 

seiner zeitige Zweckbestimmung dem Grunde oder der Höhe nach weg­

gefallen, dann sind Rücklagen voranschlagswirksam aufzulösen und 

im Sinne von § 38 Abs. zu verwenden. 

Förderungsbericht 

S 54. (1) Die Bundesregierung hat dem Nationalrat alljähr­

lich eine zahlenmäßige Übersicht über die im abgelaufenen Finanz­

jahr 

,. aus Bundesmitteln gewährten direkten Förderungen (§ 20 

Abs. 5), ausgenommen Bezugs- und Pensionsvorschüsse, und 

2. geleisteten Einnahmenverzichte des Bundes, die einer 

natürlichen oder juristischen Person für eine von dieser 

in ihrer Eigenschaft als Träger von Privatrechten er­

brachte Leistung, an der ein vom Bund wahrzunehmendes 

öffentliches Interesse besteht, durch Ausnahmeregelungen 

v on den all g e m ein e n abgaben r echt 1 ich e n Best im m u n gen 9 e -

währt wurden (indirekte Förderungen) , 

spätestens bis zum Ablauf des dem Berichtsjahr folgenden Finanz­

jahres vorzulegen. 

(2) Die direkten Förderungen sind in der Gliederung 

des Bundesvoranschlages zumindest nach Voranschlagsansätzen und 

Aufgabenbereichen, die indirekten Förderungen zumindest nach den 

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen und den begünstigten 

Bereichen auszuweisen. Den für das Berichtsjahr ausgewiesenen 

Förderungen sind überdies die Vergleichszahlen aus den beiden 

unmittelbar vorhergehenden Finanzjahren und bei den direkten 

Förderungen auch die entsprechenden Voranschlagsbeträge des 

laufenden Finanzjahres gegenüberzustellen. 
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(3) Der Förderungsbericht ist vom Bundesminister für 

Finanzen zu verfassen, der auch die Grundsät-ze für die Vorbe­

reitung dieses Berichtes durch die haushaltsleitenden Organe auf­

zustellen hat. 

VI. Abschnitt 

Bundesvermögens- und Schuldengebarung 

Erwerb von Sachen für den Bund und 

Zuständigkeit für deren Verwaltung 

S 5 5 • (1 ) Der E r wer b von S ach e n . ( S 5 2 8 5 f f. A.B G B ) für den 

Bund und deren Verwaltung sowie 

des Bundes befindlichen fremden 

die Verwaltung der im Gewahrsam 

Sachen obI ieg en dem anwe i senden 

Organ; inwieweit hiebei der Bundesminister für Finanzen mitzu­

wirken hat, bestimmen die 55 43 bis 45. 

(2) Sachen dürfen für den Bund nur in dem Ausmaß ent­

geltlich erworben werden, als sie zur Erfüllung seiner Aufgaben 

ohne unnötige Vorratshaltung benötigt werden. Wenn damit Ausgaben 

von erheblicher finanzieller Bedeutung verbunden sind, ist nach 

Maßgabe des Abs. 4 mit dem Bundesminister für Finanzen das Ein­

vernehmen herzustellen. 

(3) Der unentgeltliche Erwerb von Sachen für den Bund 

bedarf der Zustimmung des Bundesministers für Finanzen, wenn mit 

einem solchen Erwerb erhebliche FOlgekosten oder Bedingungen oder 

Auflagen verbunden sind, die für den Bund belastende Auswirkungen 

zur Folge haben. 

(4) Zur Durchführung der Absätze 2 und 3 hat der 

Bundesminister für Finanzen Richtlinien aufzustellen, wobei er 

insbesondere darauf zu achten hat, daß der betreffende Erwerb von 

Sachen mit den im S 2 Abs. 1 genannten Zielen im Einklang steht 

und die Erfüllung der aus diesem Erwerb erwachsenden Verpflich­

tungen gewährleistet ist. 
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Ordnung der Bestandteile des Vermögens 

S 56. (1) Das Vermögen des Bundes ist nach Anlage- und Urn­

laufvermögen zu gliedern. 

(2) Die Vermögensbestandteile sind in systematischer 

Ordnung in einern Vermögensartenverzeichnis nachzuweisen, in dem 

der Bestand sowie die Zu- und Abgänge nach Art, Menge, Wert und 

Wertveränderung zu erfassen sind. Für die Gruppierung des An-

lagevermögens 

zu erstellen. 

und des Umlaufvermögens ist ein Vermögensartenplan 

Der Vermögensar;:.enplan ist so aufzubauen, daß der 

Zusammenhang zwischen voranschlagswirksamer Verrechnung, Be-

stands- und Erfolgsverrechnung und Vermögensartenverzeichnis 

hergestellt werden kann. Einzelne Arten des Vermögens können bei 

ausreichender Gliederung in der Verrechnung von der Nachweisung 

im Vermögensartenverzeichnis oder von ihrer wertmäßigen Erfassung 

ausgenommen werden. 

(3) Die vermögensartenverzeichnisse sind bei Organen, 

die eine Betriebsabrechnung führen, zu einer Anlagenrechnung und 

einer Materialrechnung zu ergänzen. 

(4) Die näheren Richtlinien für die Ordnung der Be­

standteile des Vermögens hat der Bundesminister für Finanzen im 

Einvernehmen mit dem Rechnungshof aufzustellen. 

(5) Bei Rechtsträgern, die von Organen des Bundes 

oder von Personen (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die 

hiezu von Organen des Bundes bestellt sind, sind die Absätze 

bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

Bewertung der Bestandteile des Vermögens 

S 57. (1) In 

mögensbestandteile 

brauchte ersetzen 

das Vermögensartenverzeichnis sind alle Ver­

aufzunehmen, die neu geschaffen werden, ver-

oder vorhandene wesentlich verändern.Nicht 

2/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 55 von 129

www.parlament.gv.at



- 56 -

aufzunehmen sind die Erhaltungsaufwendungen und 

standteile, deren Nutzungsdauer weniger als ein 

Vermögensbestandteile, die unabhängig von ihrem 

baldigen Verbrauch oder zur Veräußerung bestimmt 

Umlaufvermögen zuzurechnen. 

Vermögensbe­

Jahr beträgt. 

Wert zum a1s­

sind, sind dem 

( 2) Gruppen von Vermögensbestandteilen können zu­

nachgewiesen werden, wenn Art und Nutzungsdauer 

wenn sie in größerer Zahl vorhanden sind und Gesamt­

-wert durch laufende Zu- und Abgänge über einen 

sammengefaßt 

gleich sind, 

zahl sowie 

längeren Zeitraum nur geringen Schwankungen unterliegen. 

(3) Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer 

wertminderung durch Alter und Abnutzung unterliegen, sind an­

teilig abzuschreiben. Grundstücke sind nur dann abzuschreiben, 

wenn ein Wertverlust durch Abbau vorliegt. Wirtschaftsgüter, die 

in das Festwertverfahren einbezogen sind oder für die die 

Abschreibung pauschaliert ist, sind mit dem halben Anschaffungs­

und Herstellungswert zu bewerten. Geringwertige WirtSChaftsgüter 

oder Wirtschaftsgüter, die infolge ihrer künstlerischen oder 

wissenschaftlichen Bedeutung nur schwer zu bewerten sind, können 

von der Bewertung ausgenommen werden. 

(4) Die näheren Richtlinien für die Bewertung der 

Bestandteile des Verm6gens hat der Bundesminister für Finanzen im 

Einvernehmen mit dem Rechnungshof unter sinngemäßer Anwendung des 

S 133 des Aktiengesetzes 1965 aufzustellen. 

(5) Bei Rechtsträgern, die von Organen des Bundes 

oder von Personen (Personengemeinschaftenl verwaltet werden, die 

hiezu von Organen des Bundes bestellt sind, sind die Absätze 

bis 4 sinngemäß anzuwenden. 

Grundsätze für die Verwaltung der Bestandteile 

des Bundesvermögens und der im Gewahrsam 

des Bu~des befindlichen fremden Sachen 

S 58. (1) Jedes anweisende Organ ist verpflichtet,die ihm 

anvertrauten Vermögensbestandteile sorgfältig zu verwalten und 
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ordnungsgemäß nachzuweisen. Für Verfügungen über Bestandteile des 

Bundesvermögens gelten die Bestimmungen der 5S- 61 bis 64. 

(2) Ober Bestandteile des Bundesvermögens dürfen Ver­

sicherungsverträge nur abgeschlossen werden, wenn 

1. der Abschluß einer Versicherung gesetzlich angeordnet 

ist, 

2. die Versicherungsprämie überwälzt werden kann, 

3. ein besonders wertvoller Bestandteil des Bundesvermögens 

vorübergehend in seinem Bestande gefährdet erscheint 

oder 

4. durch 

der 

den Abschluß einer Versicherung die 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Erfordernisse 

Zweckmäßigkeit 

der Verwaltung in höherem Maße als bei Nichtversicherung 

erfüllt werden. 

(3) Absatz 2 ist auf den Abschluß 

zugunsten Dritter und für im Gewahrsam des 

fremde Sachen sinngemäß anzuwenden. 

von Versicherungen 

Bundes befindliche 

(4) Bestandteile des Bundesvermögens, deren das zu­

ständige Organ des Bundes zur Erfüllung seiner. Aufgaben nicht 

mehr bedarf, sind dem Bundesminister für Finanzen zur Veranlas-

sung einer 

des Bundes 

teile des 

sprechend 

genommen. 

allfälligen weiteren Verwendung bei anderen Organen 

zur Kenntnis zu bringen (Sachgüteraustausch). Bestand­

Bundesvermögens, die offenkundig nicht mehr zweckent­

verwendet werden können, sind von der Bekanntgabe aus-

(5) Die näheren Richtlinien zu den Absätzen 

sowie über die Vorgangsweise bei eingetretenen Schäden 

standteilen des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, 

Eigentum oder in Verwahrung des Bundes stehen, hat der 

minister für Finanzen zu erlassen. 

bi s 4 

an Be­

die im 

Bundes-
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Erwerb von Beteiligungen durch den Bund 

und Obertragung von Aufgaben des Bundes 

an andere Rechtsträger 

S 59. (1) Der Bundesminister für Finanzen darf für den Bund 

Beteiligungen (Anteilsrechte) an Gesellschaften und Genossen-

schaften des Privatrechts nur erwerben, wenn 

1. einem wichtigen volkswirtschaftlichen Anliegen auf diesem 

Wege in Übereinstimmung mit den in S 2 Abs. 1 genannten 

Zielen besser entsprochen werden kann~ 

2. die sich aus einer solchen Beteiligung ergebende Zah­

lungsverpflichtung des Bundes mit einem bestimmten Betrag 

begrenzt ist; 

3. der Bund einen angemessenen Einfluß in dem Aufsichtsorgan 

der betreffenden Gesellschaft oder Genossenschaft erhält 

und sichergestellt ist, daß die auf Veranlassung des 

Bundes gewählten oder entsandten Mitglieder dieses Auf­

sichtsorganes in Ausübung ihrer Tätigkeit auch die be­

sonderen Interessen des Bundes beracksichtigen. 

(2) Beim Erwerb von Beteiligungen der im Absatz ge-

nannten Art durch den Bund ist darauf hinzuwirken, daß für die 

Vergabe von Leistungen durch die betreffende Gesellschaft oder 

Genossenschaft die für die Bundesverwaltung geltenden Rechtsvor­

schriften sinngemäß Anwendung finden. 

(3) Die bundesgesetzliehe Ermächtigung zum Erwerb von 

Beteiligungen der im Absatz 1 genannten Art ist einzuholen, wenn 

1. die Ausgabe für den Erwerb der Beteiligung im Einzelfall 

fanf von Zehntausend der im Bundesfinanzgesetz vor-

gesehenen Gesamtausgabensumme oder 

einer der ge-2. die Höhe einer solchen Beteiligung bei 

nannten Gesellschaften die Hälfte des sich ergebenden 

und Wirtschafts­

aller ihrer Ge-

Grund(Stamm)kapitals 

genossenschaften die 

ode r be i 

Hälfte 

schäftsanteile erstmalig 

übersteigen würde. 

Erwerbs-

der Summe 
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(4) Zinsen und sonstige Kosten, die durch den Erwerb 

von Anteilsrechten der im Absatz 1 genannten Art entstehen, sind 

in den im Absatz 3 Ziffer 1 festgesetzten Höchstbetrag nicht ein­

zurechnen. 

(5) Werden Aufgaben oder Vorhaben des Bundes einem 

Rechtsträger des privatrechts, an dem der Bund nicht im Sinne des 

Abs. beteiligt ist, durch eine privatrechtliehe Vereinbarung 

zur Besorgung übertragen und belasten die dem betreffenden 

Rechtsträger hieraus erwachsenden Kosten zum überwiegenden Teil 

oder im Einzelfall mit mehr als 50 Millionen Schilling endgültig 

den Bund, darf eine solche Obertragung, soferne in diesem Bundes­

gesetz nicht anderes bestimmt ist, nur unter sinngemäßer An­

wendung der Absätze und 2 im Einvernehmen mit dem Bundesmi­

nister für Finanzen vorgenommen werden. Dies gilt mit Ausnahme 

der sinngemäßen Anwendung des Absatzes Z. 3 auch für derartige 

Übertragungen an einen Rechtsträger des öffentlichen Rechts. 

Rückforderung nicht geschuldeter Leistungen des Bundes 

S 60. Eine Leistung des Bundes, die irrtümlich erbracht 

worden ist (s 1431 ABGB), hat das zuständige Organ, sobald es 

hievon Kenntnis erlangt, zurückzufordern oder hiefür, soferne 

eine Rückerstattung nicht mehr möglich ist, eine dem gemeinen 

Wert (S 305 ABGB) entsprechende Ersatzleistung vom Empfänger zu 

verlangen. Von der Geltendmachung solcher Ansprüche ist Abstand 

zu nehmen, wenn der Forderungs- oder Ersatzbetrag 2 v.H. der nach 

den jeweils geltenden einkommensteuerlichen Bestimmungen für 

geringwertige wirtschaftsgüter des Anlagevermögens festgesetzten 

Betragsgrenze nicht übersteigt. 
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Stundung, Ratenbewilligung und Aussetzung 

der Einziehung bei Forderungen des Bundes 

S 61. (1) Der Bundesminister für Finanzen darf die Erfüllung 

einer Forderung des Bundes aufgrund eines im wege des haushalts­

leitenden Organs gestellten Ansuchens des Schuldners stunden oder 

deren Zahlung in Raten bewilligen, wenn 

Durch 

1. der Schuldner zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung 

nicht in der Lage ist, die Forderung nach Maßgabe ihrer 

Fälligkeit zu erfüllen, und 

2. deren 

Lage 

unter 

sofortige Einziehung für den Schuldner nach der 

des Falles mit erheblichen Härten, insbesondere 

Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Verhält-

nisse und des Ausmaßes seines allfälligen Verschuldens an 

der Entstehung der Forderung verbunden wäre. 

solche 

bringlichkeit 

Zahlungserleichterungen d~rf 

der Forderung nicht gefährdet 

jedoch 

werden: 

die Ein­

erforder-

lichenfalls ist die Beibringung einer angemessenen Sicher stellung 

zu verlangen. Außerdem hat sich der Bundesminister für Finanzen 

für den Fall des Ausbleibens einer Teilzahlung vorzubehalten, die 

bewilligte Ratenzahlung zu widerrufen und die sOfortige Ent­

richtung aller aushaftender Teilzahlungen zu verlangen. Unter 

Forderung des Bundes ist die aushaftende Verpflichtung des 

Schuldners samt Zinsen und Kosten zu verstehen. 

(2) Wird die Erfüllung einer Forderung des Bundes ge­

stundet oder deren Zahlung in Raten bewilligt, sind Stundungs­

zinsen in der Höhe von 3 v.H. über dem jeweils geltenden Zinsfuß 

für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr 

auszubedingen. Von der Ausbedingung von Stundungszinsen kann auf 

Ansuchen ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn deren Ent­

richtung 

1. die wirtschaftliche Lage des Schuldners gefährden würde 

oder 
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2. nach der Lage des Falles sonst unbillig wäre oder 

3. einen Verwaltungsaufwand verursachen wGrde, der in keinem 

Verhältnis zur Höhe der Stundungszinsen steht. 

(3) Der Bundesminister fGr Finanzen darf die Einzie­

hung einer Forderung aussetzen, wenn feststeht, daß Einziehungs­

maßnahmen zunächst offenkundig aussichtslos erscheinen, aber auf 

Grund der Sachlage angenommen werden kann, daß sie zu einem 

späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen können. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann die Vornahme 

derartiger Verfügungen insoweit an' das haushaltsleitende Organ, 

dessen Wirkungsbereich dadurch berühr~ wird, Gbertragen, als dies 

die Eigenart oder der Umfang der betreffenden Verfügung bei 

pflichtgemäßer Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeit für die 

Führung des Gesamthaushaltes im Interesse der Verwaltungsver­

einfachung gestattet. 

Verzicht auf Forderungen des Bundes 

S 62. (1) Der Bundesminister für Finanzen darf auf eine 

rechtsverbindlich festgestellte Forderung ganz oder teilweise 

verzichten, wenn 

1. alle Möglichkeiten der Einziehung erfolglos versucht 

worden sind und auf Grund der Sachlage nicht angenommen werden 

kann, daß Einziehungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt zu 

einem Er folg führen werden, oder Einziehungsmaßnahmen von vorn­

herein offenkundig aussichtslos sind oder 

2. die Einziehung der Forderung nach der Lage des Falles, 

insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ver­

hältnisse des Zahlungspflichtigen und des Ausmaßes seines allfäl­

ligen Verschuldens an der Entstehung der Forderung unbillig wäre 

oder 
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l. die Einziehung mit Kosten verbunden wäre, die in keinem 

Verhältnis zur Höhe der Forderung stehen und 

4. der Forderungsbetrag, auf den verzichtet werden soll, den 

hiefür im Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen Bundesge­

setz im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG festgesetzten Höchstbetrag 

nicht überschreitet. 

(2) Übersteigt die Forderung oder Teilforderung, auf 

die verzichtet werden soll, den im Absatz Z. 4 genannten 

Höchstbetrag, so bedarf der Verzicht der Bewilligung durch ein 

Bundesgesetz im Sinne des Artikels 42 Abs. 5 B-VG. 

(3) Bei dem Verzicht auf eine Forderung des Bundes ist 

jedenfalls auszubedingen, daß ein Widerruf zulässig 

Verzicht durch Fälschung einer Urkunde, falsches 

ist, wenn der 

Z e u g n i s od e r 

eine andere gerichtlich strafbare Handlung oder sonstwie er­

schlichen worden ist. 

(4) S 61 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

Verfügungen über sonstige Bestandteile 

des beweglichen Bundesvermögens 

S 63. (1) Der Bundesminister für Finanzen darf über sonstige 

Bestandteile des beweglichen Bundesvermögens durch 

1. Veräußerung (Verkauf oder Tausch) 

2. pfandrechtliche Be.lastung~ 

l. Bestandgabe, Verleih und die Gewährung eines Sachdar­

lehens; 

4. unentgeltliche Übereignung~ 

5. Aufgabe eines dem beweglichen 

Rechtes (S 298 ABGB) 

verfügen. 

Vermögen zugehörigen 

(2) Eine Verfügung gemäß Abs. 1 Z. 1 bis 3 darf nur ge­

troffen- werden, wenn 
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1. die Verfügung der Erfüllung 

Bundes zu dienen bestimmt ist oder 

wesentlich beeinträchtigt wird oder 

einer Verwaltungsaufgabe des 

dadurch' eine solche nicht 

2. der Bestandteil des Bundesvermögens überhaupt nicht mehr 

oder innerhalb absehbarer Zeit nicht benötigt wird und überdies 

3. bei einer Verfügung gemäß Abs. Z. und 2 der hiefür im 

Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne 

des Art. 42 Abs. 5 B-VG festgesetze Höchstbetrag nicht über­

schritten wird. 

(3) Bei einer Verfügung gemäß Abs. z. , hat das Ent-

gelt je nach der Eigenart des Bestandteiles des beweglichen Ver­

mögens entweder einem Tarif, einer ähnlichen allgemeinen Fest­

legung, dem Börsen- oder Marktpreis oder sonst zumindest dem 

gemeinen Wert (§ 305 ABGB) zu entsprechen; bei der Bestandgabe 

oder einer sonstigen entgeltlichen Nutzungsgestattung sind auf 

die Ermittlung des Entgelts diese Bewertungsgrundsätze sinngemäß 

anzuwenden. 

(4) Ein Bestandteil des beweglichen Bundesvermögens 

gilt als nicht benötigt im Sinne des Abs. 2 Z. 2, wenn er von dem 

für die Verwaltung zuständigen haushalts leitenden Organ dem 

Bundesminister für Finanzen bekanntgegeben, von diesem anderen 

Organen des Bundes zu einer allfälligen weiteren Verwendung ange­

boten und von keinem Organ des Bundes beansprucht wurde. Offen­

kundig nicht mehr zweckentsprechend verwendbare Bestandteile des 

beweglichen Bundesvermögens sind von der Bekanntgabe ausgenommen. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen darf einen Bestand­

teil des beweglichen Bundesvermögens einem anderen Rechtsträger 

unentgeltlich übereignen, wenn 

1. a) ein solcher Bestandteil im Sinne des Abs. 2 Z. 2 nicht 

mehr benötigt wird, 

b) der gemeine Wert (§ 305 ABGB) dieses Bestandteiles 

die nach den jeweils geltenden einkommensteuerlichen Bestimmungen 

für geringwertige wirtschaftsgüter des Anlagevermögens festge­

setzte Betragsgrenze nicht übersteigt, 
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c) eine wirtschaftlichere und zweckmäßigere Verwertungs­

möglichkeit unter Bedachtnahme auf die im Einzelfall zu wahrenden 

Interessen der öffentlichen Äufgabenerfüllung nicht gegeben ist, 

d) eine solche Übereignung gegen Belegaustausch (Liefer­

schein, Gegenschein) erfolgt und 

e) die Belege den Tag der Übergabe, eine Beschreibung des 

betreffenden Bestandteiles sowie die Namen und Unterschriften des 

übergebers und des Empfängers enthalten oder 

2. a) eine solche übereignung infolge der Eigenart der einem 

Amtsorgan, einem Organ einer betriebsähnlichen EinriChtung oder 

einem Betriebsorgan obliegenden Aufgaben erforderlich wird und 

b) der gemeine Wert (§ 305· ABGB) des Gegenstandes dieser 

übereignung die bei dem besonderen Anlaß der Vornahme einer 

solchen Übereignung übliche Höhe nicht übersteigt. 

(6) Eine Verfügung gemäß Abs. z. 5 darf nur unter den 

im Abs. 5 Z. 1 lit. abis c genannten Voraussetzungen getroffen 

werden. 

1. 

(7) Von diesen Ermächtigungen sind 

Verfügungen über Beteiligungen 

unternehmungen; 

ausgeschlossen: 

an verstaatlichten 

2. Ver fügungen über Beteiligungen des Bundes an Kapitalge­

sellschaften, wenn die Beteiligung ein Viertel des Grundkapitals 

(Stammkampitals) übersteigt: 

3. Verfügungen über Beteiligungen des Bundes an anderen 

Unternehmungen, wenn der Wert der Beteiligung, über die zu ver­

fügen beabsichtigt ist, ein Viertel des Wertes des Unternehmens 

übersteigt. 

(8) fJbersteigt bei einer Verfügung gemäß Abs. 1 Z. 

und 2 das Entgelt (Preis, Wert) für den einzelnen Bestandteil 

des beweglichen Bundesvermögens, über den verfügt werden soll, 

den im Abs. 2 Z. 3 genannten Höchstbetrag, so bedarf eine solche 

Verfügung ebenso wie jede andere von den oben vorgesehenen Er-
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mächtigungen ausgenommene Verfügung über Bestandteile des be­

weglichen Bundesvermögens der Bewilligung durch ein Bundesgesetz 

im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG. 

(9) S 61 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 

Verfügungen über Bestandteile 

des unbeweglichen Bundesvermögens 

S 64. (1) Der Bundesminister für Finanzen darf über Bestand­

teile des unbeweglichen Bundesvermögens durch 

1. Ve r ä u ß er u n g (Ver kau f od er Tau sc h) ~ 

2. Belastung mit Baurechten, Pfandrechten, Dienstbarkeiten 

und anderen din~lichen Rechten; 

3. Bestandgabe, eine sonstige entgeltliche Nutzungsge­

stattung und die prekaristische Überlassung der Nutzung~ 

4. unentgeltliche Übereignung; 

5. Aufgabe eines dem unbeweglichen Vermögen zugehörigen 

Rechtes (S 298 ABGB) 

ver fügen. 

(2) Eine Verfügung gemäß Abs. 

getroffen werden, wenn 

z. 1 bis 3 darf nur 

1. die Verfügung der Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe des 

Bundes zu dienen bestimmt ist oder dadurch eine solche nicht 

wesentlich beeinträchtigt wird oder 

2. der Bestandteil des Bundesvermögens überhaupt nicht mehr 

oder innerhalb absehbarer Zeit nicht benötigt wird und überdies 

3. bei einer Verfügung gemäß Abs. 1 Z. und 2 der hiefür im 

Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne 

des Art. 42 Abs. 5 B-VG festgesetzte Höchstbetrag nicht über­

schritten wird. 
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(3) Bei einer Verfügung gemäß Abs. 1 z. und 2 hat das 

Entgelt (Preis, Wert) mindestens dem gemeinen Wert (s 305 ABGB} 

zu entsprechen; bei der Bestandgabe oder einer sonstigen entgelt­

lichen Nutzungsgestattung ist auf die Ermittlung des Entgelts 

(Bestandzins, Nutzungsentgelt) dieser Bewertungsgrundsatz sinn­

gemäß anzuwenden. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen darf entbehrliche, 

bereits dem öffentlichen Verkehr dienende Grundstücke durch 

Schenkung einer anderen Gebietskörperschaft übereignen, wenn 

1. diese sich verpflichtet, solche Grundstücke in das 

öffentliche Gut zu übertragen, als Verkehrsflächen zu verwenden 

und deren Erhaltungskosten zu übernehmen oder 

2. diese zu einem früheren Zeitpunkt im Zuge von Straßenbau­

maßnahmen dem Bund Grundstücke geschenkt hat und entbehrlich 

gewordenen Bundesstraßengrund im Höchstausmaß der vormals ge­

schenkten Fläche für ihre Zwecke benötigt,· 

sofern in beiden Fällen der Schätzwert im Einzelfall den hiefür 

im Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen Bundesgesetz im 

Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG festgesetzten Höchstbetrag nicht 

übersteigt und durch die Schenkung Kosten oder unvertretbare Ver­

waltungstätigkeit des Bundes vermieden werden können. 

(5) Der Bundesminister für Finanzen darf weiters unbe­

wegliches Bundesvermögen unentgeltlich mit Dienstbarkeiten für 

Zwecke einer anderen Gebietskörperschaft oder für Zwecke der 

Energiewirtschaft belasten, wenn 

1. durch die Verfügung die Erfüllung übergeordneter gesamt­

staatlicher Aufgaben nicht beeinträchtigt wird; 

2. der Schätzwert der Belastung im Einzelfall den hiefür im 

Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne 

des Art. 42 Abs. 5 B-VG festgesetzten Höchstbetrag nicht über­

steigt und 
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3. die Einräumung der Dienstbarkeit zur Erfüllung von Auf­

gaben der betreffenden Gebietskörperschaft oder zur Entwicklung 

und zum Ausbau der Energiewirtschaft erforderlich erscheint. 

(6) Eine Verfügung gemäß Abs. Z. 5 darf nur getroffen 

werden, wenn das betreffende Recht nicht mehr der Erfüllung einer 

Verwaltungsaufgabe des Bundes zu dienen bestimmt ist sowie eine 

wirtschaftlichere und zweckmäßigere Verwendungsmöglichkeit nicht 

gegeben ist. 

(7) Übersteigt bei einer Verfügung gemäß Abs.1 Z.1 

und 2 das Entgelt (Preis, Wert) oder bei einer Verfügung gemäß 

Abs. Z. 4 der Schätzwert für den einzelnen Bestandteil des un­

beweglichen Bundesvermögens, über den verfügt werden soll, den in 

den Absätzen 2, 4 und 5 genannten Höchstbetrag, so bedarf eine 

solche Verfügung ebenso wie jede andere von den oben vorgesehenen 

Ermächtigungen ausgenommene Verfügung über Bestandteile des unbe­

weglichen Bundesvermögens der Bewilligung durch ein Bundesgesetz 

im Sinne des Artikels 42 Abs. 5 B-V~. 

(8) S 61 Abs. 4 ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, 

daß die Übertragung der Verfügungsberechtigung hinsichtlich der 

Bestandgabe an das zuständige haushaltsleitende Organ jedenfalls 

zu erfolgen hat, wenn dies wegen Art oder Umfang dieser Bestand­

gaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der betreffenden Ver­

mögensbestandteile zweckmäßiger erscheint. 

Finanzschulden 

S 65. (1) Finanzschulden sind alle Geldverbindlichkeiten des 

Bundes, die zu dem Zwecke 

fügungsmacht über Geld zu 

minister für Finanzen nur 

eingegangen werden, dem Bund die Ver­

verschaffen. Sie dürfen vom Bundes­

nach Maßgabe der hiefür im Bundesfi-

nanzgesetz oder in einem besonderen 

Art. 42 Abs. 5 B-VG enthaltenen 

Bundesgesetz 

Ermächtigungen 

im Sinne des 

eingegangen, 
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prolongiert oder konvertiert werden. Eine Finanzschuld darf 

insbesondere durch die Aufnahme von DarlehtC:"l gegen die Hingabe 

von Schatzscheinen oder sonstigen Schuldverschreibungen, durch 

die Aufnahme von Buchschulden oder KontoKC'rrentkrediten, sowie 

durch die Übernahme von Wechselverbindlichk~iten oder Schulden im 

Sinne der 55 1405 und 1406 ABGB eingegangen werden. Die bloße 

Hingabe von Schatzscheinen oder sonstigen Verpflichtungsscheinen 

zur Sicher stellung begründet keine Finanzschuld. 

(2) Durch die vom Bundesminister für Finanzen nach 

Maßgabe der hiefür im Bundesfinanzgesetz enthaltenen Ermächtigung 

zur vorübergehenden Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlich­

keiten werden nur insoweit Finanzschulden b~~::ündet, als solche 

Verbindlichkeiten nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgt 

werden. 

(3) Als Finanzschulden sind fE:r"er Geldverbindlich­

keiten des Bundes aus Rechtsgeschäften zu benanaeln, 

1. aufgrund deren ein Dritter 

Bundes nach Maßgabe ihrer 

die Leistung von Ausgaben 

Fälligkeit übernimmt und 

des 

der 

B und die sem die Aus gab e n e r s t na C" h ~b lau f des F i n a n z -

jahres, in dem die Ausgaben durch den Bund zu leisten 

waren, zu ersetzen hat, oder 

2. die zwar nicht zu dem im Absatz 1 cnqefJhrten Zweck abgE­

schlossen werden, bei denen aber dennoLh dem Bund außer­

geWÖhnliche Finanzierungserleichte[~n9~n dadurch einge­

räumt werden, daß die Fälligkeit de.r Gegenleistung des 

Bundes auf einen mehr als 10 Jahre noch dem Empfang der 

Leistung gelegenen Tag festgesetzt 

wird, wobei sich die Fälligkeit im 

od:-r hinausgeschoben 

Falle der Erbringung 

der Gegenleistung in mehreren Teilb~lrägen nach der Fäl­

ligkeit des letzten Teilbetrages richtet. 

(4) Auf die im Abs. zweiter Sal2: und im Abs. 2 ge-

nannten Ermächtigungsrahmen ist jeweils nu.r der Nominalbetrag 

der zugehörigen gemäß Abs. 1 bis 3 eingegangenen Geldverbind-
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lichkeiten des Bundes anzurechnen. Die Anrechnung eines Fremd­

währungsbetrages hat zu dem von der Oesterreichischen National­

bank jeweils bekailntgegebenen, für den Zeitpunkt der Zuzählung 

der Kreditvaluta gel~enden Kurswert zu erfolgen. 

(5) Der Bur.jes;ninister für Finanzen hat dem Hauptaus­

schuß des Nationalrates binnen einem Monat nach Ablauf jedes 

Finanzjahres ü oe r das Eingehen, die Prolongierung oder die 

Konvertierung von ?in~nzschulden zu berichten. 

Bundeshaftungen 

S 66. (1) Eine Haftung (Bürgschaft gemäß den SS 1346 und 134 

bis 1367 ABGB oder Garantie) des Bundes darf nur der Bundesmi-

nister f .. 
~ ur Finanzen übernehmen. Dieser darf eine Haftung nur nach 

Maßgabe der hiefGr im Bundesfinanzgesetz oder in einem besonderen 

Bundesgesetz im sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG enthaltenen Ermäch-

tigungen übernehmen, wobei er insbesondere darauf zu achten hat, 

daß 

1. die darin festgelegten HÖchstbeträge, bis zu welchen 

Haftungen 1m Einzelfall und insgesamt übernommen werden 

dürfen, nicht überschritten werden; 

2. Haftungen nu~ für Verpflichtungen übernommen werden, die 

sich auf Vorhaben beziehen, die in der betreffenden ge­

setzlichen Ermächtigung näher umschrieben sind~ 

3. die Übernahme der Haftung mit den im § 2 Abs. genannten 

zielen im Einklang steht; 

4. die Haftung des Bundes durch eine Regreßvereinbarung mit 

den übrigen Haftungsträgern auf seinen Haftungsanteil 

eingeschrä::!<t wird, wenn für dieselbe Verpflichtung 

andere Rechtsträger neben dem Bund die Haftung über-

nehmen. 
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(2) Bei Übernahme einer Haftung durch den Bund ist 

auszubedingen, daß 

1. dem Bundesminister für Finanzen das Recht auf jeder­

zeitige Buch- und Betriebsprüfung sowie der jederzeitigen 

Einsichtnahme in die sonstigen für die Wahrnehmung seiner 

pflichten und Rechte erforderlichen Äufzeichnungen und 

Belege des Schuldners eingeräumt wird; 

2. der Schuldner auf die Dauer der Laufzeit der verpflich­

tung, für die eine Haftung übernommen wird, den jähr­

lichen Geschäftsbericht samt Bilanz und Erfolgsrechnung 

und den mit einem förmlichen Bestätigungsvermerk ver-

sehenen Prüfungsbericht eines hiezu gemäß der Wirt-

schaftstreuhänder-Berufsordnung, BGB1.Nr. 125/1955, be-

fugten Prüfers vorzulegen hat; 

3. der Schuldner für die Übernahme der Haftung durch den 

Bund ein nach der Eigenart des im Äbs. Z. 2 genannten 

Vorhabens zu bemessendes, jedoch 1/2 v.H. jährlich nicht 

überschreitendes Entgelt an den Bund zu entrichten hat, 

das von dem noch ausstehenden Teil der Verpflichtung, auf 

die sich die Haftung bezieht, zu berechnen ist; 

4. dem Bund im Falle seiner Inanspruchnahme aus der Haf­

tungsübernahme neben dem Recht auf Ersatz der bezahlten 

Schuld (§ 1358 ÄBGB) auch das Recht 

Schuldner den Ersatz aller im Zusammenhang 

zusteht, 

mit de r 

vom 

Ein-

lösung der 

insbesondere 

übernommenen Haftung 

auch die vom Bund 

entstandenen Kosten, 

in einern Rechtsstreit 

mit dem Gläubiger aufgewendeten Kosten, zu verlangen. 

Inwieweit bei der Äusübung dieses Rückgriffrechtes auf 

die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Schuldners Bedacht genommen werden kann, ist nach den 

Bestimmungen der §5 61 und 62 zu beurteilen. 

(3) Wird die Haftung für Verpflichtungen in einem 

Fremdwährungsbetrag übernommen, so ist dieser nach dem im Zeit­

punkt der Haftungsübernahme im amtlichen Kursblatt der wiener 

Börse verlautbarten Mittelkurs für Devisen anzurechnen. 
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(4) Der Bundesminister für Finanzen hat dem Haupt­

ausschuß des Nationalrates binnen einem Monat nach Ablauf jedes 

Finanzjahres Gber die Übernahme von Bundeshaftungen zu berichten. 

VII. Abschnitt 

Anordnungen im Gebarungsvollzu~ 

Form der Anordnungen 

567. (1) Das ausführende Organ darf, wenn im folgenden 

nicht anderes bestimmt ist, nur aufgrund einer schriftlichen 

Anordnung 

1. Einnahmen annehmen oder Ausgaben leisten (Zahlungsauf­

trag), 

2. Verrechnungen durchführen, die das .Ergebnis in den Ver­

rechnungsaufschreibungen ändern (Verrechnungsauftrag) , 

3. Sachen annehmen oder abgeben und die damit verbundenen 

Zu- und Abgänge festhalten (Zu- und Abgangsanordnung) • 

(2) Das zuständige anweisende Organ hat die Erteilung 

der Anordnungsbefugnis sowie deren Umfang schriftlich festzu­

legen. 

(3) Die Anordnungen sind unverzüglich zu erteilen, 

sobald der dem Geschäftsfall zugrunde liegende Sachverhalt fest­

steht. 

( 4 ) Anordnungen, die in der Form nicht den Vor-

schriften entsprechen, dürfen erst ausgeführt werden, wenn das 

anordnende Organ die Anordnung berichtigt hat oder sie aufrecht 

erhält. Tr ägt das anordnende Organ den Einwendungen des aus­

führenden Organs nicht oder nicht zur Gänze Rechnung, so ist dies 

auf der Anordnung festzuhalten. Derartige Fälle sind dem 

Rechnung sho f im Wege des zus tänd igen hausha 1 t 5 le i tenden Or gans 

mitzuteilen. 
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Art und Inhalt des Zahlungs- 'und 

Verrechnungsauftrages 

S 68. (1) Der Zahlungs- und Verrechnungsauftrag hat insbe­

sondere zu enthalten: 

1. den Zahlungspflichtigen oder Empfangsberechtigtenf 

2. den anzunehmenden oder auszuzahlenden Betragf 

3. den Grund der Zahlung oder der Verrechnungf 

4. die Verrechnungsweisungen: 

5. Datum der Anordnung mit Unterschrift des Anordnungsbe­

fugten. 

(2) Werden Ansprüche oder Zahlungsverpflichtungen in 

einem automatisierten Datenverarbeitungsverfahren ermittelt, so 

können die Angaben im Zahlungs- und Verrechnungsauftrag auf jene 

Daten beschränkt werden, die alle für die Durchführung des Ge­

schäftsfalles maßgeblichen Umstände eindeutig festlegen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen kann im Einver­

nehmen mit dem Rechnungshof jene Fälle bestimmen, bei denen die 

Anordnungsbefugnis dem zuständigen ausführenden Organ übertragen 

wird. 

Ausnahmen vom Erfordernis des Zahlungs­

und Verrechnungsauftrages 

S 69. Der Bundesminister für Finanzen kann im Einvernehmen 

mit dem Rechnungshof festsetzen, in welchen Fällen Zahlungen ohne 

schriftliche Anordnung anzunehmen oder zu leisten sind, wenn dies 

der Vereinfachung der Verwaltung dient und die Sicherheit des 

Zahlungsverkehrs nicht beeinträchtigt wird. 
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Ordnung des Gebarungsvollzuges 

5 70. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einver­

nehmen mit dem Rechnungshof die näheren Bestimmungen zu diesem 

Abschnitt durch Verordnung zu erlassen. 

(2) Bei Rechtsträgern, die von Organen des Bundes oder 

von Personen verwaltet werden, die hiezu von Organen des Bundes 

bestellt sind, sind die für die Anordnungen im Gebarungsvollzug 

in den SS 67 bis 69 festgelegten Grundsätze sinngemäß anzuwenden. 

VIII. Abschnitt 

Zahlungsverkehr 

Grundsätze für den Zahlungsverkehr 

5 71. (1) Der Zahlungsverkehr des Bundes ist grundsätzlich 

bargeldlos abzuwickeln. Der bargeldlose Zahlungsverkehr ist nach 

Tunlichkeit im Wege der Österreichischen Postsparkasse zu be­

sorgen. Der Barzahlungsverkehr ist auf das unumgänglich not­

wendige Ausmaß zu beschränken. Die Abwicklung des Zahlungsver­

kehrs obliegt den ausführenden Organen. 

(2) Für jedes anweisende Organ, bei dem eine Buch­

haltung oder Kasse eingerichtet ist, hat der Bundesminister für 

Finanzen im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen haushalts­

leitenden Organ ein Sub- oder Nebenkonto zum Hauptkonto des 

Bundes bei der österreichischen Postsparkasse zu eröffnen, wenn 

dies der Zusammenfassung und der allgemeinen Verfügbarkeit der 

Zahlungsmittel des Bundes dient. Bei der Eröffnung eines Sub­

oder Nebenkontos zum Hauptkonto des Bundes bei der Oester­

reichischen Nationalbank ist sinngemäß vorzugehen. Die Eröffnung 

eines sonstigen Kontos bei einer Kreditunternehmung ist nur zu­

lässig, wenn es die besonderen Verhältnisse eines Bundesbetriebes 

oder die besonderen örtlichen oder sachlichen Voraussetzungen 
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erfordern und der Bundesminister für Finanzen der Eröffnung 

durch das jeweils zuständige haushaltsleitende Organ zugestimmt 

hat. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, 

die zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs erforder­

lichen Vereinbarungen mit der Österreichischen Postsparkasse, der 

Oe s t e r r e i eh i sc h e n N a t ion alb an k 0 der den so n s t i gen Kr e d i tun t e r -

nehmungen abzuschließen. 

(4) Die Entgegennahme von Schecks und Uberweisungs­

aufträgen ist zulässig, wenn die Einlösung gesichert ist. Die 

Entgegennahme von Wechseln durch Organe des Bundes zur Erfüllung 

von Forderungen ist untersagt. 

(5) Das ausführende Organ hat die Ausgaben nach 

Maßgabe ihrer Fälligkeit zu leisten. Forderungen des Empfangsbe­

rechtigten sind nach Maßgabe bestehender Vorschriften gegen die 

Forderungen des Bundes aufzurechnen. 

Verwaltung der Barzahlungsmittel und Wertsachen 

5 72. (1) Barzahlungen und die Entgegennahme sowie Aus-

folgung von Wertsachen dürfen nur von den ausführenden Organen 

aufgrund der ihnen hiezu erteilten Ermächtigung angenommen oder 

geleistet werden. 

(2) Jede Einzahlung und Auszahlung ist zur Feststel­

lung der Richtigkeit des Bestandes an Zahlungsmitteln in einer 

Aufschreibung fortlaufend festzuhalten. 

(3) Ober die Annahme, die Abgabe und den Bestand der 

zu verwahrenden Wertsachen ist eine Aufschreibung zu führen. 

(4) Wertpapiere und andere Vermögensurkunden sind vom 

ausführenden Organ zu~verwahren. 
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(5) Der Bestand an Barzahlungsmitteln ist auf das 

unumgänglich erforderliche Ausmaß zu beschränken. Barzahlungs­

mittel und Wertsachen sind gesichert aufzubewahren. 

Ordnung des Zahlungsverkehrs 

S 73. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einver­

nehmen mit dem Rechnungshof die näheren Bestimmungen zur Durch­

führung dieses Abschnittes durch Verordnung zu erlassen. 

(2) Bei Rechtsträgern, die von Organen des Bundes oder 

von Personen verwaltet werden, die hiezu von Organen des Bundes 

bestellt sind, sind die für den Zahlungsverkehr in den SS 71 und 

72 festgelegten Grundsätze sinngemäß anzuwenden. 

IX. Abschnitt 

Verrechnung 

Verrechnungsmaßstäbe 

S 74. (1) Alle Geschäftsfälle sind mit ihrem Geldwert zu 

verrechnen. Der Verrechnung ist, soweit Abs. 2 nicht anderes be­

stimmt, die Schillingwährung zugrunde zu legen. Die in den 5S 56 

und 57 enthaltenen Bestimmungen über die Nachweisung der Ver­

mögensbestandteile des Bundes bleiben hievon unberührt. 

( 2 ) 

rnögensbestände 

fremder Währung 

zu verrechnen. 

Einnahmen und Ausgaben in fremder Währung, Ver­

im Ausland sowie Forderungen und Schulden in 

sind grundsätzlich mit ihrem Schillinggegenwert 

Für besondere Geschäftsfälle können zur Ver-

rechnung in fremder Währung und zur Errechnung des Schilling­

gegenwertes vom zuständigen haushaltsleitenden Organ im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen Bestimmungen erlassen 

werden. 
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(3) Die Sachbezüge der öffentlich Bediensteten (S 16 

Abs. Z. 4) sind mit jenen Werten zu verrecpnen, mit denen sie 

in die Bemessungsgrundlage fUr die Lohnsteuer einbezogen werdei. 

Verrechnungsgrundsätze 

S 75. (1) Die Geschäftsfälle sind in der vollen Höhe 

(brutto) gemäß den S5 78 bis 81 der Zeitfolge nach und in sach­

licher Ordnung zu verrechnen. 

(2) Die Verrechnungsaufschreibungen sind getrennt nach 

Fin~nzjahren zu führen. 

(3) Jede Verrechnung hat aufgrund einer schriftlichen 

Anordnung und unverzüglich zu erfolgen; 5 69 bleibt unberührt. 

(4) Die Verrechnung von Auszahlungen hat vor der Ein­

leitung des Zahlungsvollzuges, die Verrechnung von Gut- und Last­

schriften nach Einlangen des Kontoauszuges zu erfolgen. 

(5) Die zugehörigkeit eines Geschäftsfalles zur Ver­

rechnung eines bestimmten Finanzjahres ist nach S 52 zu be­

stimmen. Die Fälligkeit zur Erfüllung einer Forderung oder Schuld 

des Bundes liegt dann vor, wenn eine Leistung erbracht und hiefür 

die zugehörige Rechnung gelegt wurde, es sei denn, daß ein be­

stimmter, hievon abweichender Fälligkeitstermin vereinbart wurde 

oder gesetzlich bestimmt ist. 

(6) Bestimmten Verrechnungszwecken dienende gleich-

artige Konten sind 

Verrechnungskreise 

Verrechnung sowie 

in 

sind 

für 

Hauptverrechnungskreise 

rechnungskreisen können 

einem Verrechnungskreis zusammenzufassen. 

jedenfalls für die voranschlagswirksame 

die Bestands- und Erfolgsrechnung als 

einzurichten. 

zur gesonderten 

Zu diesen 

Erfassung von 

Hauptver­

sachlich 

zusammengehörigen Verrechnungsgrößen Nebenverrechnungskreise 

eingerichtet werden. 
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Grundsätze für die automationsunterstützte 

Besorgung von Aufgaben der Haushaltsführung 

S 76. (1) Datenverarbeitungsvorhaben im Sinne dieses Bundes­

gesetzes sind Vorhaben, für die Datenverarbeitungsanlagen oder 

sonstige technische Hilfsmittel zur automatisierten "Erledigung 

von Aufgaben der Haushaltsführung eingesetzt werden oder die 

wesentliche 

darstellen. 

Änderungen bestehender automatisierter Verfahren 

(2) Vor der Einführung einer im Abs. 1 genannten Maß­

nahme hat das zuständige haushaltsleitende Organ 

1. eine Aufgabenuntersuchung durchzuführen und 

2. das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen herzustellen; soweit es sich dabei um 

in den §§ 6 und 9 des Rechnungshofgesetzes 

1948, BGBl.Nr. 144, genannte Angelegenheiten 

handelt, ist auch das Einvernehmen mit dem 

Rechnungshof herzustellen. 

Grundsätze für die Anwendung automatisierter Verfahren 

in der Haushaltsführung 

S 77. (1) Bei der Anwendung eines Datenverarbeitungsver­

fahrens im Rahmen der Haushaltsführung ist sicherzustellen, daß 

1. dokumentierte, freigegebene und gültige Programme ver­

wendet werden, 

2. die Richtigkeit und VOllständigkeit der Datenerfassung, 

Dateneingabe, Datenspeicherung und Datenausgabe durch 

Kontrollen gewährleistet sind, 

3. in den Verfahrensablauf nicht unbefugt eingegriffen 

werden kann, 
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4. Vorkehrungen gegen einen Verlust oder eine unkontrol­

der gespeicherten Daten getroffen lierte Veränderung 

sind, 

S. die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der am Verfahren 

Beteiligten festgelegt und gegeneinander abgegrenzt sind 

und 

6. bei Ausfall eines automatisierten Verfahrens Vorkehrungen 

der Aufgaben der Haushaltsführung in zur Fortfür.rung 

unbedingt notwendigem Ausmaß getroffen werden. 

(2) Werden Daten oder Ergebnisse nur in visuell nicht 

lesbarer Form aufgezeichnet, so hat das zuständige Organ während 

der Aufbewahrungsfrist sicherzustellen, daß diese Daten und 

Ergebnisse innerhalb einer angemessenen Frist visuell lesbar 

gemacht werden können; hiebei muß die richtige und vollständige 

Wiedergabe gewährleistet sein. 

Voranschlagswirksame Verrechnung 

S 78. ( 1 ) Die aufgrund gesetzlicher, vertraglicher oder 

sonstiger Bestimmungen einzuhebenden Einnahmen und zu leistenden 

Ausgaben des Bundes, die gemäß § 16 zu veranschlagen sind, sind 

wirksam für Rechnung einer Voranschlagspost zu verrechnen. Zu 

jeder Voranschlagspost eines Voranschlagsansatzes ist ein Konto 

zu führen, auf dem die Beträge der Genehmigungen, der Änderungen 

zu diesen Beträgen, der Verfügungen, der Berechtigungen und der 

Verpflichtungen, der Forderungen und der Schulden sowie der 

Zahlungen zu verrechnen sind. 

( 2 ) Als Genehmigung sind die dem zuständigen an-

weisenden Organ zugewiesenen Jahres- und Monatsvoranschlagsbe­

träge zu verrechnen. Die vorsorge für außer- und überplanmäßige 

Ausgaben 

gleiche 

(S 41) 1 die Ausgabenbindungen (§ 42), die Postenaus­

(S 48) sowie alle sich nur innerhalb der Verwaltung aus­

wirkenden Maßnahmen zur Erhöhung oder Verminderung des Voran-

schlagsbetrages sind als Verzweigung zu verrechnen. 
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(3) Als Verfügung sind die genehmigten voranschlags-

beträge und 

in folge von 

jede daran durch die Inanspruchnahme dieser Beträge 

Anordnungen des anweisenden Organs eintretenden 

Veränderungen zu verrechnen. 

(4) Als Berechtigung sind die Anordnungen, die durch 

Erl~ssung von verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Ent­

scheidungen oder Verfügungen oder durch Abschluß von Rechts­

geschäften eine Leistungspflicht Dritter begründen oder in Aus­

sicht stellen, und als Verpflichtung die Anordnungen, die eine 

Leistungspflicht des Bundes begründen oder in Aussicht stellen, 

zu verrechnen. 

(5) Als Forderung 

verwaltungsbehördliche oder 

sind die Anordnungen, die durch 

gerichtliche Entscheidungen oder 

Verfügungen oder durch entgeltliche Leistungen finanzielle An­

sprüche des Bundes auf den Empfang von Geldleistungen unmittelbar 

begründen, und als Schuld sind die Anordnungen, die durch ver­

waltungsbehördliche oder gerichtliche Entscheidungen oder Ver­

fügungen oder durch die Erfüllung des Rechtsgeschäftes die 

Pflicht des Bundes zur Erbringung einer Geldleistung begründen, 

zu verrechnen. 

(6) Als Zahlung sind die Anordnungen, die zur Er­

füllung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Geschäftsfälle oder 

unmittelbar zu Einnahmen und Ausgaben des Bundes führen, zu ver­

rechnen. Mit der Zahlung wird der voranschlagsbetrag endgültig in 

Anspruch genommen. 

(7) Die Rückzahlungen von Einnahmen oder Ausgaben, die 

nach S 16 nicht veranschlagt werden, sind auf jenen Voranschlags­

konten zu verrechnen, auf denen die ursprüngliche Zahlung voran­

schlagswirksam verrechnet wurde. 

(8) Zahlungen, 

anderes Organ gemäß S 50 

einem Voranschlagskonto zu 

die ein anweisendes Organ für ein 

vermittlungsweise leistet, sind auf 

verrechnen, dem die Ausgaben unter der 
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Beachtung der Bestimmungen des S 24 zugeordnet werden können. Die 

Rückzahlung und die zugehörige Einnahme sind im selben 

jahr zu verrechnen. Die Verrechnung der Rückzahlung 

Abs. 7 durchzuführen. 

(9) Anzahlungen oder Vorauszahlungen (S 40 

sind voranschlagswirksam zu verrechnen und spätestens 

von drei Jahren nach ihrer Leistung abzurechnen. 

Finanz­

ist gemäß 

Abs. 2) 

innerhalb 

Verrechnung der vorberechtigungen und Vorbelastungen 

S 79. (1) Berechtigungen und Verpflichtungen sowie For­

derungen und Schulden, bei denen die Leistungspflicht oder die 

Fälligkeit in einem künftigen Finanzjahr eintritt, sind als 

Vorberechtigungen und Vorbelastungen zu verrechnen. 

(2) Die auf die einzelnen Finanzjahre entfallenden 

Beträge sind nach Maßgabe ihrer Fälligkeit in Übereinstimmung mit 

der Gliederung der voranschlagswirksamen Verrechnung zu 

verrechnen. 

(3) Gewährte Darlehen sowie aufgenommene Finanz­

schulden sind mit den in künftigen Finanzjahren fällig werdenden 

Beträgen jedenfalls als Vorberechtigung und Vorbelastung zu 

verrechnen. 

(4) Ausgenommen von der Verrechnung als Vorberechti­

gung und Vorbelastung sind Abgabeneinnahmen, Personalausgaben 

sowie Einnahmen und Ausgaben aus Dauerschuldverhältnissen. 

Bestands- und Erfolgsverrechnung 

S 80. (1) Die voranschlagswirksamen 

unwirksamen Vermögensveränderungen sowie 

und 

die 

die voranschlags­

voranschlagswirk-
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samen und die voranschlagsunwirksamen Aufwendungen und Erträge 

sind für Rechnung eines Bestands- oder Erfolgskontos zu ver­

rechnen. 

(2) Auf den Bestandskonten sind jeweils der Anfangs­

bestand, die Zu- und Abgänge sowie der Endbestand zu verrechnen. 

Auf den Erfolgskonten sind die Aufwendungen und Erträge zu ver­

rechnen. Der jährliche Kontenausgleich ist durch Abschluß­

buchungen auf den Konten herzustellen. 

wert oder 

erfolgen. 

(3) Die Verrechnung hat 

mit den Anschaffungs-

mit dem Geldwer t, dem Nenn-

und Herstellungskosten zu 

(4) Voranschlagsunwirksam dürfen Einzahlungen und Aus­

gaben nur verrechnet werden, welche nicht endgültig solche des 

Bundes sind. 

Weitere Verrechnungskreise 

S 8 1 • ( 1 ) Neben den gemäß §S 78 bis 80 zu führenden 

Hauptverrechnungskreisen können die durch abgrenzbare Tätigkeiten 

eines Aufgabenträgers verursachten Einnahmen und Ausgaben in 

Nebenverrechnungskreisen erfaßt werden. 

(2) Die in diesen Nebenverrechnungskreisen er faßten 

Verrechnungsgrößen sind einzeln oder zusammengefaßt in die Haupt­

verrechnungskreise gemäß §§ 78 bis 80 zu übernehmen, wenn die 

dort erfaßten Verrechnungsgrößen verändert werden. 

Betriebsabrechnung 

S 82. (1) Bundesbetriebe haben eine Betriebsabrechnung zu 

führen. Die Betriebsabrechnungen haben insbesondere zur Fest-

2/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 81 von 129

www.parlament.gv.at



- 82 -

s te llung der Kostens t r uk tu r, als P lanungsh i 1 fe für die Le ist ung~s- . 

e r s te 11 u n 9 , zur E r mit t 1 u n g der Se 1 b s t k os t e n 0 der zur Ko n t r 0 11 e 

der Wirtschaftlichkeit zu dienen. 

(2) Das zuständige haushaltsleitende Organ kann im 

Ei nve r nehmen mit dem Bund e smi n i ster für Fi nan zen und dem Rech­

nungshof sonstigen Organen des Bundes, insbesondere betriebs­

ähnlichen Einrichtungen, die Führung einer Betriebsabrechnung bei 

Zutreffen zumindest einer der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen 

auftragen. 

Allgemeine Bestimmungen über die Monatsnachweisungen 

§ 83. (1) Für jeden Monat sind von den anweisenden Organen, 

bei Bundesbetrieben von den anweisenden Organen gern. § 5 Abs. 2 

Z. 3, Monatsnachweisungen gern. SS 84 bis 86 aufzustellen. 

(2) Die haushaltsleitenden . Organe haben zusätzlich zu 

der nach Abs. aufzustellenden Monatsnachweisung eine Monats­

nachweisung für ihren gesamten Wirkungsbereich aufzustellen und 

dem Bundesminister für Finanzen unverzüglich zu übermitteln: aus­

genommen hievon sind die Monatsnachweisungen der Bundesbetriebe, 

die von diesen unmittelbar dem Bundesminister für Finanzen zu 

übersenden sind. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat zum Ende eines 

jeden Monats den Bestand an Zahlungsmitteln mit den voranschlags­

wirksamen und den voranschlagsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben 

abzustimmen. 

Monatsnachweisungen über die voranschlagswirksame Verrechnung 

S 84. (') Für jeden Monat sind von den anweisenden Organen 

Monatsnachweisungen, gegliedert nach den Voranschlagsansätzen und 

Voranschlagsposten, aufzustellen. 
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( 2 ) Die ~onatsnachweisungen haben die Monatsvoran-

schlagsbeträge, die Einnahmen und Ausgaben, den Unterschiedsbe­

trag sowie den Endtest3nd an Berechtigungen: Forderungen, Ver­

pflichtungen und Schulden zu enthalten. 

( 3) I r, ,~' i. e '"I e i 1:. ci i e ~: n t e r 5 chi e d s b e t r ä gen ach A. b s • 2 von 

den hau s haI t s 1 e i -: end "0 ': 0 r ga ne n Z Ger 1 ä L! t ern 5 i n d , be s t i mm t der 

B und e s m i n ist e r f ü :: ':-' _ r, '" ,', z s n i n ,j eng e m ä ß § 5 1 A. b s • 2 zu er-

lassenden Richtlin:~n. 

(4) Oe::- BL:ndesminister für Finanzen hat die Monats-

nachweisung fUr das Kapitel "Öffentliche Abgaben", gegliedert 

nach den wichtigste:! Abgabenarten laufend im "Amtsblatt der 

österreichischen Fin~nz~erwaltungn zu veröffentlichen. 

Mon3tsn3c~w~~s~n~en über die Bestand- und 

Erfolgsverrechnung 

S 8 5. (1) Für j 2 d '2 n ~1 0 n a t s i n cl \' 0 n den a n w eis end e n 0 r 9 a ne n 

Monatsnach'weisur.q,~r; geg:'iedert nach den gestands- und Erfolgs-

konten, aufzustellen. 

(2) Die ~onotsnach' .... eisungen haben die Anfangssalden, 

die Umsatzsummen sowie die Endsalden zu enthalten. 

Monatsnach~e:_~~sen L~2r die Vorberechtigungen und 

"".../orbelastungen 

S 8 6 • (1) ~- '''; : j 2 j ":" ,~ 0 n a;: 5 i n d von den a n we i sen den 0 r g an e n 

i>i 0 na t s na eh 'w eis Co [, 'C' 

lastungen (5 45:' 

jie Vorbe::2chtigungen (§ 46) und Vorbe­

l~glie~ert nach Voranschlagsansätzen und Vor-

anschlagsposten. ~_::~s~ellen. 

( 2 ) die Umsatzsummen 

sowie den Endbes::.~c;". ",rl Eerechtigungen, Forderungen, Verpflich­

tungen und Schulc~n zu enthalten. 
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Kassenabrechnungen 

S 87. Jedes anweisende Organ im Sinne des S 5 Abs. 2 z. 5 

hat monatlich eine Kassenabrechnung 

zuständigen Organ zur Einbeziehung 

aufzustellen und dem jeweils 

in die in den S§ 78 bis 80 

genannten Verrechnungskreise vorzulegen. 

Aufbewahrung der Verrechnungsunterlagen und der 

Verrechnungsaufschreibungen 

S 88. (1) Jede Verrechnungsunterlage und jede Verrechnungs­

aufschreibung ist durch sieben Jahre sicher und geordnet aufzu­

bewahren. Die Frist beginnt mit Ende des Finanzjahres, auf das 

sich die Unterlage und die Aufschreibung beziehen. 

(2) Das zuständige haushaltsleitende Organ darf mit 

Z u s tim m u n g des B und e sm i n ist e r s für F i na n zen und des Re c h nun g s -

hofes vor Ablauf der im Abs. genannten Frist die Ausscheidung 

und Vernichtung von Verrechnungsunterlagen und -aufschreibungen 

bewilligen, wenn die Unterlagen von untergeordneter Bedeutung 

sind und die Nachprüfung möglich ist. 

(3) Die Dokumentation der Datenverarbeitung hat insbe­

sondere die Unterlagen über die ProblemdOkumentation, die Doku­

mentation der Daten und der Verarbeitungsregeln, die DOKumenta­

tion der Abstimmungsmittel und der Durchführung zu umfassen. 

Ordnung der Verrechnung 

S 89. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat im Einver­

nehmen mit dem Rechnungshof die näheren Bestimmungen zur Durch­

führung dieses Abschnittes durch Verordnung zu erlassen. 
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(2) Bei Rechtsträgern, die von Organen des Bundes oder 

von Personen verwaltet werden, die hiezu von,Organen des Bund~s 

bestellt sind, sind die für die Verrechnung in den SS 74 bis 88 

festgelegten Grundsätze sinngemäß anzuwenden. 

S 90. ( 1 ) 

x. Abschnitt 

Innenprüfung 

Sachliche und rechnerische Prüfung 

Jeder Zahlungsan$pruch und jede Zahlungsver-

pflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Die 

sachliche und rechnerische Richtigkeit sind schriftlich zu be­

stätigen. 

(2) Die Feststellung der sachlichen Richtigkeit ist 

dem Organ zu übertragen, das alle umstände, deren Richtigkeit zu 

bescheinigen ist, zu beurteilen vermag. 

(3) Bedienstete, die Anordnungen unterfertigen, dürfen 

mit der Feststellung der sachlichen Richtigkeit nur betraut 

werden, wenn die volle Unbefangenheit gewährleistet ist und keine 

Unvereinbarkeit vorliegt. 

(4) Die rechnerische Richtigkeit ist vom ausführenden 

Organ festzustellen, wenn diese nicht gleichzeitig mit der sach­

lichen Richtigkeit bestätigt wird. 

(5) Die sachliche und rechnerische Prüfung ist vor 

Erteilung der Anordnung zu bestätigen. Ist dies in Ausnahmefällen 

nicht möglich, so sind diese Prüfungen nach Eingang oder Leistung 

der Zahlung unverzüglich nachzuholen. 

(6) Die sachliche und rechnerische Prüfung eines 

Beleges und die Prüfung der Übereinstimmung des Auftrages mit dem 

ihm zu Grunde liegenden Beleg kann unterbleiben, soweit das 
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anwe i sende Or gan diese Pr ü fung dur chg ef üh r t und dies au f dem 

Beleg ausdrücklich bestätigt hat oder es sicp 

hördliche oder geri:htliche Entscheidu~n 
handelt.' 

um verwaltungsbe" .... 

oder VerfÜgUnge~~ 

(7) Der Bundesminister für Finanzen hat hiezu im Ein­

vernehmen mit dem Rechnungshof die näheren Bestimmungen durch 

Verordnung zu erlassen. 

(8) Bei Rechtsträgern, die von Organen des Bundes oder 

von Personen verwaltet werden, die hiezu von Organen des Bundes 

bestellt sind, sind die für die Innenprüfung festgelegten Grund­

sätze sinngemäß anzuwenden. 

Prüfungen im Gebarungsvollzug 

S 91. (1) Die beim ausführenden Organ einlangenden An-

ordnungen sind zu prüfen, ob diese nach Form und Inhalt den Haus­

ha 1 tsvor sch r i ften un(f'·d~~·-;o·n ~t igen Vor sch r i ften en tspr echen. 

(2) Das ausführende Organ hat durch entsprechende 

Prüfungen Vorsorge zu treffen, daß die ihm beim Gebarungsvollzug 

obliegenden Tätigkeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden. Mit 

der Ausübung der Prüfungen dürfen nur Bedienstete betraut werden, 

bei denen die volle Unbefangenheit gewährleistet ist und keine 

Unvereinbarkeit vorliegt. 

(3) S 90 Abs. 1 und 8 gelten sinngemäß. 

Nachprüfung 

S 92. (1) Dem ausführenden Organ obliegt die fallweise und 

unvermutete Nachprüfung der Geld-, Wertpapier- und Sachenver­

rechnung des anweisenden Organs selbst und der diesem nachge­

ordneten Organe sowie der von ihm verwalteten Rechtsträger. 
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(2) Bei diesen Prüfungen ist festzustellen, ob der 

Zahlungsverkehr und die Verrechnung ordnung~gemäß durchgeführt 

werden, die Belege ordnungsgemäß vorhanden sind und nach Form und 

Inhalt den Vorschriften entsprechen und die Wertsachen und 

anderen Verrnögensbestandteile vorhanden und aufgezeichnet sind. 

bericht zu 

(3) Über jede Prüfung gemäß Abs. 

verfassen, der Art und Umfang der 

ist ein Prüfungs­

Prüfung und die 

wesentlichen Feststellungen der prüfung zu enthalten hat. Ergibt 

die prüfung wesentliche Beanstandungen, hat das anweisende Organ 

die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen. 

(4) S 90 Abs. 7 und 8 gelten sinngemäß. 

XI. Abschnitt 

Rechnungslegung 

Allgemeine Grundsätze für die Abschlußrechnungen 

S 93. (1) Für jedes Finanzjahr sind von den anweisenden 

Organen Abschlußrechnungen gern. §§ 94 bis 96 aufzustellen. 

(2) Die anweisenden Organe haben sicherzustellen, daß 

die Ergebnisse der mit ihnen abrechnenden anweisungsermächtigten 

Organe in gleicher Weise in die Abschlußrechnungen einbezogen 

werden. 

(3) Die haushaltsleitenden Organe haben zusätzlich 

Abschlußrechnungen für ihren gesamten Wirkungsbereich auf zu-

stellen; in diese sind jedoch die Abschlußrechnungen der 

Bundesbetriebe nicht einzubeziehen. 

(4) Die Jahresrechnungen sind dem Rechnungshof und dem 

Bundesminister für Finanzen zu übergeben. Der Zeitpunkt für die 

Übergabe ist vom Rechnungshof im Einvernehmen mit dem Bundes­

minister für Finanzen festzulegen. 
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(5) Die Frist für die Behebung vorgefunden.er Mängel 

hat der Rechnungshof so festzusetzen, daß di~ rechtzeitige Vor­

lage des Bundesrechnungsabschlusses an den Nationalrat aufgrund 

des Rechnungshofgesetzes gewährleistet ist. 

Voranschlagsvergleichsrechnung 

S 94. (1) In der voranschlagsvergleichsrechnung sind unter 

Zugrundelegung der im Bundesfinanzgesetz bestimmten Gliederung 

für jede Voranschlagspost und getrennt nach Einnahmen und Aus­

gaben die Voranschlagsbeträge, die Zahlungen, der Unterschied, 

die offengebliebenen Berechtigungen und fälligen Forderungen, die 

offengebliebenen Verpflichtungen und fälligen Schulden, der Ver­

fügungsrest, die Summe der zum Jahresende verbliebenen Ansatz­

und Postenausgleiche sowie der Einnahmen- und Ausgabenbindungen 

nachzuweisen. 

(2) Zu der Voranschlagsvergleichsrechnung sind die 

Ergebnisse gemäß Abs. zu begründen. Weiters sind nach Einnahmen 

und Ausgaben getrennt die von den Einnahmen- und Ausgaben abge­

setzten Zahlungen, die Vorberechtigungen und Vorbelastungen sowie 

die Abschreibungen von Forderungen und Schulden aufgegliedert 

nachzuweisen. 

( 3 ) Über Anforderung des Rechnungshofes sind für 

Zwecke der Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses weitere 

Nachweisungen zur Vora~schlagsvergleichsrechnung zu erstellen. 

Jahresbestandsrechnung 

S 95. (1) In jeder Jahresbestandsrechnung sind unter Zu­

grundelegung der bundeseinheitlichen Gliederung das Vermögen und 

die Schulden des Bundes einander gegenüberzustellen. 
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(2) Die bundeseinheitliche Gliederung ist vom Rech-

nungshof im Einvernehmen mit dem 

unter sinngemäßer Anwendung des S 

festzulegen. 

Bundesminister für Finanzen 

131 des Aktiengesetzes 1965 

(3) Zu jeder Jahresbestandsrechnung sind weiters die 

Beteiligungen des Bundes, die \fertpapiere des Bundes, die keine 

Beteiligungen 

fälligen und 

darstellen, die Finanzschulden (getrennt nach 

nicht fälligen) sowie die Haftungen des Bundes auf-

gegliedert nachzuweisen. 

Zwecke der 

(4) Ober Anforderung des Rechnungshofes 

Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses 

Nachweisungen zur Jahresbestandsrechnung zu erstellen. 

Jahreserfolgsrechnung 

sind für 

weitere 

S 96. (1) 

grundelegung der 

und die Erträge 

stellen. 

In jeder Jahreserfolgsrechnung sind unter Zu­

bundeseinheitlichen Gliederung die Aufwendungen 

des abgelaufenen Jahres einander gegenüber zu-

( 2 ) Die bundeseinheitliche Gliederung ist vom 

Rechnungshof im Einvernehmen mit 

unter sinngemäßer Anwendung des 

festzulegen. 

dem Bundesminister für Finanzen 

S 132 des Aktiengesetzes 1965 

Zwecke der 

( 3 ) tiber Anforderung des Rechnungshofes sind 

Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses 

weisungen zur Jahreserfolgsrechnung zu erstellen. 

Ordnung der Rechnungslegung 

für 

Nach-

S 97. (1) Die näheren Bestimmungen zu diesem Abschnitt hat 

der Rechnungshof im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen durch Verordnung zu treffen. 
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(2) Bei Rechtsträgern, die von Organen des Bundes 

oder von Personen verwaltet werden, die hiezu von Organen des 

Bundes bestellt sind, sind die für die Rechnungslegung in den §§ 

93 bis 96 festgelegten Grundsätze sinngemäß anzuwenden. 

XII. Abschnitt 

Bundesrechnungsabschluß 

Allgemeine Bestimmungen über den Bundesrechnungsabschluß 

S 98. (1) Der Bundesrechnungsabschluß ist in einen Textteil 

und einen Zahlenteil zu gliedern. Eine Aufgliederung der wirk­

samen Ausgaben und Einnahmen des Bundes nach den Kriterien der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kann der Rechnungshof als 

Anlage beifügen. 

(2) In den Bundesrechnungsabschluß sind aufzunehmen: 

1. die Voranschlagsvergleichsrechnung des Bundes in der 

Gliederung des Bundesfinanzgesetzes, getrennt nach Ein­

nahmen und Ausgaben unter Angabe der Voranschlagsbeträge, 

der Zahlungen, der UnterSChiedsbeträge, der Endbestände 

an offengebliebenen Berechtigungen und Verpflichtungen 

sowie der Forderungen und Schulden; 

2. die Vermögens- und Schuldenrechnung des Bundes in der 

bundeseinheitlichen Gliederung; 

3. die Erfolgsrechnung des Bundes in der bundeseinheitlichen 

Gliederung; 

4. die Vermögens- und Schuldenrechnungen sowie die Erfolgs­

rechnungen (die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlust­

rechnungen) der Bundesbetriebe und der betriebsähnlichen 

Einrichtungen des Bundes; 

5. die Abschlußrechnungen der vom Bund verwalteten Rechts­

träger. 

(3) Der Rechnungshof kann zur 

Abs. 2 genannten Abschlußrechnungen weitere 

Bundesrechnungsabschluß aufnehmen. 

Erläuterung 

Übersichten 

der im 

in den 
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XIII. Abschnitt 

Ubergangs- und Schlußbestimmungen . 

Mitteilungspflicht über Maßnahmen wegen eines Verstoßes 

gegen Haushaltsvorschriften 

S 99. (1) Wird gegen einen Bediensteten, der in einem 

Öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund steht, wegen 

eines schuldhaften Verstoßes gegen die Vorschriften dieses Ge­

setzes ein Disziplinarverfahren nach dem Beamten-Dienstrechts­

gesetz 1979 eingeleitet, hat das zuständige haushaltsleitende 

Organ (als oberste Dienstbehörde) den Bundesminister für Finanzen 

von dem Ergebnis eines solchen Verfahrens in Kenntnis zu setzen. 

(2) Macht sich ein Bediensteter, der in einem privat­

rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund steht, eines im Abs. 1 ge­

nannten Verstoßes schuldig, hat das zuständige haushaltsleitende 

Organ den Bundesminister für Finanzen davon in Kenntnis zu 

setzen, ob von der nach dem VertragSbedienstetengesetz 1948 be­

stehenden Möglichkeit einer Auflösung des Dienstverhältnisses 

Gebrauch gemacht wurde. 

(3) Wurde von einem Bediensteten durch einen im Abs. 

genannten Verstoß dem Bund ein Schaden zugefügt, hat das zu­

ständige haushaltsleitende Organ den Bundesminister für Finanzen 

und den Rechnungshof von der nach den Rechtsvorschriften über die 

Organ- oder Dienstnehmerhaftung erfolgten Geltendmachung des 

diesbezüglichen Ersatzanspruches und dem Erfolg dieser Geltend­

machung oder von den für eine allfällige Abstandnahme von der 

Geltendmachung maßgeblichen Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Inkrafttreten 

S 100. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit 

1. Jänner 1985 in Kraft. 
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(2) Außer Kraft treten mit Ablauf des 31. Dezember 

1. die Bestimmungen des Artikels 6 Abschnitt A "Voranschlag" 

des Verwaltungsentlastungsgesetzes vom 21. Juli 1925, 

BGBl.Nr. 2777 

2. der Artikel Sund die übrigen Bestimmungen des ·Artikels 6 

des Verwaltungsentlastungsgesetzes7 

3. die Bestimmungen des § 31 des Gesetzes vom 20. Juli 1945 

über die Oberleitung der Verwaltungs- und Justizein­

richtungen des Deutschen Reiches in die Rechtsordnung der 

Republik Österreich, StGBl.Nr. 94; 

4. das Bundesgesetz vom 19. Mai 1967 über den Verzicht auf 

Ersatzforderungen des Bunde~ gegenüber Bundesorganen, 

BGBl.Nr. 182/1967. 

anderen Bundesgesetzen enthaltenen ab-

weichenden 

(3) Die in 

Vorschriften für die Haushaltsführung (s Abs. 2) 

werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

(4) Bis zur Erlassung der Durchführungsvorschriften 

gelten die folgenden Vorschriften als Bundesgesetze weiter, 

insoweit sie mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht im 

widerspruch stehen: 

1. Verordnung des österreichischen Bundesministeriums für 

Finanzen vom 15. Mai 1926, BGBl. Nr. 118, womit auf Grund 

des Einvernehmens mit dem Rechnungshof Vorschriften 

betreffend den Voranschlag, die Gebarung, Verrechnung und 

Rechnungslegung erlassen werden (Bundeshaushaltsver­

ordnung - BHV) 7 

2. Verordnung der Bundesregierung vom 30. Dezember 1931, 

BGBl.Nr. 413, womit auf Grund des Einvernehmens mit dem 

Rechnungshof Vorschriften über die Einrichtung des Buch­

haltungsdienstes der Bundesverwaltung erlassen werden 

(Buchhaltungsdienstverordnung - BDV). 
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Obergangsbestimmungen 

s 1 0 1 • ( 1 ) Das und der Umfang des Wirksam-

werdens der §§ 83 

sind nach Maßgabe 

Inkrafttreten 

bis 86 für die österreichischen Bundesbahnen 

der Schaffung der technisch-organisatorischen 

100 vom Bundesminister für Voraussetzungen abweichend vom § 

Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr durch 

Verordnung kundzumachen; hiebei ist überdies das Einvernehmen mit 

dem Rechnungshof herzustellen. Diese Verordnung ist spätestens 

mit 1. Jänner 1990 in Kraft zu setzen. 

(2) Bestimmt ein Bundesgesetz, daß Einnahmen oder Aus­

gaben in der Anlehensgebarung zu verrechnen sind, so sind für 

ihre künftige Veranschlagung und Verrechnung die Bestimmu:lgen 

dieses Bundesgesetzes maßgebend. 

(3) Auf Einzelvorhaben, die vor Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes begonnen wurden, finden d~e bisher geltenden 

haushaltsrechtlichen Vorschriften weiter Anwendung. Dies gilt 

jedoch nicht für wesentliche Änderungen solcher Einzelvorhaben, 

die nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes vorgenommen werden. 

(4) Die bisher von der österreichischen Staatshaupt­

kasse wahrzunehmenden Aufgaben gehen auf die Buchhaltung des 

Bundesministeriums für Finanzen über. 

Vollziehung 

S 102. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit 

in den vorstehenden Bestimmungen nicht anderes vorgesehen ist, 

1. der Bundesminister für Finanzen; 

2. hinsichtlich der Bestimmungen über den Stellenplan der 

Bundeskanzler; 

2/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 93 von 129

www.parlament.gv.at



- 94 -

3. hinsichtlich der Bestimmungen über das Rechnungswesen und 

den Bundesrechnungsabschluß der Präsident des Rechnungs­

hofes; 

4. in Angelegenheiten, die den Wirkungsbereich eines Bundes­

ministers betreffen, dieser Bundesminister und in Ver­

waltungsangelegenheiten im Bereich der Organe der Gesetz­

gebung des Bundes der Präsident des Nationalrates 

betraut. 

// 
In formeller Hinsicht wird beantragt, die9'en Antrag dem 

( 
Verfassungsausschuß zuzuweisen. 
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Lehre und Praxis stimmen darin überein, daß die Rechtsgrundlagen 

für die Haushaltsführung des Bundes nicht mehr völlig befriedigen 

können. Die verfassungsrechtliche Grundlage, der Art. 51 B-VG 

blieb, von unbedeutenden Ergänzungen abgesehen, seit seiner Be-

schlußfassung im Jatre 1920 unverändert. Ein weiterer wesent-

licher Teil des Bundes~aushaltsrechtes, das Verwaltungsent-

lastungsgesetz aus dem Jahre 1925, stammt ebenfalls aus einer 

Zeit, in der der moderne Leistungsstaat erst. am Beginn seiner . ,. 
Entwicklung stand. Weitere wichtige Teile des Haushaltsrechtes, 

die allgemeinen Teile der jährlichen Bundesfinanzgesetze, weisen 

hingegen höchste Aktualität auf, sie lassen jedoch im Hinblick 

auf ih re jeweils nur einjährige Geltungsdauer die notwendige 

Kontinuität missen. All dies läßt eine Neufassung des Haus-

haltsrechtes des Bundes sinnvoll und notwendig erscheinen. 

Das Ziel einer umfassenden Neugestaltung des Bundeshaushalts-

rechtes kann im Hinblick auf die Zersplitterung der Rechtsquellen 

des geltenden Haushaltsrechtes und seinen aus dem unterschied­

lichen Alter resultierenden verschiedenen Strukturen im Wege von 

Novellierungen kaum mehr erreicht ",erden. Vielmehr erscheint es 

notwendig, das verfassungs- und einfachgesetzliche Haushaltsrecht 

völlig neu zu kodifizieren. Nur auf diese Weise wird es möglich 

sein, ein umfassendes, einheitliches und den Anforderungen der 

modernen Wirtschafts- und Finanzpolitik gerecht werdendes fi-

nanzpolitisches Instrumentarium zu schaffen. 

Die ersten Bemühungen zur Neufassung des Bundeshaushaltsrechtes 

wurden durch die Budgetrechtserkenntnisse des Verfassungsge-

richtshofes im Jahre 1962 und 1966 ausgelöst. Der im Jahre 1968 

als Regierungsvorlage eingebrachte Entwurf eines Bundeshaushalts­

gesetzes (872 d.S., XI. GP) hatte jedoch lediglich eine Neu-

ordnung des einfachgesetzlichen Haushaltsrechtes zum Zi e 1. 

Gleiches gilt für den von der Bundesregierung im Jahre 1973 ein-

gebrachten Entwurf eines Bundeshaushaltsgesetzes (609 d. B. , 

X I I I. GP) • Beide Regierungsvorlagen führten jedoch zu keinen 

entsprechenden Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates. 
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In we i te r e r Fo 1 ge w u r d e als ein e der e 1- s t e n par 1 am e n ta r i s c h e n 

Enqueten aufgrund der NR-Geschäftsordnung eine solche am 8. Mai 

, 9 7 8 z um T h e m a .. Pro b I e m e ein e s In 0 der n e n ö s te r re ich i s c h e n Hau s -

haltsrechtes" abgehalten. Noch in der XIV. Gesetzgebungsperiode 

brachte die sozialistiscne parlamentsfraktion als Ergebnis dieser 

Enquete den Entwurf zu einem Bundesverfassungsgesetz zur völligen 

Neugestaltung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des B-VG ein 

(Antrag 130/A). rnfolge des Auslaufens der Gesetzgebungsperiode 

konnte dieser Antrag jedoch nicht mehr in Beratung gezogen 

werden. Die sozialistische Parlamentsfraktion brachte jedoch am 

Beginn der XV. Gesetzgebungsperiode den genannten Antrag neuer­

lich ein (Antrag 2/A), zu dessen Beratung der Verfassungsausschuß 

in seiner Sitzung am 21. Juni 1979 einen Unterausschuß ein­

setzte.' Dieser hielt in der Zeit vom 21. Juni 1979 bis 7. 

Dezember 1982 insgesamt 19, teilweise ganztätige Sitzungen ab, in 

denen weitgehendes Einvernehmen über die Neugestaltung der haus­

haltsrechtlichen Bestimmungen des B-VG erzielt werden konnte. Der 

Abschluß der Beratungen war bedauerlicherweise aber auch in der 

xv. Gesetzgebungsperiode nicht mehr möglich. 

Dem gegenständlichen Antrag liegen jedoch sinnvollerweise nicht 

die ursprünglichen, sondern jene Formulierungen zugrunde, die in 

der XV. Gesetzg<bungsperiode so eingehend beraten wurden und über 

die großteil~ auch bereits Einvernehmen erzielt werden konnte. 

Aufgrund eines Entwurfes des Finanzministeriums wurden im Haus­

haltsrechts-Unterausschuß des Verfassungsausschusses auch bereits 

eingehende Verhandlungen zu einem Bundeshaushaltsgesetz sehr weit 

vorangetrieben, aber auch diese Beratungen konnten in der XIV. 

Gesetzgebungsperiode bedauerlicherweise nicht mehr abgeschlossen 

werden. Gemeinsam mit dem Antrag zur Neufassung der haushalts­

rechtlichen Verfassungsbestimmungen bringen daher die Unter­

fertigten auch noch als weiteren den gegenständlichen Antrag 

betreffend ein "Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaus­

haltes (Bundeshaushaltsgesetz)" ein. Hiezu ist zu bemerken, daß 

'00 der insgesamt 102 Paragraphen dieses Bundeshaushaltsgesetzes 

vom genannten Unterausschuß des Verfassungsausschusses bereits 
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vorberaten wurden und hierüber entweder Einvernehmen erzielt 

werden konnte, oder das Bundesministerium für Finanzen aufgrund 

der Unterausschußberatungen um Neuformulierungen ersucht wurde. 

Beides, die einvernehmlich vorgenommenen Textänderungen sowie die 

vom Unterausschuß gewünschten Formulierungsvorschläge des BMF, 

wurden in den gegenständlichen Antrag eingearbeitet. 

Durch das Bundeshaushaltsgesetz soll eine dem Art. 18 Abs. 

B-VG und dem Art. 51 Abs. 6 B-VG (in der Fassung des Initiativan­

trages 2/A, 11-2 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. GP) entsprechende gesetzliche Grundlage für 

die Regelung der Aufgaben der an der Haushaltsführung des Bund's 

beteiligten 

haushaltes 

Organe, insbesondere des für die 

verantwortlichen Bundesministers 

Führung des Gesam~­

für Finanzen ge-

schaffen werden. 

Durch diese Kodifizierung sollen aber auch die derzeit 

geltenden 

Jahre 1925 

Haushaltsvorschriften, die zum Großteil 

und 

1925, BGBl.Nr. 

1926 

277, 

(Verwaltungsentlastungsgesetz 

und Bundeshaushaltsverordnung 

noch auf die 

vom 31. Juli 

vom 15. Mai 

1926, BGBl.Nr. 118) zurückreichen und außerdem in einer Vielzahl 

von Rechtsvorschriften aufgesplittert sind, in einem einheit­

lichen Gesetz zusammengefaßt werden, das den Erfordernissen der 

heutigen Haushaltsführung auf der Grundlage der gleichzeitig 

angestrebten Neuordnung der haushaltsrechtlichen Verfassungs­

bestimmungen (vgl. den oben angeführten Initiativantrag) sowie 

gleichermaßen den Erkenntnissen der modernen Finanz- und Wirt­

schaftswissenschaften und den aus den Haushaltsrechtsreforrnen 

vergleichbarer ausländischer Staaten (insbes. der Bundesrepublik 

Deutschland und der Schweiz) Jewonnenen Erfahrungen Rechnung 

trägt. 

Aus der Vollziehung dieses Gesetzes werden sich im ganzen 

gesehen keine Mehrkosten ergeben. 
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Zum I. Abschnitt "Allgemeine Bestimmungen" 

Aus den Bestimmungen über den "Geltungsbereich" (§ 1) ergibt 

sich, daß dieses Bundesgesetz nur Innenverhältnisse der be-

teiligten Organe der Bundesverwaltung untereinander regelt, wobei 

vom "Organ"-Begriff der Art. 19 bis 23 sowie 102 bis 104 B-VG 

ausgegangen wird. Durch die im vorliegenden Gesetzentwurf vorge­

sehenen Durchführungsvorschriften oder im einzelnen für zulässig 

erklärten abweichenden Regelungen soll der Eigenart der betrieb­

lichen Aufgabenstellung und Struktur in dem Maße Rechnung ge­

tragen werden, als hiedurch die sich aus dem Bundeshaushaltsge­

setz im Zusammenhang mit den haushaltsrechtlichen Verfassungsbe­

stimmuHgen ergebenden Ziele (vgl. § 2) und allgemeinen Grundsätze 

der Haushaltsführung nicht beeinträchtigt werden. Zu den vorge-

nannten "allgemeinen Grundsätzen" 

klassischen Budgetprinzipien und 

des § 4 Abs. 6. Die klassischen 

herrschender Lehre die Grundsätze 

zählen insbesondere die sog. 

der Unvereinbarkeitsgrundsatz 

Budgetprinzipien umfassen nach 

der Vollständigkeit, Einheit 

und Klarheit des Budgets sowie die Grundsätze der Genauigkeit, 

der sachlichen und zeitlichen Spezialität sowie der Publizität. 

Für das diesbezüglich erforderliche Zusammenwirken zwischen dem 

Bundesminister für Finanzen und dem für den jeweiligen Bundesbe­

trieb zuständigen haushaltsleitenden Organ enthält der 2. Satz 

des § 1 Abs. 3 eine entsprechende Regelung, die für den Fall der 

Nichteinigung eine Ergänzung im Abs. 4 findet, die für alle in 

diesem Bundesgesetz vorgesehenen Fälle der Einvernehmensher­

stellung auf die schon nach dem Bundesministeriengesetz 1973 

geltende Regelung für den Fall der Nichteinigung (§ 5 Abs. 3 

letzter Satz BMG 1973) verweist. 

Hinsichtlich der dem Bundesminister für Finanzen mit Rück­

sicht auf dessen Verantwortlichkeit für die Führung des Gesamt­

haushalts übertragenen Aufstellung von Richtlinien für bestimmte 

Belange der Haushaltsführung es handelt sich hiebei in der 

Hauptsache um die Festlegung von Betragsgrenzen für die Mit­

wirkung des Bundesministers für Finanzen an der Vorbereitung und 

Druchführung von Vorhaben mit finanziell erheblicher Bedeutung -

sieht § 1 Abs. 5 überdies in sinngemäßer Anwendung der o.a. Be-
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stimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973 die Anrufung der 

Bundesregierung vor. Ergibt sich aus der diesbezliglichen Be­

schlußfassung der Bundesregierung die Notwendigkeit einer 

Änderung der angefochtenen Richtlinienbestimmung, hat der Bundes-

minister für Finanzen, der in diesem Falle als Mitglied der 

Bundesregierung an der Beschlußfassung selbst mitgewirkt hat, die 

erforderliche Änderung unverzüglich vorzunehmen. 

Weiters kommt im § 1 auch die Abgrenzung des Bundeshaus­

haltsgesetzes gegenüber dem jährlichen Bundesfinanzgesetz zum 

Ausdruck, dessen Inhalt und Zustandekommen in den Art. 42 Abs. 5, 

51 Abs. bis 5 B-VG in der Fassung des oben angeführten 

Initiativantrages 2/A (11-2 der Beilagen zu den stenographischen 

Protokollen des Nationalrates xv. GP) eine gesonderte Regelung 

erfährt. Die im § 2 umschriebenen Ziele der Haushaltsführung, die 

von allen an dieser beteiligten Organen anzustreben sind, tragen 

den verfassungsrechtlichen Vorgaben und hinsichtlich der Erfor-

dernisse des ftgesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes" im be-

sonderen der Entwicklung des Bundeshaushaltes zu einem zentralen 

Instrument der Wirtschaftspolitik Rechnun9. Bei der begrifflichen 

Abgrenzung dieses neuen wirtschaftswissenschaftlichen Begriffes 

und der in diesem zusammenhang vorgesehenen Verankerung des wirt­

schaftspolitischen Zielpolygons folgt der Entwurf dem Vorbild der 

Bundesrepublik Deutschland (Art. 109 des Grundgesetzes und § 

des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 

Wirtschaft vom 8. Juni 1967) und der ebenfalls diesem nachge­

bildeten Formulierung im § 22 Abs. 2 des Kreditwesengesetzes 

(BGBl.Nr. 63/1979). Da die stabilitätspolitischen, untereinander 

grundsätzlich gleichrangigen Teilziele (§ 2 Abs. 2) in einer 

dynamischen Wirtschaft und in einem pluralistischen Gesell-

schaftssystem ständig gefährdet sind, ist dem Staat die Dauerauf-

gabe gestellt, drohenden Gleichgewichtsstörungen in einem 

elastischen Steuerungsprozeß mit präventiven Maßnahmen entgegen­

zuwirken. Da die konjunkturpolitischen Instrumente C§ 2 Abs. 3) 

jeweils auf die am meisten gefährdeten Ziele zu konzentrieren 

sind, ergibt sich trotz grundsätzlicher Gleichrangigkeit der 

Einzelziele in der Praxis eine gefährdungsbestimmte Rangordnung. 

Als Behelfe für die wegen der Komplexität dieser Materie und 

",egen der nicht genau quantifizierbaren Folgerungen werden die 

Erkenntnisse der wirtschafts(finanz-)wissenschaftlichen Lehre und 

Forschung herangezogen werden müssen. Die nähere Präzisierung der 
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maßgebenden Bestimmungsgrößen bleibt dem jeweiligen Bundesfinanz­

ge set z (v 9 1. § 2 9) b z w • den Er 1 ä u t e run gen h i e zu (v g 1. § 34 Ab s • 

3) vorbehalten. Neben den derzeit im jährlichen Bundesfinanz­

gesetz üblicherweise genannten Bestimmungsgrößen: Vorhandensein 

freier Produktionskapazitäten, Anzeichen eines Konjunkturrück­

ganges, insbesondere erhebliche Minderungen des Einganges von 

Auf träger. kommen noch etwa folgende Parameter in Betracht = Reale 

und nomi:lelle Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes, Ent­

wicklung des Verbraucherpreisindex, Arbeitslosenrate, Gesamt­

nachfrage, Bestand an Auslandsaufträgen, Fertigwarenlager, Index 

der industriellen Produktion und Anzahl der Beschäftigten. 

Im § 3 wird den Verfassungsbestimmungen entsprechend 

für die Haushaltsführung der Jährlichkeitsgrundsatz festgelegt, 

wobei das "Finanzjahr" der bewährten Vorgangsweise im Inland und 

in denmeisten ausländischen Staaten folgend mit dem Kalenderjahr 

gleichgesetzt wird. 

Zum II. Abschnitt "Organisation der Haushaltsführung" 

Dieser Abschnitt enthält Bestimmungen über die Organisation 

und die Organe der Haushaltsführung des Bundes. Die entsprechen­

den Begriffsabgrenzungen ergeben sich teils aus den im Gesetzes­

tex t seI b s t e n t haI te ne n D e f i ni t ion e n (z • B • § 4 Ab s • 3 bis 5 ) , 

teils aus der Anführung der Aufgaben der betreffenden Organe 

(z.B. §§ 5 und 6). 

Der § 4 knüpft durch seine Uberschrift an den ersten Absatz 

des § an und trifft die grundlegende Unterscheidung in Amts-

organe, Organe betriebsähnlicher Einrichtungen und Betriebs-

organei innerhalb dieser ist zwischen "anordnenden" und "aus­

führenden" Organen zu unterscheiden. Hervorzuheben ist die aus­

drückliche Begriffsurnschreibung in den Absätzen 3 bis 5. Während 

der Begriff "Amtsorgan" wohl keiner näheren Erläuterung bedarf, 

liegt bei den "betriebsähnlichen Einrichtungen" das ausschlag-
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gebende Kriterium darin, daß diese im allgemeinen Sachgüter oder 

Dienstleistungen nach wirtschaftlichen Grundsätzen bereitzu­

stellen haben, wobei die Kostendeckung anzustreben ist (z.B. 

Bundesamt für Zivilluftfahrt, Schullandheime, Schlilerheime, Ver-

suchsanstalten, 

wegen der auch 

solchen Maßnahme 

Musterwirtschaften) ~ für ihre 

im AUßenverhältnis beachtlichen 

Errichtung ist 

Bedeu tun g eine r 

die Erlassung einer Rechtsverordnung durch den 

sachlich zuständigen ~essortminister im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Finanzen erforderlich. Bei den "Bundesbe-

trieben" steht die Geschäftsführung nach kaufmännischen Grund­

sätzen - mit einem die bloße Kostendeckung übersteigenden Gewinn­

streben - im Vordergrund; ihre Errichtung bedarf einer bundesge­

setzlichen Grundlage. 

Der im § 4 Ab s • 6 z um 

grundsatz besagt, daß ein 

Ausdruck gebrachte Unvereinbarkeits­

anordnendes (d.h. haushaltsleitendes 

oder anweisendes) Organ die Aufgaben eines ausführenden Organes 

(Buchhaltung. Kasse, Wirtschaftsstelle) nicht selbst besorgen 

darf; damit st gleichzeitig auch eine entsprechende gegenseitige 

Prüfung gewährleistet. 

Die Aufzählung der "haushaltsleitenden Organe" im § 5 Abs. 

orientiert sich im wesentlichen nach den einschlägigen Bestim­

mungen des Bundes-Verfassungsgesetzes (insbes. Art. 30 Abs. 3 und 

4 sowie 77 Abs. 3 B-VG). Hinsichtlich der Bundesbetriebe kann das 

jeweils zuständige haushaltsleitende Organ Teile seiner Aufgaben 

nach Maßgabe besonderer organisatorischer Erfordernisse an die 

geSChäftsführenden Organe der Bundesbetriebe übertragen. 

Eine Neuerung stellt die Einrichtung des "Haushalts­

referenten" (§ 5 Abs. 5) dari sie folgt bewährten Beispielen aus 

dem deutschen, englischen und französischen Haushaltsrecht und 

hebt die Verantwortlichkeit des betreffenden Bediensteten oder 

der betreffenden Organisationseinheit für einen Großteil der Auf­

gaben des haushaltsleitenden Organs besonders hervor. Die diesbe­

zügliche Bestimmung schließt nicht aus, daß der Bedarfslage 

oder besonderen 

einerseits auch 

organisatorischen Erfordernissen 

mehrere haushaltsleitende Organe 

entsprechend 

einen gemein­

andererseits samen Haushaltsreferenten bestellen können, oder 

ein haushaltsleitendes Organ auch mehrere Haushaltsreferenten 

(mit entsprechend abgegrenzten Aufgabenbereichen) bestellen kann. 
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6 entwickelt den Art. 5 Punkt 

Teil den bisherig~n Inhalt der 

I VEG 

Buch-

Die im Absatz vorgesehene Übertragung der Mitbesorgung von 

Buchhaltungsaufgaben findet im Bereich einiger oberster, ressort­

freier Organe sowie auch im Bereich einiger Bundesministerien 

Anwendung. So werden derzeit beispielsweise die Buchhaltungsauf­

gaben des Präsidenten des Nationalrates, des Vorsitzenden des 

Bundesrates, der Volksanwaltschaft sowie des Rechnungshofes von 

der Buchhaltung des Bundesrechenamtes mitbesorgt; desgleichen die 

Buchhaltungsaufgaben des Bundesministeriums für Auswärtige 

Angelegenheiten, des Verfassungs- und des Verwaltungsgerichts­

hof(s durch die Buchhaltung des Bundeskanzleramtes. 

Dadurch, daß ein haushaltsleitendes oder anweisendes Organ 

bei seiner Dienststelle über keine eigene Buchhaltung verfügt, 

darf es haushaltsrechtlich in keiner Weise benachteiligt werden. 

Diesem Gedanken trägt der Absatz 2 Rechnung. 

Die vorhand2nen Buchhaltungen sollen nicht ohne Rücksicht 

auf ihre Notwendigkeit weiter bestehen bleiben; vielmehr soll 

durch die Bestimmung des Absatzes 3 einer Änderung der tatsäch­

lichen Verhältnisse Rechnung getragen werden können. Durch die 

Einrichtung von 

der Abwicklung 

"Zahlstellen" (Abs. 4) soll den Erfordernissen 

des Barzahlungsverkehrs außerhalb der Buch-

haltungen und Kassen entsprochen werden, wenn dies auf Grund der 

örtlichen Verhältnisse (z.B. die Buchhaltung befindet sich in 

einem anderen Gebäude) unbedingt erforderlich ist. 

Im § 7 werden Regelungen des Art. 5 Punkt 11 des VEG und des 

§ 3 der Buchhaltungsdienstverordnung übernommen. 

Absatz zählt taxativ die Aufgaben der Buchhaltungen auf. 

Zu den in den Z. bis 9 angeführten Aufgaben sind die Buch­

haltungen schon bisher herangezogen worden. Der Z. 5 (Innen­

prüfung) liegt der Gedanke der vorgängigen Selbstkontrolle der 

anordnenden Organe mit Hilfe der Buchhaltungen zu Grunde. 

Absatz 2 soll sichern, daß die Buchhaltungen nur unter be­

stimmten Voraussetzungen noch zu anderen als zu den im Absatz 1 

genannten Aufgaben herangezogen werden dürfen. 

.' 
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Absatz 4 soll sicherstellen, daß in den Fällen, in welchen 

ein anweisendes Organ Geschäfte eines anderen Rechtsträgers 

(beispielsweise von Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit) 

führt, auch dessen Aufgaben des Rechnungswesens von der Buch­

haltung unter sinngemäßer Anwendung der für die Haushaltsführung 

des Bundes >inschlägigen Vorschriften zu besorgen sind. 

Kassen im Sinne der §§ 8 und 9 sind Einrichtungen des 

Zahlungsverkehrs und des Rechnungswesens auf der Ebene der gern. 

§ 5 Abs. 2 Z. 5 zu bestimmenden anweisungsermächtigten Organe. 

Da die Aufgaben der Kassen im Verhältnis zu denen der Buch­

haltungen im wesentlichen gleichartig sind, wurde die Bestimmung 

des § 8 dem § 6 nachgebildet. Während die Buchhaltungen in keinem 

Abrechnungsverhältnis mit der Buchhaltung eines anderen an-

weisenden Organs stehen, stehen die Kassen zur Einbeziehung ihrer 

Verrechnungsergebnisse in die Bundesverrechnung zu einer Buch­

haltung in einem Abrechnungsverhältnis. 

Die Aufgaben der durch § 31 des Behörden-Überleitungsge­

setzes vom 20. Juli 1945 wiedererrichteten Staatshauptkasse in 

Wien sollen auf die Buchhaltung des Bundesministeriums für 

Finanzen übergehen (siehe § 101 Abs. 3). 

Gemäß § 9 sind die Aufgaben der Kassen im wesentlichen die 

der Nachprüfung glEoichen wie 

gemäß § 92. 

die der Buchhaltungen, mit Ausnahme 

Wirtschaftsstellen im Sinne des § 10 sind mit der Verwal­

tung, Pflege und Erhaltung des beweglichen und unbeweglichen 

Bundesvermögens (mit Ausnahme des Geldvermögens und der Bundes­

beteiligungen) betraute Einrichtungen der anordnenden Organe. 

Die wesentlichen Bestimmungen über die Wirtschaftsstellen , 

die derzeit in einzelnen Verwaltungsanordnungen (z.B. in den 

Richtlinien für die Sachenverwaltung des Bundes) enthalten sind, 

werden im ~ 10 inhaltlich zusammengefaßt. Unter Rechtsträger im 

Sinne des § 10 Abs. 3 sind sowohl solche des öffentlichen als 

auch jene des privaten Rechts zu verstehen. 

Da der Bund außer über Geldvermögen auch noch über be­

trächtliches sonstiges Bundesvermögen verfügt und sich überdies 

fremde Sachen 

erforderlich, 

in seinem 

denen die 

Gewahrsam befinden, sind Einrichtungen 

Verwaltung und die Verrechnung des 
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sonstigen Bundesvermögens und fremder Sachen obliegt. Dieser 

Tatsache trägt der Absatz der gegenständlichen Bestimmung durch 

die Errichtung von Wirtschaftsstellen grundsätzlich bei jedem 

anweisenden Organ des Bundes Rechnung. 

Abweichungen von den Bestimmungen über Buchhaltungen, Kassen 

une Wirtschaftsstellen hinsichtlich der Anzahl und Bezeichnung 

der betreffenden ausführenden Organe sowie - bezüglich der Auf­

gabenverteilung können nach Maßgabe der Erfordernisse gern. § , 

Abs. 3 für Bundesbetriebe vorgesehen werden. 

§ 11 regelt die den Dienststellen obliegenden Aufgaben bei 

Ve rwen dun g von Datenverarbeitungsanlagen. Durch diese Bestim-

mungen soll dem Datenschutzgesetz nicht derogiert werden. Inwie­

weit Angelegenheiten der Haushaltsführung mit Hilfe von Datenver­

ar bei tun 9 san 1 a gen dur c h das B und e s re ehe n amt "m i t z u be s 0 r gen s i n d , 

bestimmt das Bundesrechenamtsgesetz, BGBl.Nr. 123/1978. 

Zum 111. Abschnitt "Finanzplanung; finanzielle Auswirkungen 

rechtssetzender und sonstiger grundsätzlicher Regelungen" 

Die zentrale Bedeutung des Budgets für die volkswirtschaft­

liche Entwicklung eines Staates hat dazu geführt, daß Regierungs-

programme nicht nur im Lichte des jährlichen Voranschlages, 

sondern auch in mittelfristiger Sicht gesehen werden müssen. Die 

nach den einschlägigen Verfassungsbestimmungen zwingend vorge­

sehene Erstellung eines Finanzplanes (§ 12) sowie eines darin 

integrierten Investitionsprogrammes (§ 13) folgt der Praxis der 

me ist e n aus 1 ä nd i sc h e n S t a a t e n • Die s e P 1 a nun 9 s ins trum e n t e soll e n 

insbesondere AufschlUß darüber geben, welche Schwerpunkte die 

künftige Finanz- und Budgetpolitik bestimmen werden; außerdem 

sollen die mittelfristigen Tendenzen der Haushaltsentwicklung und 

deren Finanzierung offengelegt werden. Wegen der herausragenden 

Bedeutung der öffentlichen Investitionen sollen diese, soweit sie 

nach Art und Umfang eine projektweise Darstellung geboten er­

scheinen lassen, sachlichen und zeitlichen Prioritätsstufen zu­

geordnet werden. Der Rechtsnatur nach stellen Finanzplan und In-
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vestitionsprogramm Absichtserklärungen der Bundesregierung dar, 

die dem Nationalrat (als Finanzgesetzgeber) als Orientierung.s­

hilfe zur Kenntnis zu bringen sind. Wenngleich weltwirtschaft-

liche Entwicklungen und konjunkturelle Einbrüche Teile der 

Planung gelegentlich in Frage stellen, vermag dies gleichwohl der 

Bedeutung dieser Planungsinstrumente keinen Abbruch zu tun. 

Die vom Bundesminister für Finanzen, der für die Erstellung 

des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes verantwortlich 

ist, gern. § 12 Abs. 4 und § 13 Abs. 4 für die Erstellung dieser 

Planungsinstrumente aufzustellenden "Grundsätze" betreffen die 

äußeren Rahmenbedingungen und die innere Gliederung. Beide dem 

Nationalrat im Zusammenhange mit der Vorlage des Bundesfinanzge­

setzentwurfes als Orientierungshilfe zur Kenntnis zu bringenden 

Planungsinstrumente bedürfen inhaltlich - vor ihrer Weiterleitung 

- der Genehmigung der Bundesregierung. 

Durch die Bestimmungen des § 14 werden jene Grundsätze 

gesetzlich geregelt, die schon heute auf Grund des Beschlusses 

der Bundesregierung vorn 7. Feber 1950 und der "Legistischen 

Richtlinien 1979" (Pkt. 90) des Bundeskanzleramtes zu beachten 

sind. AUßerdem ist ein Zusammenwirken Qit dem für die Führung des 

Gesamthaushaltes verantwortlichen Bundesminister für Finanzen 

hinsichtlich der Erlassung von Rechtsverordnungen insoweit vor-

gesehen, als deren finanzielle Auswirkungen, insbesondere im 

Hinblick auf allfällige Einnahmenminderungen oder zusätzliche 

Ausgaben, nicht bereits in dem der jeweiligen Verordnung zu­

grundeliegenden Bundesgesetz so eindeutig festgelegt sind, daß 

für einen Ermessensspielraum der Verwaltung kein Platz bleibt. 

Ein solches vorhergehendes Zusammenwirken wird jedoch dann ent­

behrlich sein, wenn die Beschlußfassung über die betreffende 

Verordnung der Bundesregierung vorbehalten ist, oder wenn über 

das in der Verordnung näher gerEcgelte Vorhaben mit dem Bundes-

minister für Finanzen aufgrund anderer Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes bereits das Einvernehmen hergestellt wurde. Bei 

dieser Gelegenheit ist weiters klarzustellen, daß unter den Be­

griffen "Bundesgesetz" und "Verordnung" auch die entsprechenden 

Kategorien v6lkerrechtlicher Verträge verstanden werden. Letztere 

Uberlegung ist auch für die im § 15 für bestimmte sonstige 
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Regelungen von allgemeiner Geltung oder Maßnahmen grundsätz-

1 iche r un derheb li cher f inan zie lle r Bede u tun,g vor ge sehene Vor-. 
gangsweise maßgeblich (z.B. Festlegung oder Änderung von Tarif~n 

oder Vergütungen, Erweiterung oder Verlängerung internationaler 

Programme) • 

Zum IV. Abschnitt "Veranschlagung" 

Auf der Grundlage der sich aus Art. 51 B-VG ergebenden 

tragenden Grundsätze für die Erstellung des Bundesfinanzgesetzes 

enthält dieser Abschnitt nähere Bestimmungen über die Vorbe-

reitung und Aufstellung des Bundesvoranschlages sowie der 

sonstigen Anlagen und Übersichten zum Bundesfinanzgesetz und 

dessen Vorlage an den Nationalrat. 

Ausgehend von den Grundsätzen der Einjährigkeit, Einheit und 

Vollständigkeit (Bruttoprinzip) stellt § 16 die zur Erfüllung der 

Aufgaben des Bundes erforderlichen Ausgaben den zu ihrer Be­

deckung benötigten Einnahmen gegenüber und trifft außerdem eine 

besondere Veranschlagungsregelung für Grenz- und Zweifelsfälle; 

schließlich wird auf die im Art. 5 1 Abs. 3 B-VG eröffnete 

Möglichkeit einer Abweichung von der Bruttobudgetierung für 

Bundesbetriebe und rechtlich unselbständige Sondervermögen des 

Bundes eingegangen. Diese primär auf die Darstellung im Gesamt­

haushalt abzielende Sonderregelung schließt jedoch nicht aus, daß 

für die in einer "Anlage" des Finanzgesetzes in voller Höhe 

(brutto) vorzunehmenden Ausweisung der Einnahmen und Ausgaben die 

allgemeinen Veranschlagungsvorschriften gelten, sofern sonder­

gesetzlich nicht anderes bestimmt ist oder im Ermessensspielraum 

der einschlägigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Durch-

führungsvorschriften unter Bedachtnahme auf § Abs. 3 für 

Bundesbetriebe eine vereinfachte Darstellung im voranschlag zu­

lassen. 

Für die Ermittlung der Voranschlagsbeträge (§ 17) ist der 

Grundsatz der BUdgetwahrheit bestimmend, wobei für die Ermittlung 

bestimmter Ansätze der im Stellenplan, im Fahrzeugplan und im 

;-
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Plan für Datenverarbeitungsanlagen jeweils vorgesehene Stand 

maßgebend ist. Besondere Veranschlagungsvorschriften sind für 

Einzelvorhaben im allgemeinen sowie für Einzelvorhaben besonderer 

Art und Größenordnung und schließlich für Ausgaben nach Maßgabe 

zweckgebundener Einnahmen vorgesehen, wobei für die Veran­

schlagung der zuletzt erwähnten zweckgebundenen Ausgaben be­

stimmte Einschränkungen zu beachten sind. Wesentliche Bedeutung 

kommt bei der veranschlagung größerer Vorhaben der Vornahme von 

Kosten-Nutzen-Untersuchungen dieser Begriff ist in der alle 

einschlägigEn Methoden und Planungstechniken umfassenden Be­

deutung zu verstehen zu, wofür die Bundesregierung auf Antrag 

des Bundesministers für Finanzen im Interesse einer möglichst 

einheitlichen Vorgangsweise nähere Richtlinien zu erlassen hat. 

Die im § 17 Abs. 5 geregelte "zweckgebundene Gebarung" stell 

eine auf wenige, besonders begründete Ausnahmefälle beschränkte 

Abweichung von dem in der Lehre entwickelten Budgetgrundsatz der 

"Nonaffektation" dar. 

Die Gliederung des Voranschlages richtet sich in erster Lini 

nach institutionellen Gesichtspunkten unter Beachtung des Dezimal 

systems (§ 18). Den jeweiligen Gliederungseinheiten sind die Ein­

nahmen und Ausgaben nach organorientierten (==institutionellen) 

sowie finanzwi tschaftlichen Gesichtspunkten (§§ 19 und 20) unter 

gesonderten Voranschlagsansätzen zuzuordnen, wobei die inner­

staatliche und internationale Vergleichbarkeit zu berücksichtigen 

ist. In dieser Hinsicht folgt die vorgesehene Regelung langjährig 

bewährten und international anerkannten Grundsätzen. Erstmalig 

erfolgt auf gesetzlicher Grundlage eine begrifflich eindeutige 

Abgrenzung der einzelnen Gliederungseinheiten. Diese mannigfachen 

Gliederungselemente machen die für öffentliche Haushalte ursprüng 

lieh üblich gewesene Aufgliederung in "ordentlichen" und "außer­

ordentlichen" Haushalt bzw. in "laufenden" und "Vermögens- oder 

Finanzierungshaushalt" entbehrlich; dementsprechend sind nunmehr 

auch die Einnahmen aus der Eingehung von Finanzschulden wie die 

übrigen Einnahmen des Bundes zu veranschlagen (vgl. § 21 Abs. 2). 

Dadurch, daß Einnahmen getrennt nach dem Entstehungsgrund, und 

Ausgaben nach Zweck und Art unter eigenen Voranschlagsansätzen zu 

veranschlagen sind, erhalten die im Bundesfinanzgesetz enthaltene 
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Ermächtigungen einen sachlich und betragsmäßig genau umrissenen 

Inhalt. Besondere Bedeutung kommt hiebei der vorhabensbezogenen 

Veranschlagung (§ 23) zu. Der "Vorhabens"-Begriff entspricht der 

herrschenden Lehre, die insbesondere in dieser Hinsicht auch im 

Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (BGBI.Nr. 

452/1981) und in den Vergabevorschriften der öffentlichen Hand 

ihren Niederschlag gefunden hat. 

Als weitere Tiefengliederung der Voranschlagsansätze sind di 

Voranschlagsposten vorgesehen (§ 24), die in besonderen Nach­

weisungen ("Teilhefte" ) nach bestimmten Grundsätzen zusammenzu­

fassen sind. Zur Gewährleistung eines einheitlichen Postenschemas 

für die Bundesverwaltung ist die Aufstellung eines "Kontenplanes" 

vorgesehen. Die Teilhefte selbst sind nicht Bestandteil des 

Bundesvoranschlages und unterliegen daher nicht der BeschlUß­

fassung des Nationalrates über das Bundesfinanzgesetzi dessen 

ungeachtet dienen sie jedoch ebenso wie der "Arbeitsbehelf" zur 

Unterstützung der Beratungen des Nationalrates (§§ 25 und 32). 

Der "Arbeitsbehelf" (§ 34 Abs. 3) enthält insbesondere einen Über 

blick über die wirtschaftliche Lage und deren voraussichtliche 

Entwicklung, wobei insbesondere auch die der Erstellung des 

Bundesfinanzgesetzentwurfes zugrundegelegten Annahmen darzulegen 

sind, sowie Erläuterungen zu den einzelnen Kapiteln. Damit bildet 

der "Arbeitsbehelf" seinerseits die Grundlage für den vorn Bundes­

minister für Finanzen nach Beschlußfassung über das Bundesfinanz­

gesetz zu verfassenden "Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz". 

Nähere Vorschriften regeln die Aufstellung von Plänen über 

die im jeweiligen Finanzjahr zulässige Höchstanzahl der Bundes­

bediensteten ("Stellenplan" gemäß §§ 26, 31 und 33), der Kraft-, 

Luft- u. Wasserfahrzeuge ("Fahrzeugplan" gemäß § 27) sowie der 

Datenverarbeitungsanlagen ("Plan für Datenverarbeitungsanlagen" 

gemäß § 28); diese Pläne sind als Anlagen dem Entwurf des Bundes­

finanzgesetzes anzuschließen. Die Vorbereitung des Stellenplanes 

obliegt dem Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen, die Vorbereitung der übrigen Pläne fällt in die 

Zuständigkeit des letzteren. Die Vorbereitung der genannten Pläne 

sowie der sonstigen Anlagen und Übersichten zum Bundesfinanz­

gesetz stützt sich im wesentlichen auf Beiträge der Ubrigen haus-
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haltsleitenden Organe. Im Interesse eine~ einheitlichen und 

effizienten Vorgangsweise haben der Bundeskanzler (bezüglich des 

Stellenplanes) und der Bundesminister für Finanzen (hinsichtlich 

aller übrigen Entwürfe, Anlagen, Übersichten u. dgl.) die näheren 

Richtlinien zu erlassen (§ 36). 

Besondere Bedeutung kommt den auf Art. 51 a Abs. 2 Z. 1 bis 

3 B-VG gestützten Bestimmungen des § 29 Uber Konjunkturaus­

gleichsmaßnahmen zu, mit deren Hilfe sowohl dem Übersteigen als 

auch dem Zurückbleiben der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 

gegenüber der Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft rasch und 

wirksam gesteuert werden soll. Die Festlegung der für den Einsatz 

dieser Maßnahmen relevanten Voraussetzungen obliegt dem National­

rat im Rahmen des Bundesfinanzgesetzes. Die Prüfung, ob bzw. 

inwieweit dieses konjunkturpolitisch wichtige Instrument nach 

Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Vor­

aussetzungen eingesetzt werden darf, fällt in den Aufgabenbereich 

des Bundesministers für Finanzen, der bei Zutreffen der Voraus­

setzungen die übrigen haushalts leitenden Organe über die näheren 

Modalitäten des Einsatzes in Kenntnis zu setzen und den National­

rat über die getroffenen Verfügungen - hiebei handelt es sich in 

formeller Hinsicht weder um eine Rechtsverordnung noch um einen 

Bescheid - zu informieren hat. 

Zum V. Abschnitt "Einnahmen- und Ausgabengebarung" 

Die Bestimmungen dieses für den Budgetvollzug besonders be­

deutsamen Abschnittes geben Aufschluß über die rechtlichen Folge­

rungen, die an das Vorliegen des Bundesfinanzgesetzes fUr die 

Einnahmen- und Ausgabengebarung des Bundes geknüpft werden sowie 

über damit im Zusammenhang stehende Regelungen für 

tung und Durchführung eines das laufende oder ein 

nanzjahr belastenden Vorhabens, für Vergütungen 

leistungen zwischen Organen des Bundes sowie fUr 

eines Förderungsberichtes an den Nationalrat. 

die Vorberei­

künftiges Fi­

und Ersatz­

die Erstattung 
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Während im § 37 die bindenden Grundlagen der Gebarung 

taxativ aufgezählt: werden und klargest.ellt wird, daß 3.urch eine 

solche Grundlage AnsprUche oder Verbindlichkeiten weder begrlindet 

noch aufgehoben werden, bringt § 38 den Gesamtbedeckungsgrundsatz 

zum Aus d r u c kid '2 s sen Be Cl e u t '..1 ~ g dar i r; be s t 2 h t I die TI ach t eil i gen 

Folgen der seinerzeitigen' Fondswirtschaft 7U unterbinden; Aus­

nahmen von diesem Cr'Jndsatz werden l~diglich fUr die zweckge­

bundene Gebarung und die HaushaltsrUcklagen zugelassen. 

Im Gegensatz zur Bedeutung der Ausgabenveranschlagung stellt 

die Hahe der Einnahmenveranschlagung mit RUcksicht auf den Grund-

satz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Z'we ckraiiß i gke i t 

( Art. 126 b Ab s . 5 B - V G ) kein Limit für die jedem Organ des 

Bundes obliegende Verpflichtung dar, jede rechtlich begrlindete 

EinnahmenmBglichkeit 

subsidiär vorgesehene 

' .... ahrzunehmen (§ 39) • Oe r im § 39 Ab s • 3 

Zinssatz für Verzugszinsen ist wegen der 

gebotenen Differenzierung um '<; höher als jener für Stundungen 

(§ 61 Abs. 2) angesetzt. 

Die im § 40 enthaltene Reg21ung der Geldrnittelbereitstellung 

und der 

der gern. 

Anlegung 

Ar t. 5 1 

vorübergehend 

a Abs. 8-1/G 

nich~ benötigter Geldmittel trägt 

dem Bundesminister für Finanzen im 

Rahmen seiner Verantwortlichkeit für die Führung des Gesamthaus­

haltes übertragenen Verpflichtung }<ec!-:nung. Der Bund,=sminister 

für Finanzen stellt die Geldmittel im Rahmen der Durchfi.ihrungs­

richtlinien zum jährlichen p"cJnöesfin,':izgesetz sowie ins~ ,"ondere 

nach Maßgabe des monatlic'1en Gel~mittelbewirtschaftun93planes 

("Monatshaushalt" gern. § 51) zur Verfügung; die Beoeutu:lg diese:-

Geldmittelbereitstellung besteht vor allem darin, daß die an-

weisenden Organe ohne sie kei~e Ausgabe 3nweisen dürfen. 

Die im ; 41 vorgesehene l'\ege1u;:g der auGer- und Uberplan-

mäßigen Ausgaben stellt eine an den Bestimmungen des ;'.ce. 51 b 

B-VG orientierte ausgewogen2 L:-SS1..:r.g eines irr, Spannungsfeld 

zwischen den Kontrollrechten des Nationalrates und der gebotenen 

FlexibilitäT 

Haushaltsfü" 

der 

ung 

Verwaltuf!g 

dar. Die erforderliche 

zentJ:alen der 

ftbundesfinanzgesetzliche 

Ermächtigung P kann sowohl im jeweiligen Bundesfinanzgesetz selbst 

als auch in einem dieses ändernden oder ergänzenden Bundesgesetz 

enthalten sein. 
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Ein durch Art. 51 a Abs. 2 Z. 2 und 3 B-VG vorgegebenes 

Instrument der konjunkturpolitischen Beeinfl~ssung der Haushalts­

führung ist die im § 42 geregelte vorläufige und endgültige Aus­

gabenbindung. Die Kontrollmöglichkeit durch den Nationalrat ist 

in Anbetracht der Berichterstattungspflicht des Bundesministers 

für Finanzen sichergeteilt. 

Besonderer Stellenwert kommt den in den §§ 43 bis 47 ent­

haltenen Bestimmungen über die Vorbereitung und Durchführung 

eines Vorhabens zu. Ausgehend von der im § 23 Abs. und 2 vor­

gesehenen Umschreibung des Vorhabensbegriffes wird bereits im 

Stadium der Vorbereitung eines Vorhabens von außerordentlicher 

finanzieller Bedeutung ein Zusammenwirken mit dem Bundesminister 

für Finanzen vorgeschrieben, der seine Beurteilung nicht nur auf 

die voraussichtliche Bedeckungsmögli~hkeit, sondern auch auf die 

Vereinbarkeit des betreffenden Vorhabens mit den Zi~len der Haus-

haltsführung (§ 2 Abs. 1 ) sowie mit dem Finanzplan und dem 

Investitionsprogramm abzustellen hat (§ 43). 

Soll über die Durchführung eines geplanten Vorhabens in 

weiterer Folge eine rechtsverbindliche Verpflichtung eingegangen 

werden, bedarf dies ebenfalls des Zusammenwirkens mit dem Bundes­

minister für Finanzen, so ferne die voraussichtlichen Kosten des 

Vorhabens einen bestimmten Limitbetrag übersteigen; ist im 

Stadium der Vorhabensvorbereitung bereits das Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen hergestellt worden, wird sich im 

allgemeinen 

inzwischen 

eine 

keine 

neuerliche 

wesentliche 

dingungen eingetreten ist. 

Mitbefassung erübrigen, soferne 

Änderung der Durchführungsbe-

Soweit die Durchführung eines Vorhabens die Eingehung von 

Verpflichtungen erfordert, zu deren Erfüllung in mehreren Finanz­

jahren oder zumindest in einem künftigen Finanzjahr Ausgaben des 

Bundes zu leisten sind (sog. "Vorbelastungen"), stellt § 45 eine 

dem Informations- und Kontrollbedürfnis des Nationalrates weit­

gehend adäquate Regelung auf, die für bestimmte, finanziell be­

deutsame oder ihrer Art nach neue Vorhaben eine bundesgesetzliche 

Ermächtigung vorsieht. Diese Vorbelastungsregelung verfolgt einen 

der eigenständigen Haushaltstradition Österreichs entsprechenden 

Mittelweg zwischen der etwa in der Bundesrepublik Deutschland 
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vorgesehenen Einrichtung der parlamentarischen "Verpflichtungs­

ermächtigungen" und der in anderen Staaten (z.B. Großbritannien) 

üblichen weitgehenden Freiheit der Verwaltung bei Eingehung 

solcher Verpflichtungen. 

Ähnliches gilt .;: .. ... ur die Durchführung von Vorhaben, aus denen 

voraussichtlich Berechtigungen des Bundes erwachsen werden 

(§ 46). 

"Verpflichtungen" und "Berechtigungen" sind hier im zivil-

rechtlichen Sinne zu verstehen; die diesbezüglich in der Phasen­

buchführung vorgesehene Nomenklatur wird hievon nicht berührt. 

Der notwendigen Erfolgskontrolle im Verlaufe der Durch-

führung und sp·ätestens nach Abschluß eines Vorhabens bzw. eines 

mehrere (gleichartige) Vorhaben umfassenden Programmes soll die 

im § 47 enthaltene Regelung Rechnung tragen. 

Die Bestimmungen des § 48 über "Postenausgleich und Posten­

eröffnung" und des § 50 über die vermittlungsweise Leistung von 

Ausgaben innerhalb der Bundesverwaltung tragen im wesentlichen 

der bewährten bisherigen Rechtslage und Praxis Rechnung. 

Die im § 49 vorgesehene Regelung der Vergütungen und Ersatz­

leistungen zwischen Organen des Bundes stellt eine den wirt-

schaftlichen Grundsätzen der Haushaltsführung entsprechende 

Weiterent ... ;icklung und Vereinfachung der bisherigen Vorschriften 

dar. Unter Leistungen im Sinne des § 859 ABGB sind nicht nur 

Werk- und Dienstleistungen, sondern auch die endgültige oder 

vorübergehende Überlassung von Bestandteilen des unbeweglichen 

oder beweglichen Bundesvermögens zu verstehen. 

Die im § 51 geregelte Einrichtung des "Monatshaushaltes" , 

die sich jahrzehntelang bestens bewährt hat, soll in erster Linie 

sicherstellen, daß die zur Erfüllung rechtsverbindlicher Ver-

pflichtungen des Bundes erforderlichen Ausgaben nach Maßgabe 

ihrer Fälligkeit geleistet werden können. Dieser tlberlegung 

folgend, hat der Bundesminister für Finanzen unter Beachtung der 

für den nächsten Monat zu erwartenden laufenden Einnahmen und 

Finanzierungsmöglichkeiten die auf die einzelnen haushalts-

leitenden Organe entfallenden Ausgabenhöchstbeträge festzusetzen. 
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Der Grundsatz der Jährlichkeit und die Einrichtung des 

Kassenbudgets werden durch die in den Absätzen 2, 3 und 5 ge­

regelten Sonderfälle durchbrochen; dies entspricht nicht nur den 

Erfordernissen der Haushaltspraxis, sondern auch gleichartigen 

Einrichtungen in ausländischen Haushaltsvorschriften. 

Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung im 

allgemeinen und des Mitteleinsatzes im besonderen sieht § 53 

unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit der Rücklagen­

bildung und -auflösung vor. 

Im § 54 ist der alljährlich vom Bundesminister für Finanzen 

zu verfassende und von der Bundesregierung dem Nationalrat vor­

zulegende "Förderungsbericht" geregelt. Dieser Bericht soll eine 

sachlich und zeitlich gegliederte Ubersicht über die direkten und 

indirekten Förderungen bieten und damit insbesondere auch als 

wesentliche Beurteilungsgrundlage für budg~t- und konjunktur­

politische Entscheidungen dienen. Auf die auch in der Förderungs­

verwaltung erforderliche Erfolgskontrolle ist nach Maßgabe der 

Bestimmungen des § 47 Bedacht zu nehmen. 

Zum VI. Abschnitt "Bundesvermögens- und Schuldengebarung" 

Für einen Großteil der in diesem Abschnitt geregelten Ge­

barungsarten (Eingehung und Umwandlung von Finanzschulden, Über­

nahme und Umwandlung von Bundeshaftungen, Verfügungen über 

Bundesvermögen) bedarf die Abwicklung der jeweiligen Gebarungs­

fälle einer besonderen Ermächtigung, die gern. Art. 42 Abs. 5 B-VG 

nur durch Gesetzesbeschluß des Nationalrates (ohne Mitwirkung des 

Bundesrates) 

mächtigungen 

erteilt werden 

können für den 

kann. Derartige gesetzliche 

Einzelfall oder unter Beachtung 

Er­

der 

gern. 

durch 

Art. 1 8 Ab s • B-VG erforderlichen Abgrenzung auch global 

Rahmen des ein Sondergesetz oder wie üblich im 

jährlichen Bundesfinanzgesetzes erteilt werden. In Anbetracht der 

sich aus dem Bundesministeriengesetz 1973 (Anlage zu § 2, Teil 2, 

Abschnitt D, Z. 7) ergebenden zuständigkeitsregelung ist die 

Abwicklung solcher Gebarungen grundsätzlich dem Bundesminister 

für Finanzen vorbehalten. 
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Die für den Erwerb von Sachen (i.S. der §§ 285 ff. ABGB) im 

§ 55 vorgesehenen Bestimmungen orientieren sich im wesentlichen 

nach den im Art. 126 b Abs. 5 B-VG aufgestellten Grundsätzen der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, nach den 

darüber hinaus im § 2 Abs. 1 genannten Zielsetzungen der Haus-

haltsführung sowie nach den einschlägigen Bestimmungen des 

Bundesministeriengesetzes 1973 (insbesondere Anlage zu § 2, Teil 

1, Z. 7). Die für die Durchführung des Erwerbes von Sachen maß­

geblichen Vergabevorschriften werden durch dieses Bundesgesetz 

nicht berührt. Bei der Beurteilung des im § 55 Abs. 2 enthaltenen 

Kriteriums "ohne unnötige Vorratshaltung" sind auch Gesichts­

punkte der wirtschaftlichen Landesverteidigung zu berücksichti­

gen. 

Die Grundsätze der Ordnung und Bewertung der Bestandteile 

des Bundesvermögens sind in den §§ 56 und 57 aufgestellt; ihr 

Aussagewert trägt den Besonderheiten des Bundesvermögens Rech-

nung. 

§ 58 enthält neben den allgemeinen Grundsätzen für die Ver­

mögensverwaltung im besonderen auch den Grundsatz der Nicht­

versicherung von Bestandteilen des Bundesvermögens, der seine 

Begründung darin findet, daß Verluste aus gelegentlich auf-

tretenden Schäden angesichts des Umfanges und der Vielfältigkeit 

des Bundesvermögens durch Einsparungen an Versicherungsprämien im 

ganzen gesehen bei weitem gedeckt werden; unter bestimmten Vor­

aussetzungen soll jedoch der Abschluß von Versicherungsverträgen 

ermöglicht werden. Die Erlassung näherer Vorschriften für die in 

dieser Bestimmung geregelten Belange ist dem Bundesminister für 

Finanzen im Rahmen seiner Verantwortlichkeit für die Führung des 

Gesamthaushaltes vorbehalten. 

Die Bestimmungen des § 59 grenzen die Voraussetzungen ab, 

unter denen Anteilsrechte (Beteiligungen) an Gesellschaften und 

Genossenschaften des Privatrechts erworben werden dürfen. Die 

Übertragung von Aufgaben des Bun~es an andere Rechtsträger außer­

halb der in der Bundesverfassung selbst geregelten Fälle (vgl. 

insbesondere Art. 102 und 104 B-VG) sowie der Erwerb von Anteils­

rechten (Beteiligungen) an Gesellschaften und Genossenschaften 

schaf f en in de r Re ge 1 a uße rbudgetä re Fi nan zgeba run gen ( Sonder-
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haushalte) • Diese gelegentlich als "Flucht aus dem Budget" be-

zeichnete Erscheinungsform hat in jlingster Z~it aus verschiedene~ 

Gründen (insbes. wegen der damit angestrebten finanz- u. kon-

junkturpolitischen Beweglichkeit) 

nunmehr vorgesehene Regelung soll 

an Bedeutung zugenommen. Die 

gewährleisten, daß einerseits 

diese Entwicklung nicht ausufert, sondern auf ein mit den 

tragenden Grundsätzen staatlicher 

gesamtwirtschaftlich vertretbares 

Haushaltsflihrung 

Maß beschränkt 

vereinbares 

bleibt, und 

andererseits der dem Art. 20 B-VG entsprechende und insbesondere 

dem Ausmaß der Bundesbeteiligung nach angemessene EinflUß der 

obersten Organe der Vollziehung auf die von ihnen in die Auf­

sichtsorgane solcher Gesellschaften oder Genossenschaften ent-

sandten Vertreter gewahrt bleibt~ Außerdem soll soweit in 

dieser Hinsicht nicht schon entsprechende 

Regelungen bestehen - darauf hingewirkt werden, 

vergabe rechtliche 

daß für die Ver-

gabe von Leistungen durch die betreffenden Rechtsträger die für 

die Bundesverwaltung geltenden Rechtsvorschriften sinngemäß An­

wendung finden. Da für die Ubertragung der Besorgung von Aufgaben 

des Bundes neben der Gründung eigener Rechtsträger der o.a. Art 

unter Bundesbeteiligung gelegentlich auch andere Gestaltungs-

möglichkeiten 

Verein) gewählt 

( z • B • Durchflihrung 

werden, soll Abs. 

dieser Aufgaben durch einen 

5 die sinngemäße Anwendung der 

in den Absätzen 1 und 2 aufgestellten Grundsätze sicherstellen. 

Die im § 60 für die Rückforderung nicht geschuldeter 

Leistungen des Bundes durch Organe der Bundesverwaltung vorge­

s ehe n e Re ge 1 u n g soll den Be s tim m u n gen der § § 1 4 3 1 bis 1 4 3 7 AB G B 

Rechnung tragen, wobei unter bestimmten Voraussetzungen auch 

Billigkeitsliber1egungen Platz greifen sollen. 

Die in den §§ 61 bis 64 enthaltenen Bestimmungen betreffen 

die im Rahmen der Haushaltsführung üblichen Erscheinungsformen 

der Verfligungen über Bestandteile des Bundesvermögens. Während 

hier nur die allgemeinen Vorschriften für die Abwicklung solcher 

Gebarungsfälle aufgestellt sind, ist die konkrete Ermächtigung 

zur Vornahme derartiger Verfügungen gemäß Art. 42 Abs. 5 B-VG der 

Beschlußfassung des Nationalrates vorbehalten, der hievon ent­

weder im Rahmen des jährlichen Bundesfinanzgesetzes oder eines 

Sondergesetzes Gebrauch macht. Da die der Beschlußfassung des 
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.. 

Nationalrates vorbehaltenen 

Verfassungsbestimmung weder 

Verfügungen durch die 

ihrer Art noch ;ihrer 

vorangeführte 

Höhe nach be-. 

schränkt 

(vgl. §§ 

sind, umfassen 

353 ff. ABGB) 

sie alle dem Eigentümer einer Sache 

darunter fallen auch Rechte und For-

derungen zustehenden Verfügungsmöglichkeiten. Im Rahmen dieser 

gesetzlichen Ermächtigung überläßt der Nationalrat üblicherweise 

die Abwicklung weniger wichtiger Verfügungen dem hiefür gemäß den 

Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973 zuständigen 

B und es mi ni s t e r für F i na n zen, der sei ne r sei t s in der Re gel in 

den Durchführungsrichtlinien zum jährlichen Bundesfinanzgesetz 

diese Verfügungsbefugnis innerhalb bestimmter Grenzen den an­

so~sten sachlich zuständigen Bundesministern überträgt, bzw. nach 

M a J) gab e des § 6 4 Ab s. 7 z u übe r t rag e n hat. Es bl e i b t j e d 0 c h dem 

Nationalrat vorbehalten, über die Ausübung dieser gesetzlichen 

Verfügungsermächtigung, sofern etwa in deren Rahmen im Einzelfall 

ein bestimmtes Ausmaß überschritten wird, eine gesonderte Be­

richterstattung zu verlangen, wie dies etwa derzeit in den ein­

schlägigen Ermächtigungsbestimmungen des jährlichen Bundesfinanz­

gesetzes vorgesenen ist. 

Abs. 

das 

Hinsichtlich der von der Verfügungsermächtigung gern. § 63 

7 z. ausgenommenen verstaatlichten Unternehmungen 

Bundesverfassungsgesetz vom 22. Oktober 1969, 

enthält 

BGBl.Nr. 

46/1970, im Art. I eine gesonderte Regelung. 

Die im § 64 Abs. 5 für Zwecke der Energiewirtschaft vorge,.. 

sehene Ausnahmebestimmung betrifft vor allem die Nutzung be. 

Grundstücke für Anlagen (Leistungen) zur Versorgung mit Gas und 

Wärme. 

Aus dem § 65 ergibt sich eine dem Art. 51 Abs. 6 B-VG (i.d. 

Fassung des in den ".;:.llgemeinen Vorbemerkungen" erwähnten 

Initiativantrages 2/A) und der herrschenden Lehre sowie weit­

gehend auch der international üblichen Nomenklatur entsprechende 

Umschreibung des Begriffes "Finanzschulden". Das wesentliche Be­

griffsmerkmal liegt demnach abgesehen von dem insbesondere für 

die im Abs. 3 umschriebenen Sonderformen maßgebenden Kriterium 

der "langfristigen Finanzierun~" in der Geldmittelbeschaffung, 

für die bestimmte, im Abs. 1 angeführte Arten von Kreditopera­

tionen typisch sind und die insbesondere zur Deckung eines nicht 

'-' 
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durch noch im selben Finanzjahr zu tilgende "Kassenstärker­

Kredite" (Abs. 2) oder sonstige Einnahmen (vgl. § 21 Abs. 2 Z. 1 

lit. abis c, e und f) bedeckbaren Finanzierungsbedarfes des Ge­

samthaushalts oder zur Umwandlung besteher :er Finanzschulden zu 

dienen hat. Die konkrete Ermächtigung zur Eingehung und Umwand­

Konvertierung) einer Finanzschuld ist lung und 

gern • 

die 

(Prolongi t rung 

Ar t. 42 Ab s. 5 

üblicherweise im 

erfolgt, vorbehalten. 

B-VG der Beschlußfassung des Nationalrates, 

Rahmen des jährlichen Bundesfin'anzgesetzes 

Im Interesse der Überwachung der Ausübung 

dieser Ermächtigung ist im Abs. 5 auch eine periodische Bericht­

erstattung an denHauptausschuß des Nationalrates vorgesehen. Bei 

den im Abs. 3 angeführten Sonder formen von Finanzschulden handelt 

es sich um Verbindlichkeiten, die zwar im Zusammenhang mit der 

laufenden Verwaltungstätigkeit (z.B. durch Forderungskauf seitens 

eines Kreditinstitutes oder durch einen Leasing-Vertrag) ent-

stehen, bei denen jedoch 

einen am ursprünglichen 

in Ansehung der 

Rechtsgeschäft 

Vorfinanzierung 

nicht unmittelbar 

durch 

be-

te i 1 i g t enD r i t t e n (z um eis t ein Kr e d i tin s t i tut) b z w • weg end e r 

außergewöhnlichen Fälligkeitsvereinbarung 

im Vordergrund steht. Alle im § 65 nicht 

der Finanzierungszweck 

ausdrücklich als "Fi-

nanzschulden" qualifizierten Geldverbindlichkeiten des Bundes 

gelten als "Verwaltungsschulden". Diese entsteh~n im allgemeinen 

aus Verbindlichkeiten, die im Rahmen der laufenden Verwaltungs­

tätigkeit zustandegekommen sind, bei denen jedoch die Erfüllung 

durch Zahlung seitens des Bundes entweder nachträglich etwa durch 

Stundungen oder branchenmäßig übliche Ratenabstattungen zeitlich 

hinausgeschoben wird oder von Anfang an zu einem späteren Zeit­

punkt vorgesehen ist (z.B. bei einem Ratenkauf). Eine Mitbe­

fassung des Nationalrats bei der Eingehung derartiger finanziell 

erheblicher, künftige Bundeshaushalte belastender Verpflichtungen 

ist insbesondere durch § 45 Abs. 3 und 4 sichergestellt; im 

übrigen ist die Eingehung auch sonstiger Verbindlichkeiten der in 

Rede stehenden Art vor allem durch das vorliegende Gesetz selbst 

(vgl. insbesondere die §§ 40, 43 bis 45 und 55) genau geregelt. 

Der § 66 enthält eine nähere Umschreibung des Inhaltes des 

Begriffes "Bundeshaftungen" sowie allgemeine Bestimmungen über 

die Übernahme solcher Haftungen, die in den letzten Jahren als 
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Ins t rument de r Kon j un kt ur- un d Förderun gspo li t i k wa chs ende Be­

deutung erlangt haben. Die Erteilung der konkreten Ermächtigung 

hiezu ist auch in diesen Belangen gern. Art. 42 Abs. 5 B-VG der 

Beschlußfassung des Nationalrates vorbehalten, der hievon 

entweder im Rahmen eines eigenen Bundesgesetzes oder des 

jährlichen Bundesfinanzgesetzes Gebrauch macht. Die Haftungsform 

der "Garantie" hat sich aus dem bankgeschäftlichen Verkehr ent­

wickelt. Sie hat einen einseitig verpflichtenden Schuldvertrag 

zum Gegenstand, 

Gläubiger eines 

aufgrund 

Dritten 

dessen der anspruchsberechtigte 

selbständige Rechte erwirbt. Die 

"Garantie" ist im Gegensatz zur "Bürgschaft" nicht akzessorisch. 

Auf die diesbezügliche Judikat:.H (OGH 11.11.1981,3 Ob 577/81; 

EvBl. 1973/177 u • a • ) und Fachll.teratur (Schinnerer-Avancini, 

Bankverträge 1I/291 u.a.) wird Bezug genommen. 

Für die Anrechnung von Verpflichtungen in Fremdwährungs­

beträgen (Abs. 3) mußte im Hinblick darauf, daß es sich hier - im 

Gegensatz zu § 65 Abs. 4 um einen fiktiven und nicht um einen 

tatsächlichen Verrechnungsvorgang handelt, ein für diese Zwecke 

geeigneterer Vergleichsparameter vorgesehen werden. 

Hinsichtlich der im Abs. 4 vorgesehenen Berichterstattungs­

pflicht gelten die in gleichem Zusammenhang zu §. 65 Abs. 5 ange­

stellten Überlegungen. 

Zum VII. Abschnitt "Anordnungen im Gebarungsvollzug" 

Die Bestimmungen dieses Abschnittes enthalten die grundsätz­

lichen Voraussetzungen, die im Gebarungsvollzug anzuwenden sind. 

Sie so 11 end enG run d s atz der T ren nun g z w i sc h e n An we i s u n gun d 

Vollziehung (Anordnung und Ausführung) untermauern. 

Einnahmen, Ausgaben, Verrechnungen sowie Zu- und Abgänge von 

Sachen (§ 67 Abs. 1) sind nur auf Grund einer schriftlichen An­

ordnung vom ausführenden Organ durchzuführen. Im § 67 Abs. 4 

werden Regelungen des § 4 Abs. 2 der Buchhaltungsdienstverordnung 

übernommen. 
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Die Formerfordernisse, welche ein Zahlungs- und Verrech­

nungsauftrag erfüllen muß, sind im § 68 angeführt; hiebei wird 

auch auf die Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflich-

tungen in automatisierten Datenverarbeiturigsverfahren Be dach t 

genommen. Unter welchen Voraussetzungen ein schriftlicher Zah­

lungsauftrag entfallen kann, ist im § 69 geregelt. Ausnahmebe­

stimmungen für Ein- und Auszahlungen ohne schriftliche Anordnung 

si n d de swe gen vor ge s eh en, da be i deren Abwi ckl un g das Vor 1 ie gen 

eines Zahlungsauftrages in der Regel nicht abgewartet werden kann 

(z.B. Buschauffeur, Kartenschalter, andere Zahlungen im Zusammen­

hang mit Parteienverkehr). 

Die näheren Bestimmungen zu diesem Abschnitt werden vom 

Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof 

durch Verordnung erlassen (§ 70). 

Zum VIII. Abschnitt "Zahlungsverkehr" 

Die Bestimmungen dieses Abschnittes enthalten die grundsätz­

lichen Regelungen für den Zahlungsverkehr, für die Verwaltung der 

Bearzahlungsmittel und Wertsachen sowie für die Ordnung des Zah­

lungsverkehrs. 

Die Bestimmung des § 71 Absatz 1 trägt dem Stand der heuti-

gen Geldwirtschaft in Form von bargeldlosen Zahlungsverkehrs 

Rechnung. Die Kreditunternehmungen, derer sich der Bund hiebei 

vorwiegend bedient, werden ausdrücklich genannt: die Österreichi­

sche Postsparkasse und die Oesterreichische Nationalbank. Für je­

des anweisende Organ, bei dem sich eine Buchhaltung befindet, ist 

ein Subkonto zum Po stscheckkon to des Bun de s und für jede Ka s s e 

ein Nebenkonto zum Subkonto oder ein sonstiges Postscheckkonto zu 

eröffnen (Absatz 2). Dadurch soll die Konzentration der Geld­

mittel des Bundes im Sinne des § 40 Abs. 3 erreicht werden. Wegen 

dieser Konzentration der Geldmittel des Bundes dürfen Konten bei 

sonstigen Kreditunternehmungen nur in Ausnahmefällen eröffnet 

werden. 

Die im § 7 1 Ab s • 3 e nt h alt e n e Er m ä c h ti gun g des B und e sm i n i -

sters für Finanzen dient der Sicherstellung der bundeselnheitli­

chen Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 
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Dem Ausstellungszweck von Wechseln entsprechend sieht Absatz 

4 vor, daß diese durch Organe des Bundes zur Erfüllung von Forde­

rungen nicht entgegengenommen werden dürfen; Wechsel sollen dem­

na ch, wenn übe rha upt, n ur zur si cherung von Bun de s for der un gen, 

nicht jedoch zu deren Tilgung dienen. 

Ausgaben sind gemäß Absatz 5 von den ausführenden Organen 

nach Maßgabe ihrer Fälligkeit zu leisten und die Schulden des 

Bundes sind nach Maßgabe bestehender Vorschriften mit Forderungen 

gegen denselben Empfangsberechtigten aufzurechnen. 

Im § 72 wird normiert, daß Barzahlungen von den ausführen­

den Organen nur auf Grund erteilter ErmäChtigungen angenommen 

oder geleistet werden dürfen. Darüber hinaus enthält § 72 noch 

Regelungen formeller Art über die Führung entsprechender Auf­

schreibungen zur Feststellung der Richtigkeit des Bestandes an 

Zahlungsmitteln (Absatz 2), über die Führung von Aufschreibungen 

betreffend die Annahme, die Abgabe und den Bestand von zu verwah­

renden Wertsachen (Absatz 3), der Wertpa·piere und anderer Ver­

mögensurkunden (Absatz 4) sowie den Grundsatz, den Bestand an 

Barzahlungsmitteln möglichst gering zu halten (Absatz 5). 

§ 73 Absatz 1 enthält die Ermächtigung für den Bundesmini­

ster für Finanzen, die näheren Bestimmungen über den Zahlungsver­

kehr im Einvernehmen mit dem Rechnungshof durch Verordnung zu er­

lassen. Gegenstand dieser Verordnung im Sinne des Absatzes 1 wer­

den unter anderem die bargeldlose Abwicklung des Zahlungsver­

kehrs, die Unvereinbarkeit bestimmter Tätigkeiten im Rahmen des 

Zahlungsverkehrs und die Belegpflicht in bezug auf die Zahlungs­

vorgänge sein. Weiters werden Regelungen über die Verwah~ung der 

Zahlungsmittel, über die beim Zahlungsverkehr zu verwendenden 

Drucksorten (z. B. Scheckverkehrs-Anweisungen, -Aufträge) die 

den Wertsachen zuzuordnen sind -, über deren Behandlung und Auf­

bewahrung, sowie über die Kontrollen zu treffen sein. 

§ 73 Absatz 2 dient der bundeseinheitlichen Regelung des 

Zahlungsverkehrs auch für die sonstigen Rechtsträger des Bundes 

(z. B. Fonds, Stiftungen, Anstalten). 
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Zum IX. Abschnitt "Verrechnung" 

Der Begriff "Verrechnung" umfaßt im allgemeinen Sprachge­

brauch neben den in diesem Abschnitt geregelten Tätigkeiten (wie 

z. B. die voranschlagswirksame verrechnung, die Bestands- und Er­

folgsverrechnung, die Betriebsabrechnung) auch noch die Gehalts­

und Lohnverrechnung, die Abgabenverrechnung und andere bedeutende 

Kontokurrentrechnungen, die Anlagenbuchführung, die Lager- und 

Materialverrechnung und andere ähnliche Nebenbuchführungen sowie 

Teile der Statistik. 

§ 74 Absatz stellt den Grundsatz der Geldwertverrechnung 

unter Zugrundelegung der österreichischen Schillingwährung auf. 

Der Maßstab für die Verrechnung aller Gebarungsfälle ist der 

Geldwert, sofern nicht nur eine mengenmäßige Sachenverrechnung 

angeordnet ist (z. B. geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens, Kunstsammlungen, beschlagnahmte Sa chen) • Unter dem 

Begriff "Geschäftsfälle" sind alle Vorgänge zu verstehen, die 

nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zur Verrechnung in Betracht 

kommen. Zusammenfassend ausgedrückt wird es sich um die Phasen 

der Einnahmen- und Ausgabenausführung (§ 78), um alle sonstigen 

Veränderungen des Vermögens und der Schulden sowie um alle Vermö­

gens- und Schuldenbestände handeln. 

Regelungen über die Verrechnungswerte für Einnahmen und Aus­

gaben in fremder Währung, die mit den im § 74 Absatz 2 normierten 

Bestimmungen übereinstimmen, bestehen bereits seit langem. 

Als Verrechnungsmaßstab für die Sachbezüge der öffentlichen 

Bediensteten sind die für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

zur Lohnsteuer maßgeblichen Werte heranzuziehen (§ 74 Absatz 3). 

§ 75 Abs atz enthält das grundlegende Prinzip der Brutto-

verrechnung. Danach ist jede Vorwegabrechnung der bei Einnahmean­

sätzen vorkommenden Ausgaben und umgekehrt grundsätzlich nicht 

zulässigi die Ausnahmen hievon sind im § 16 Absatz 2 enthalten. 

Ein weiterer Grundsatz des Rechnungswesens der öffentlichen 

verwaltung besteht darin, daß Auszahlungen jeweils vor der Ein­

leitung des Zahlungsvollzuges zu verrechnen sind, während Einnah­

men (Gutschriften) sowie Lastschriften nach Einlangen des Konto­

auszuges zu erfolgen haben (§ 75 Absatz 4). 
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§ 75 Absatz 5 trägt hinsichtlich der zeitlichen Zugehörig-

keit eines Geschäftsfalles zur Verrechnung eines bestimmten 

Finanzjahres unter Hinweis auf § 52 der Einrichtung des Auslauf­

zeitraumes Rechnung und entspricht somit den Bedürfnissen der 

Haushaltspraxis. 

Der Eigenart des Rechnungswesens des Bundes entsprechend 

normiert § 75 Absatz 6 als Hauptverrechnungskreise jene für die 

voranschlagswirksame Verrechnung (einschließlich der Verrechnung 

der Vorberechtigungen und Vorbelastungen) und für die Bestands-

und Erfolgsverrechnung; neben diesen Hauptverrechnungskreisen 

können zur gesonderten Erfassung von sachlich zusammengehörigen 

Verrechnungsgrößen auch Nebenverrechnungskreise eingerichtet wer-

den. Dazu werden im § 81 Absatz die Nebenverrechnungskreise de-

finiert und im Absatz 2 normiert, unte,r welchen Voraussetzungen 

die Verrechnungsgrößen dieser Nebenverrechnungskreise in die 

Hauptverrechnungskreise zu übernehmen sind. Zu diesen Nebenver­

rechnungskreisen sind jedenfalls alle automationsunterstützt ge­

führten Ausgaben (Applikationen), die im § 2 Absatz 1 Z. 1 bis 8 

und 12 bis 20 des Bundesrechenamtsgesetzes genannt sind, sowie 

die nach § 5 des Bundesrechenamtsgesetzes dem Bundesrechenamt 

übertragenen Aufgaben zu zählen. 

Dem Fortschritt der Technik auf dem Gebiet der Datenverar-

beitung und der heute nahezu unbegrenzten Verwenbarkeit von 

Datenverarbeitungsanlagen in allen denkbaren Verwaltungszweigen 

tragen die §§ 76 und 77 insoweit Rechnung, als sie aus Gründen 

eines möglichst wirtschaftlichen, zweckmäßigen und sparsamen Ein­

satzes dieser Hilfsmittel Grundsätze für die Automatisierung von 

Aufgaben der Haushaltsführung sowie für die Anwendung automati­

sierter Verfahren in der Haushaltsführung festlegen. 

Im § 78 wird das Kernstück der Haushaltsverrechnung des Bun­

des/ nämlich die voranschlagswirksame Verrechnung geregelt. Für 

die voranschlagswirksame Verrechnung bildet das· für die Veran­

schlagung nach § 24 vorzusehende Postenschema den Kontenplan. Die 

Gebarungsfälle der voranschlagswirksamen Verrechnung werden in 

Phasen abgewickelt, wobei z~r Sicherung der Einhaltung des Voran­

schlages die im Gebarungsablauf rechtlich und wirtschaftlich be­

deutsamen Verfügungen oder Sachverhalte entweder fUr Rechnung des 
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laufenden Finanzjahres oder für Rechnung eines der künftigen 

Finanzjahre zu erfassen sind. Für das Verrechnungsverfahren wer­

den fünf Phasen festgelegt, die von der Genehmigung der Voran­

schlagsbeträge durch den Nationalrat, über die Verfügung, Berech­

tigung/Verpflichtung und Forderung/Schuld bis zur Zahlung rei­

chen. Eine Nebenphase Verzweigung ist fUr bloß verwaltungsinterne 

aber trotzdem verrechnungspflichtige Maßnahmen, die nicht der 

Phasenfolge entsprechend abgewickelt werden (z. B. Ausgabenbin­

dungen, Ansatz- und Postenausgleiche) , vorgesehen. 

Die in den Absätzen 7 bis 9 des § 78 enthaltenen Regelungen 

entsprechen den Grundsätzen der Vollständigkeit und Klarheit der 

Verrechnung. 

Die Verrechnung von Berechtigungen und Verpflichtungen sowie 

von Forderungen und Schulden, bei denen die Leistungspflicht oder 

die Fälligkeit erst in künftigen Finanzjahren eintritt, ist im 

§ 79 geregelt. Hiebei sind jeweils die auf ein einzelnes Finanz­

jahr entfallenden ~eträge in Berücksichtigung der Gliederung der 

vor ans c' ~ a g s wir k sam e n Ver r e c h nun g zu ver r e c h n e n (Ab s atz 2). Die s 

setzt veraus, daß die hiefür erforderlichen Konten im laufenden 

Finanzjahr vorgesehen sind. 

Jedenfalls als Vorberechtigung und Vorbelastung zu verrech­

nen sind gewährte Darlehen sowie aufgenommene Finanzschulden mit 

den in künftigen Finan zjahren fällig werdenden Beträgen (Absatz 

3 ) • 

Gem"äß Absatz 4 sind die Abgabeneinnahmen, die Personalaus­

gaben sowie die Einnahmen und Ausgaben aus Dauerschuldverhältnis­

sen von der Verrechnung als Vorberechtigungen und Vorbelastungen 

ausgenommen. 

Ebenso wie die Unternehmen der Privatwirtschaft hat auch der 

Bund eine umfassende Vermögens- und Schuldenverrechnung zu füh­

ren. Die Zusammensetzung des Reinvermögens des Bundes wird sowohl 

durch voranschlagswirksame als auch voranschlagsunwirksame Ein­

nahmen und Ausgaben sowie durch damit in Verbindung stehende For­

derungen und Schulden beeinflußt. Für die Bestands- und Erfolgs­

verrechnung ist ein Kontenplan aufzustellen, der sich für die 

voranschlagswir~3amen Einnahmen oder Ausgaben mit dem der Veran­

schlagung zugrunde liegenden Postenschema deckt und um Konten für 

die voranschlagsunwirksame Gebarungen erweitert wird. 
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In der Bestands- und Erfolgsverrechnung (§ 80) sind die vor­

anschlagswirksamen und die voranschlagsunwirksamen Verm6gensände­

rungen sowie die voranschlagswirksamen und die voranschlagsun­

wirksamen Aufwendungen und Erträge zu buchen. Hiebei haben die 

Bewertung und die Abschreibung nach den diesbezüglichen handels­

und steuerrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. 

§ 82 sieht vor, daß Betriebe des Bundes über die oben ange­

führten Verrechnungskreise der voranschlagswirksamen Verrechnung 

und der Bestands- und Erfolgsverrechnung hinausgehend Betriebsab­

rechnungen zu führen haben, welche insbesondere der Kostenermitt­

lung, der Planung und der Preisbildung dienen sollen. 

Die Bestimmungen der §§ 83 bis 87 enthalten detaillierte 

Regelungen über die zum Monatsende aufzustellenden Abschlußrech­

nungen; sie bilden somit das verrechnungsmäßige Gegenstück zur 

Bestimmung des § 51 über den Monatshaushalt. Die Bestimmungen 

über den Monatshaushalt und die Monatsnachweisungen dienen 

1. der Überwachung der Einhaltung des Bundesvoranschlages 

während des Finanzjahres; 

2. der Sicherung der Zahlungsbereitschaft, also der Vorsorge 

für die Bedeckung der Ausgaben durch die Geldmittel aus 

den Einnahmen; 

3. dem Streben der Erreichung der im § 2 genannten Ziele; 

4. der Einbeziehung der von den anweisenden Organen mit Kas­

sen ausgeführten Gebarungsfälle in die Bundesverrechnung 

und dadurch der Ermittlung von monatlichen Gebarungser­

gebnissen für alle Organe des Bundes. 

Die im § 

Monatsnachweisung 

84 Abs. 

über die 

4 

aus 

vorgesehene Veröffentlichung der 

den wichtigsten Abgaben erzielten 

Einnahmen trägt dem in diesen Belangen bestehenden besonderen 

Informationsbedürfnis einer breiteren Öffentlichkeit Rechnung. 

§ 88 normiert in Ubereinstimmung mit den einschlägigen Be­

stimmungen des Handelsgesetzbuches (§ 38 und § 47) und der Bt:­

desabgabenordnung (§ 131 und § 132) eine siebenjährige Aufbewah­

rungsfrist für die Verrechnungsunterlagen und die Verrechnungs­

aufschreibungen. 
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§ 88 Absatz 3 trägt der No~wendigkeit Rechnung, auch die 

durch den Einsa~z der Ddt.€~lVerarbeitung entstehenden Unterlagen 

in geeigneter WeiSE zu dokumep~iere~. 

Im vorliegend,":-i :'~Lt;,..'u::-f ,",'erden di.e bei der Verrechnung zu 

beachtenden Gr1..'n::Sct·:.::e l-"~';:: Gie Verrechnüngsarten des Bundes be-

handelt. Zu einer reibungslosen Erflillung der Aufgaben des Rech-

nungswesens sind ~mfangre~~he DilrchfUhrungsbestimmungen erforder-

lieh. In diesen w~r~en im Rahmen der Gesetze die Form der einzel-

ner. Verrechnun-)Sd"JIs,::-r.reii::..ungen und das anzuwendende Verfahren 

eingehend zu r2geln sein. Caher iSL im § 89 für den Bundesmini-

ster fUr Finanzen im Einvernehmen mit de~ Rechnungshof eine Ver-

o r d nun 9 s e r m"2. eh t i CI., :-1 Ci zur Er 1 ass u n 9 der n i:1 h ~ ren Vor sc h r i f t e n U be r 

die Ver r e :: h n Cl f, ':i ; (- S e f: :: f., J i e s e Be s t j m m u n 9 hat ein e m ö g 1 ich s t e 

Einheitlichkeit der V,=rre::l.nung Z'Jln Ziel. 

Die in diesem ;',bschnitt vorgese:'er:en Bestimmungen sind vom 

Ge dan l: eng e t .e Cl sen I den 3. 11 S f i':' '""; l' e r Ci "" '"'; O!' 9 2. n end a s Re eh t ein zur ä u-

men, daß sachlich Llnricr.tige den Haushaltsvorschriften 

w i der s p r e ehe n d e j\ r: 0 '::: nun gen n i. c: h t v r;: :.. i. Z :., '::j '" n .... ' erd end ü r f e n • Dem 

G run d s atz der 'J m f ass end enG e b a 2' u n g ~; s :. c ~ e : h e i t e n t s p r e ehe n d s i n d 

unter dem Begriff "Inner.prüfunc;" sowohl die \'orgängigen Prüfungen 

i m Ge bar u n 9 5 voll Z -' <:l a:" s a l' c h d':' e ,: d c!; pr ü fun sr z u '1 e r s t ehe n • 

In den §§ 90 bis 92 werden dle im § 7 Abs. Z. 5 und im § 9 

Ab s. 1 Z. 5 v2n·;endetpn Begriffe inhal~licn umschrieben. Der 

einer Anordnun:; ;:ucyur.de liegende Beleg ist vom jeweiligen Organ 

auf seinen Grunö '~i1G auf seine Höhe (auf seine materiell-recht-

liehe Richtig~;pi':) zu ".c pru.en. ;'iehrma 1 i ge gleichartige Prüfungen 

(sogenannte "Sup·."r-r2\'isicnen H
) h~ben in 'ler ..... ·irklichung der Grund-

sät z e der S par :". '" :~l }', €:: i t, \I; i. r t s c h a f L. 1 ich k e i tun d Z w e c km 'ä ß i 9 k e i t des 

Art. 1 26 b B - -" C; zu u n t:::> rb 1 e i ben. Die Pr ü fun g der s a eh 1 ich e nun d 

rechnerischen ::·:c.-:-~,tigkeit dient der Feststellung der zweckent-

sprechenden Ausf~~rung der einer Vereinbarung oder Bestellung zu-
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grunde liegenden Leistung sowie der Feststellung der Richtigkeit 

der diesbezüglichen Zahlenangaben (z. B. Zeit, Gewicht; Satz). 

Mit diesen Tätigkeiten dürfen gemäß § 90 Abs. 3 Bedienstete nur 

betraut werden, wenn die volle Unbefangenheit gewährleistet ist 

und keine Unvereinbarkeit vorliegt. Die sachliche und rechneri­

sche Prüfung sind nach § 90 Abs. 5 grundsätzlich vor Erteilung 

der Anordnung vorzunehmen und zu bestätigen; nur in begründeten 

Ausnahmefällen können diese Prüfungen nach Eingang oder Leistung 

der Zahlung unverzüglich nachgeholt werden. 

Die für eine geordnete Abwicklung des Zahlungsverkehrs er­

forderlichen Prüfungen im Gebarungsvollzug werden im § 91 gere­

gelt; hiebei ist ebenfalls Vorsorge zu treffen, daß die volle Un­

befangenheit der Bediensteten gewährleistet ist und keine Unver­

einbarkeit vorliegt. 

während die Vorprüfung möglichst lückenlos erfolgen soll, 

wird die Nachprüfung der Geld-, Wertpapier- und Sachengebarung 

und -verrechnung des anweisenden Organs selbst und dessen nach­

geordneter Organe sowie der von ihm verwalteten Rechtsträger (§ 

92) wegen der Vielzahl der zu überwachenden Organe nur stich­

probenweise vorgenommen werden können; durch sie sollen vor allem 

menschliche Fehlleistungen und Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und 

letztere verhindert werden. 

Zum XI. Abschnitt "Rechnungslegung" 

Die in diesem Abschnitt und im XII. Abschnitt enthaltenen 

Bestimmungen sind die notwendige Folge zu den Bestimmungen über 

die Veranschlagung und Verrechnung, nämlich die Rechnungslegung 

und der Bundesrechnungsabschluß. 

Das Gebot der Aufstellung von Abschlußrechnungen geht von 

dem Gedanken der Rechnungslegungspflicht jedes Organs des Bundes 

aus und stellt der im Bundesvoranschlag enthaltenen Planung die 

Kontrolle durch den Vergleich mit den Ergebnissen der Gebarung 

eines Jahres gegenüber. 

• 
.. 
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Im § 93 werden allgemeine Grundsätze für die Abschlußrech­

nungen festgesetzt. Wie auch die Veranschlagung für jedes ein­

zelne Finanzjahr erfolgt, hat demgemäß jedes anweisende Organ für 

jedes Finanzjahr Abschlußrechnungen aufzustellen ( Absatz 1 ) • 

Hiebei ist sicherzustellen, daß auch die Verrechnungsergebnisse 

der mit den jeweiligen anweisenden Organen abrechnenden an-

weisungsermächtigten Stellen in die Abschlußrechnungen einbezogen 

werden (Absatz 2). Darüber hinaus haben die haushaltsleitenden 

Organe zusätzlich Abschlußrechnungen für ihren gesamten Wirkungs­

bereich, jedoch mit Ausnahme der Bundesbetriebe, aufzustellen 

(Absatz 3). Die für die verfahrenstechnische Abwicklung der Auf­

stellung der Abschlußrechnungen zu beachtenden Zuständigkeiten 

werden in den Absätzen 4 und 5 gere~elt. 

Die im § 94 vorgesehene Gliederung der Voranschlagsver­

gleichsrechnung entspricht einerseits der in den §§ 18 bis 24 

festgelegten Gliederung des Bundesvoranschlagsentwurfes und 

andererseits der im § 78 vorgesehenen Verrechnung der in An­

wendung des Bundesvoranschlages als bindende Grundlage der Ge­

barung ausgeführten Einnahmen und Ausgaben. Durch diese Gliede­

rung wird erreicht, daß die Ergebnisse der Haushaltsführung mit 

den entsprechenden Voranschlagsgrößen verglichen werden können. 

Sie dient somit einer weitestgehenden Transparenz der Ver-

rechnungsergebnisse. Insbesondere wird der Rechnungshof durch 

§ 94 Absatz 3 ermächtigt, außer den Nachweisungen gemäß Absatz 2 

für Zwecke der Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses weitere 

Nachweisungen zur Voranschlagsvergleichsrechnu~g zu verlangen. 

Auch die Bestands- und Erfolgsverrechnung (§ 80) muß unter 

den in den §§ 95 und 96 angeführten Kriterien ordnungsgemäß abge­

schlossen werden. Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen des 

Bun de s habe n ihre Abs ch 1 ußrechnungen in Form von Bi lan zen un d 

Gewinn- und Verlustrechnungen in der vom Rechnungshof und vom 

Bundesminister für Finanzen bundeseinheitlich festgelegten 

Gliederung zu erstellen. 

§ 97 Absatz 1 normiert ein Verordn'ungsrecht des Rechnungs­

hofes, wonach die näheren Bestimmungen zum Abschnitt Rechnungs­

legung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu 

treffen sind. 
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Zum XII. Abschnitt "Bundesrechnungsabschluß" 

Die Verrechnungsergebnisse jedes Finanzjahres finden ihren 

Niederschlag im Bundesrechnungsabschluß. Nach Art. 121 Abs. 2 

B-VG und den Bestimmungen des Rechnungshofgesetzes, BGBl.Nr. 

1 4 4 / 1 9 4 8 I ist der Re c h nun 9 s hof zur Er s tell u n g des B und e s r e c h -

nungsabschlusses zuständig. 

§ 98 normiert die formellen Mindestvoraussetzungen, welchen 

ein vollständiger und or dn un gsgemäßer Bundesrechnungsabschluß 

entsprechen muß. Der Rechnungshof kann dem Bundesrechnungsab­

schluß insbesondere als Anla~e eine Aufgliederung der wirksamen 

Ausgaben und Einnahmen des Bundes nach den Kriterien der Volks­

wirtschaftlichen Gesamtrechnung anschließen. 

Zum XIII. Abschnitt "Ubergangs- und Schlußbestimmungen" 

Die im § 99 vor ge s ehe n e Re gel u n g geh t da von aus, daß die 

Ahndung schuldhafter Verstöße von Bundesbediensteten gegen die 

Haushaltsvorschriften der jeweils zuständigen Dienstbehörde nach 

Maßgabe des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 od~r des Vertrags­

bedienstetengesetzes 1948 und, soweit durch diesen Verstoß dem 

Bund ein Schaden zugefügt wurde, nach Maßgabe des Organhaft-

pflichtgesetzes (BGB1.Nr. 181/1967) oder des Dienstnehmerhaft-

pflichtgesetzes (BGB1.Nr. 80/1965) vorbehalten ist. 

Dementsprechend soll das haushaltsleitende Organ, dessen 

Personalstand der betreffende Bedienstete angehört, verpflichtet 

sein, den für die Führung des Gesamthaushalts verantwortlichen 

und - neben dem Rechnungshof - zur Uberwachung der Einhaltung der 

Haushaltsvorschriften in besonderem Maße berufenen Bundesminister 

für Finanzen über das Ergebnis der gegen den schuldigen Be­

diensteten nach den bestehenden Rechtsvorschriften eingeleiteten 

Maßnahmen bzw. über die Gründe einer allfälligen Abstandnahme von 

der Geltendmachung eines Ersatzanspruches zu informieren; die 

gleiche Informationspflicht soll in Schadensfällen auch gegenUber 

dem Rechnungshof bestehen. 

t 
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§ 100 regelt das Inkrafttreten und bestimmt, welche Rechts­

vorschriften außer Kraft treten werden, da sie inhaltlich durch 

die gegenständliche Neuordnung überholt erscheinen; desgleichen 

wird bestimmt, welche derzeit in Geltung stehenden Normen bis zur 

Erlassung von Durchführungsvorschriften weiter in Kraft bleiben. 

Durch Abs. 3 wird klargestellt, daß die in anderen Bundesgesetzen 

enthaltenen abweichenden Haushaltsvorschriften unberührt bleiben, 

was jedoch nicht ausschließt, daß solche in anderen (früherer:) 

Bundesgesetzen enthaltenen Bestimmungen, soweit sie m~t den neu­

gefaßten haushaltsrechtlichen Verfassungsbestimmungen nicht im 

Einklang stehen, als inhaltlich derogiert gelten. 

Eine gesonderte Übergangsregelung ist im § 101 hinsichtlich 

der "Allgemeinen Bestimmungen über die Monatsnachweisungen" 

(§ 83), der "Monatsnachweisungen über die Bestands- und Erfolgs­

verrechnung" (§ 85) und der "Monatsnachweisungen über die Vorbe­

rechtigungen und Vorbelastungen" (§ 86) für die Österreichischen 

Bundesbahnen vorgesehen; demnach wird das Inkrafttreten und der 

Umfang des Wirksamwerdens der oben angeführten §§ 83 bis 86 nach 

Maßgabe der Schaffung der technisch-organisatorischen Voraus-

setzungen - sp~testens jedoch mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1990 

durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Verkehr und dem Rechnungshof zu 

regeln sein. 

Absatz 3 trifft für jene konkret abgrenzbaren Maßnahmen 

(Vorhaben, Rechtsgeschäfte u. dgl.), die vor dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes getroffen wurden, aber zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht abgeschlossen sind, die erforderliche Übergangsre-

gelung. 

§ 31 des Gesetzes vom 20. Juli 1945 über die Überleitung der 

Verwaltungs- und Justizeinrichtungen des Deutschen Reiches in die 

Rechtsordnung der Republik Österreich, StGBl.Nr. 94, (Behörden­

Überleitungsgesetz) normierte die Wiedererrichtung der Staats­

hauptkasse in Wien. Durch den heutigen Umfang des bargeldlosen 

Zahlungsverkehrs hat sich der überwiegende Teil der Aufgaben der 

Staatshauptkasse zu den Buchhaltungen und Kassen verlagert, 

wodur ch ihr We i te rbestan d nicht mehr ge re eh tfe rti gt ist. Gemäß 

§ '01 Abs. 4 gehen die bisher noch von der Staatshauptkasse zu 

besorgenden Aufgaben insbesondere bei der Begebung und Be-

dienung von Finanzsehulden 

ministeriums für Finanzen über. 

auf die Buchhaltung des Bundes-
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